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Regierungsvorlage 

.. Bundesgesetz vom xxxxxx, mit dem das 
Arztegesetz 1984 und das Allgemeine Sozial­

versicherungsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Ärztegesetz 1984, BGBl. Nr. 373, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt 
oder zum Facharzt befindlichen Ärzte (Turnus­
ärZte) sind lediglich zur unselbständigen'Ausübung 
der im § 1 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten 
in gemäß §§ 6 bis 6 d als Ausbildungsstätten aner­
kannten Krankenanstalten oder im Rahmen von 
Lehrpraxen (§ 7) bzw. in Lehrambulatorien (§ 7 a) 
unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden 
Ärzte berechtigt." 

2. Nach § 3 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 ange­
fügt: 

,,(6) Ärzte, deren Doktorat der gesamten Heil­
kunde vor dem 1. Jänner 1984 in Österreich erwor­
ben bzw. nostrifiziert wurde und denen die venia 
docendi für das gesamte Gebiet eines Sonderfaches 
oder für ein Teilgebiet desselben längstens bis 
31. Dezember 1989 verliehen wurde bzw. verliehen 
werden wird, gelten als Fachärzte für dieses Son­
derfach bzw. des jeweiligen Teilgebietes." 

3. § 4 Abs. 1 lautet: 

,,$ 4. (1) Personen, die die im § 3 Abs.2 ange­
führten allgemeinen Erfordernisse erfüllen und 
beabsichtigen, sich einer selbständigen ärztlichen 
Betätigung als praktischer Arzt zuzuwenden, haben 
sich einer mindestens dreijährigen praktischen Aus­
bildung (Turnus zum praktischen Arzt) im Rahmen 
von Arbeitsverhältnissen zu unterziehen' und den 
Erfolg dieser Ausbildung nachzuweisen (§ 8)." 

4. § 4 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Soweit es mit der Erreichung des Ausbil­
dungszweckes auf den einzelnen Gebieten verein-

bar ist, kann ein Teil der praktischen Ausbildung 
(Turnus), insgesamt bis zur Höchstdauer eines Jah­
res, bei freiberuflich tätigen Fachärzten oder prak­
tischen Ärzten im Rahmen anerkannter Lehrpraxen 
(§ 7) oder in Lehrambulatorien (§ 7 a) absolviert 
werden." 

5. § 5 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,$ 5. (1) Personen, die die im § 3 Abs.2 ange­
führten Erfordernisse erfüllen und beabsichtigen, 
sich einem Teilgebiet der Heilkunde als Sonderfach 
zur selbständigen Betätigung als Facharzt zuzu­
wenden, haben sich einer mindestens sechsjährigen 
praktischen Ausbildung in dem betreffenden klini­
schen oder nichtklinischen Sonderfach sowie in den 
hiefür einschlägigen klinischen und nichtklinischen 
Nebenfächern (Turnus zum Facharzt) im Rahmen 
von Arbeitsverhältnissen zu unterziehen. Die Aus­
bildung ist, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, in 
den für das jeweilige Sonderfach anerkannten Aus­
bildungsstätten (§§ 6 a und 6 b) zu absolvieren. Die 
Ausbildung hat auf einer genehmigten Ausbil­
dungsstelle zu erfolgen. Dies gilt sinngemäß auch 
für Fachärzte, die eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet des betreffenden Son­
derfaches absolvieren. 

(2) Soweit es mit der Erreichung des Ausbil­
dungszweckes vereinbar ist, kann ein Teil der Fach­
arztausbildung, insgesamt bis zur Höchstdauer 
eines Jahres, bei freiberuflich tätigen Fachärzten im 
Rahmen anerkannter Lehrpraxen (§ 7) bzw. in 
Lehrambulatorien (§ 7 a) absolviert werden." 

6. § 6 lautet: 

"Ausbildungsstätten für die Aus -
bildung zum praktischen Arzt 

$ 6. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 4 
Abs. 3 sind Krankenanstalten einschließlich der 
Universitätskliniken, die vom Bundeskanzler nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als 
Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt anerkannt worden sind. Hinsichtlich 
der Anerkennung von Universitätskliniken hat der 
Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem Bundes-
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minister für Wissenschaft und Forschung herzustel­
len. Solche Krankenanstalten sind in das beim Bun­
deskanzleramt geführte Verzeichnis der anerkann­
ten Ausbildungsstätten Österreichs aufzunehmen. 
Soweit es sich um die Ausbildung in klinischen oder 
nichtklinischen Wahlfächern handelt, gelten auch 
die für die Ausbildung zum Facharzt anerkannten 
Ausbildungsstätten als Ausbildungsstätten für die 
Ausbildung zum praktischen Arzt. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum praktischen Arzt im Sinne des 
Abs. 1 darf, unbeschadet Abs. 3 und 4, nur erteilt 
werden, wenn nachstehende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

1. Die Krankenanstalt hat der Untersuchung 
und Behandlung bettlägeriger Kranker sowie 
der Vor- und Nachsorge zu dienen; 

2. die Krankenanstalt muß für alle Gebiete, auf 
denen die Turnusausbildung zu erfolgen hat 
(§ 4 Abs. 2), über Krankenabteilungen verfü­
gen,' die von Fachärzten der betreffenden 
Sonderfächer geleitet werden; 

3. die an den Krankenabteilungen erbrachten 
medizinischen Leistungen müssen nach Inhalt 
und Umfang gewährleisten, daß sich die in 
Ausbildung stehenden Ärzte die erforderli­
chen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf 
dem gesamten Gebiet aneignen können; 

4. die Krankenanstalt muß über alle zur Errei­
chung des Ausbildungszieles erforderlichen 
fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie 
über das erforderliche Lehr- und Untersu­
chungsmaterial verfügen. 

(3) Die Anerkennung einer Krankenanstalt als 
Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt kann auch bei Fehlen von Krankenab­
teilungen auf den Gebieten Kinderheilkunde, 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrarikheiten sowie Haut­
und Geschlechtskrankheiten erteilt werden, sofern 
eine praktische Ausbildung auf diesen Gebieten 
durch Fachärzte als Konsiliarärzte (§ 2 a Abs. 1 
lit. ades Krankenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 11 
1957) sowohl im Rahmen der Krankenanstalt als 
auch, unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhält­
nisses zur Krankenanstalt, im Rahmen von aner­
kannten Lehrpraxen dieser Fachärzte (§ 7) gewähr­
leistet ist. In allen anderen Fällen, in denen die 
Krankenanstalt nicht über Krankenabteilungen auf 
allen der im § 4 Abs. 2 genannten Gebiete verfügt, 
ist eine entsprechende eingeschränkte Anerken­
nung zu erteilen. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte 
für die Ausbildung zum praktischen Arzt kann hin­
sichtlich eines Gebietes (§ 4 Abs. 2) die Anrechen­
barkeit der Ausbildungsdauer entsprechend zeitlich 
eingeschränkt werden, wenn die Krankenanstalt 
nicht das gesamte Gebiet umfaßt oder die erbrach­
ten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, 
daß sich die in Ausbildung stehenden Ärzte die 
erforderlichen Kenntnisse' und Erfahrungen auf 
dem gesamten Gebiet aneignen können. 

(5) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätz­
lich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei­
ertagsdienste zu absolvieren. 

(6) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt ste­
henden Ärzte sind vom Leiter der Ausbildungs­
stätte vierteljährlich der Österreichischen Ärzte­
kammer unter Angabe des N amens und des 
Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(7) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum praktischen Arzt ist vom Bun­
deskanzler nach Anhörung der Österreichischen . 
Ärztekammer zurückzunehmen bzw. einzuschrän­
ken (Abs. 3 und 4), wenn sich die für die Anerken­
nung als Ausbildungsstätte maßgeblichen 
Umstände. geändert haben oder nachträglich her­
vorkommt, daß eine für die 'Anerkennung erforder­
liche Voraussetzung schon. ursprünglich nicht 
erfüllt war. Betrifft die Entscheidung Universitäts­
kliniken, so hat der Bundeskanzler das Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung herzustellen. 

(8) Der Leiter jener Abteilung, in deren Bereich 
die in Ausbildung zum praktischen Arzt stehenden 
Ärzte ihre Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbil­
dung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als praktischer 
Arzt verpflichtet. Er kann hiebe i von einem zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt, 
(Ausbildungsassistent) unterstützt werden." 

7. Nach § 6 werden folgende §§ 6 abis 6 d einge-
fügt: . 

,,A u s b i I dun g s s t ä t t e n fü r die Aus -
bildung zum Facharzt eines klini­

schen Sonderfaches 

§ (, a. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 5 
Abs. 1 sind, soweit es sich um die Ausbildung in 
einem klinischen Sonderfach handelt, jene Abtei­
lungen von Krankenanstalten einschließlich der 
Universitätskliniken, die vom Bundeskanzler nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als 
Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Fach­
arzt eines bestimmten klinischen Sonderfaches 
anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerken­
nung von Universitätskliniken hat der Bundeskanz­
ler das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung herzustellen. Diese 
Ausbildungsstätten sind in das beim Bundeskanzler­
amt geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbil­
dungsstätten Österreichs aufzunehmen. Die Ausbil~ 
dung in einem klinischen oder nichtklinischen 
Wahlfach kann auch an einer für die Ausbildung 
zum praktischen Arzt anerkannten Ausbildungs­
stätte erfolgen. 
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(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines klinischen Son­
derfaches im Sinne des Abs. 1 darf, unbeschadet 
Abs. 3, nur erteilt werden, wenn nachstehende V or­
aussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Abteilung bzw. Universitäts klinik hat der 
Untersuchung und Behandlung bettlägeriger 
bzw. sonstiger stationärer Behandlungsein­
richtungen bedürftiger Kranker sowie der 
Vor- und Nachsorge zu dienen; 

2. die Abteilung bzw. Universitätsklinik muß 
jeweils das gesamte Gebiet des betreffenden 
klinischen Sonderfaches umfassen und von 
Fachärzten dieses Sonderfaches geleitet wer­
den; 

3. die an den Abteilungen erbrachten medizini­
schen Leistungen müssen nach Inhalt und 
Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbil­
dung stehenden Ärzte die erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem 
gesamten Gebiet aneignen können; 

4. in den Abteilungen muß neben dem Abtei­
lungsleiter mindestens ein weiterer zu selb­
ständigen Berufsausbübung berechtigter Fach­
arzt des betreffenden Sonderfaches beschäf­
tigt sein; 

5. die Abteilung bzw. Universitätsklinik muß 
über alle zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlichen fachlichen Einrichtungen 
und Geräte sowie über das erforderliche 
Lehr- und Untersuchungsmaterial verfügen. 

(3) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte 
für die Ausbildung zum Facharzt eines klinischen 
Sonderfaches kann die Anrechenbarkeit entspre­
chend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die 
Abteilung bzw. Universitätsklinik nicht das gesamte 
Gebiet des betreffenden klinischen Sonderfaches 
umfaßt oder die erbrachten medizinischen Leistun­
gen nicht gewährleisten, daß sich die in Ausbildung 
stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen auf dem gesamten Gebiet aneignen 
können. 

(4) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Aus­
bildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines klinischen Sonderfaches - ausgenommen 
Universitätskliniken - ist die Zahl der Ausbil­
dungsstellen für die Ausbildung im Hauptfach, die 
wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten 
werden darf, auch unter Berücksichtigung der Bet­
tenzahl, des Inhaltes und Umfanges der medizini­
schen Leistungen und der Ausbildungseinrichtun­
gen sowie der Zahl der ausbildenden Ärzte festzu­
setzen; für jede Ausbildungsstelle muß neben dem 
Abteilungsleiter mindestens· ein zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt des betref­
fenden Sonderfaches beschäftigt sein. In Universi­
tätskliniken gilt die Zahl der jeweils in den SteIlen­
plänen enthaltenen Assistentenplanstellen und Ärz­
teplanstellen als Höchstzahl der Ausbildungsstellen. 
Bei ihrer Besetzung sind die Bettenzahl, der Inhalt 

und Umfang der medizinischen Leistungen und der 
Ausbildungseinrichtungen zu berücksichtigen. 

(5) Der Leiter einer A~sbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Facharzt eines klinischen Sonder­
faches ist zur Ausbildung der Turnusärzte mit dem 
Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als Facharzt dieses Sonderfaches verpflich­
tet. Er kann hiebe i von einem zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigten Facharzt des betref­
fenden Sonderfaches (Ausbildungsassistent) unter­
stützt werden. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochen dienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätz­
lich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei­
ertagsdienste zu absolvieren. 

(7) Die in Ausbildung zum Facharzt eines klini­
schen Sonderfaches stehenden Ärzte sind 'vom Lei­
ter der Ausbildungsstätte vierteljährlich der Öster­
reichischen Ärztekammer unter Angabe des 
Namens, und. des Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines klinischen Son­
derfaches ist vom Bundeskanzler nach Anhörung 
der Österreichischen Ärztekammer zurückzuneh­
men bzw. einzuschränken (Abs. 3), wenn sich die 
für die Anerkennung als Ausbildungsstätte maßgeb­
lichen Umstände geändert haben oder nachträglich 
hervorkommt, daß eine für die Anerkennung erfor­
derliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
erfüllt war. Desgleichen ist die Zahl der Ausbil­
dungsstellen bei Veränderungen der nach Abs. 4 
hiefür maßgebenden Umstände neu festzusetzen. 
Betrifft die Rücknahme bzw. Einschränkung der 
Anerkennung Universitätskliniken, so hat der Bun­
deskanzler das Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung herzustellen. 

(9) Den in Ausbildung zum Facharzt eines klini­
schen Sonderfaches stehenden Ärzten ist auf Ver­
langen nach der Hälfte der Ausbildungszeit im 
Hauptfach eine Bestätigung über die bis dahin ver­
mittelten Kenntnisse und Erfahrungen auszustellen. 

Ausbildungsstätten für die Ausbil­
dung Zum Facharzt eines nichtkli -

nischen Sonderfaches 

§ 6 b. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 5 
Abs. 1 sind, soweit es sich um die Ausbildung in 
einem nichtklinischen Sonderfach handelt, die 
medizinischen Einrichtungen von Krankenanstal­
ten einschließlich der medizinischen Universitätsin­
stituteund die Untersuchungsanstalten der bundes­
staatlichen Sanitätsverwaltung, die vom Bundes-
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kanzler nach Anhörung der Österreichischen Ärz­
tekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbil­
dung zum Facharzt eines nichtklinischen Sonderfa­
ches anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Aner­
kennung von Universitätsinstituten hat der Bundes­
kanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für . Wissenschaft und Forschung herzustellen. 
Diese Ausbildungsstätten sind in das beim Bundes­
kanzleramt geführte Verzeichnis der anerkannten 
Ausbildungsstätten Österreichs aufzunehmen. Die 
Ausbildung in einem klinischen oder nichtklini­
schen Nebenfach kann auch an einer für die Ausbil­
dung zum praktischen Arzt anerkannten Ausbil­
dungsstätte erfolgen. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen 
Sonderfaches im Sinne des Abs. 1 darf, unbescha- \ 
det Abs. 3, nur erteilt werden, wenn nachstehende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Einrichtung bzw. Untersuchungsanstalt 
muß unmittelbar oder mittelbar der Untersu­
chung und Behandlung Kranker oder der 
Vorbeugung von Krankheiten dienen; 

2. die Einrichtung bzw. Untersuchungsanstalt 
muß das gesamte Gebiet des jeweiligen nicht­
klinischen Sonderfaches umfassen und von 
einem Facharzt des betreffenden Sonderfa­
ches geleitet werden; unter Bedachtnahme auf 
die Besonderheit einzelner nichtklinischer 
Sonderfächer kann für diese durch Verord­
nung des Bundeskanzlers nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer die Leitung 
der Ausbildungsstätte durch Absolventen ent­
sprechender naturwissenschaftlicher Studien­
richtungen mit der Maßgabe zugelassen wer­
den, daß mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der auszubildenden Ärzte ein Fach­
arzt des betreffenden nichtklinischen Sonder-
faches betraut sein muß; . 

3. die an der Einrichtung bzw. Untersuchungs­
anstalt erbrachten medizinischen Leistungen 
müssen nach Inhalt und Umfang gewährlei­
sten, daß sich die in Ausbildung stehenden 
Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Gebiet 
aneignen können; 

4. neben dem Leiter der Ausbildungsstätte bzw. 
dem mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte 
betrauten Facharzt (Z 2 zweiter Halbsatz) 
muß mindestens ein weiterer zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigter Facharzt des 
betreffenden Sonderfaches beschäftigt sein; 

5. die Einrichtung bzw. Untersuchungsanstalt 
muß über alle zur Erreichung des Ausbil­
dungszieles erforderlichen fachlichen Einrich­
tungen und Geräte sowie über das erforderli­
che Lehr- und Untersuchungsmaterial verfü­
gen. 

(3) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte 
für die Ausbildung zum Facharzt eines nichtklini-

sehen Sonderfaches kann die Anrechenbarkeit ent­
sprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die 
Einrichtung bzw. Untersuchungs anstalt nicht das 
gesamte Gebiet des betreffenden nichtklinischen 
Sonderfaches umfaßt oder die erbrachten medizini­
schen Leistungen nicht gewährleisten, daß sich die 
in Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem gesamten 
Gebiet aneignen können. 

(4) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Aus­
bildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines nichtklinischen Sonderfaches - ausgenom­
men Universitätsinstitute - ist die Zahl der Ausbil­
dungsstellen, die wegen des Ausbildungserfolges 
nicht überschritten werden darf, auch unter 
Berücksichtigung der vorhandenen fachlichen Ein­
richtungen und Geräte, des Inhaltes und Umfanges 
der medizinischen Leistungen sowie der Zahl der 
ausbildenden Ärzte festzusetzen; für jede Ausbil­
dungsstelle muß neben dem Abteilungsleiter bzw. 
dem mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht 
der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten Fach­
arzt (Abs. 2 Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens ein 
zur selbständigen Berufsausübung berechtigter 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches beschäftigt 
sein. In Universitätsinstituten gilt die Zahl der 
jeweils in den Stellenplänen enthaltenen Assisten­
tenplanstellen und Ärzteplanstellen als Höchstzahl 
der Ausbildungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind 
der Inhalt und Umfang der medizinischen leistun­
gen und der Ausbildungseinrichtungen zu berück­
sichtigen. 

(5) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen 
Sonderfaches bzw. der mit der unmittelbaren Anlei­
tung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden 
Ärzte betraute Facharzt (Abs. 2 Z 2 zweiter Halb­
satz) ist zur Ausbildung der Turnusärzte mit dem 
Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als Facharzt dieses Sonderfaches verpflich­
tet. Er kann hiebei von einem zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigten Facharzt des betref­
fenden Sonderfaches (Ausbildungsassistent) unter­
stütZt werden. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochen dienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

(7) Die in Ausbildung zum Facharzt eines nicht­
klinisehen Sonderfaches stehenden Ärzte sind vom 
Leiter der Ausbildungsstätte vierteljährlich der 
Österreichischen Ärztekammer unter Angabe des 
Namens und des Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen 
Sonderfaches ist vom Bundeskanzler nach Anhö-
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rung der Österreichischen Ärztekammer zurückzu­
nehmen bzw. einzuschränken (Abs.3), wenn sich 
die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte 
maßgeblichen Umstände geändert haben oder 
nachträglich hervorkommt, daß eine für die Aner­
kennung erforderliche Voraussetzung schon 
ursprünglich nicht erfüllt war. Desgleichen ist die 
Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderungen der 
nach Abs. 4 hiefür maßgebenden Umstände neu 
festzusetzen. Betrifft die Rücknahme bzw. Ein­
schränkung der Anerkennung Universitätsinstitute, 
so hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung herzustelle~. 

(9) Den in Ausbildung zum Facharzt eines nicht­
klinischen Sonderfaches stehenden Ärzten ist auf 
Verlangen nach der Hälfte der Ausbildungszeit im 
Hauptfach eine Bestätigung über die bis dahin ver­
mittelten Kenntnisse und Erfahrungen auszustellen. 

Ausbildungsstätten für eine ergän -
zende spezielle Ausbildung im 

Rahmen eines klinischen Sonderfa -
c h e s 

§ 6 c. (1) Ausbildungsstätten für eine ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rah­
men eines klinischen Sonderfaches sind jene Abtei­
lungen von Krankenanstalten einschließlich der 
Universitätskliniken, die vom Bundeskanzler nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als 
Ausbildungsstätten für eine ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines 
klinischen Sonderfaches anerkannt worden sind. 
Hinsichtlich der Anerkennung von Universitätskli­
niken hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung herzustellen. Diese Ausbildungsstätten sind 
in das beim Bundeskanzleramt geführte Verzeich­
nis der anerkannten Ausbildungsstätten Österreichs 
aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet im Rahmen eines klinischen Sonderfa­
ches darf nur erteilt werden, wenn nachstehende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Ausbildungsstätte hat der Untersuchung 
und Behandlung bettlägeriger Kranker sowie 
der Vor- und Nachsorge zu dienen; 

2. die Ausbildungsstätte lI!uß von einem Fach­
arzt geleitet werden, der selbst über eine 
ergänzende spezielle. Ausbildung auf dem 
betreffenden Teilgebiet verfügt; 

3. die an der Ausbildungsstätte erbrachten medi­
zinischen Leistungen müssen nach Inhalt und 
Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbil­
dung stehenden Ärzte die erforderlichen spe­
ziellen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
gesamten Teilgebiet aneignen können; 

4. an der Ausbildungsstätte muß neben dem lei­
ter mindestens ein weiterer zur selbständigen 

Berufsausübung berechtigter Facharzt, der 
selbst über eine Ausbildung auf dem betref­
fenden Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, 
beschäftigt sein; 

5. die Ausbildungsstätte muß über alle zur Errei­
chung des Ausbildungszieles erforderlichen 
fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie 
über das erforderliche Lehr- und Untersu­
chungsmaterial verfügen. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte für eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines klini­
schen Sonderfaches - ausgenommen Universitäts­
kliniken - ist die Zahl der Ausbildungsstellen, die 
wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten 
werden darf, auch unter Berücksichtigung der Bet­
tenzahl bzw. der vorhandenen fachlichen Einrich­
tungen und Geräte, des Inhaltes und Umfanges der 
medizinischen Leistungen sowie der Zahl der aus­
bildenden Ärzte festzusetzen; für jede Ausbildungs- -
stelle muß neben dem Abteilungsleiter mindestens 
ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches, der selbst 
über eine Ausbildung auf dem betreffenden Teilge­
biet des Sonderfaches verfügt, beschäftigt sein. In 
Universitätsklinikev gilt die Zahl der jeweils in den 
Stellenplänen enthaltenen Assistentenplanstellen 
und Ärzteplanstellen als Höchstzahl der Ausbil­
dungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind die Betten­
zahl, die vorhandenen fachlichen Einrichtungen 
und Geräte sowie der Inhalt und Umfang der medi­
zinischen Leistungen zu berücksichtigen. 

(4) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilge­
biet im Rahmen eines klinischen Sonderfaches ist 
zur Ausbildung der Turnusärzte verpflichtet. Er 
kann hiebe i von einem zur selbständigen Berufsaus­
übung berechtigten Facharzt, der gleichfalls über 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf dem 
betreffenden Teilgebiet des Sonderfaches verfügt 
(Ausbildungsassistent), unterstützt werden. 

(5) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätz­
lich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei­
ertagsdienste zu absolvieren. 

(6) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet im Rahmen eines klinischen Sonderfa­
ches ist vom Bundeskanzler nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen, 
wenn sich die für die Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte maßgeblichen Umstände geändert 
haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine 
für die Anerkennung erforderliche Voraussetzung 
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schon ursprünglich nicht erfüllt war. Desgleichen 
ist die Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderun­
gen der nach Abs. 3 hiefür maßgebenden Umstände 
neu festzusetzen. Betrifft die Rücknahme der Aner­
kenn~ng Universitätskliniken, so hat der Bundes­
kanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung herzustellen. 

Ausbildungsstätten für eine ergän­
zende spezielle Ausbildung im 

Rahmen eines nichtklinischen Son­
derfaches 

§ 6 d. (1) Ausbildungsstäiten für eine ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rah­
men eines nichtklinischen Sonderfaches sind jene 
medizinischen Einrichtungen von Krankenanstal­
ten einschließlich der medizinischen Universitätsin­
stitute und die Untersuchungsanstalten der bundes­
staatlichen Sanitätsverwaltung, die vom Bundes­
kanzler nach Anhörung der Österreichischen Ärz­
tekammer als. Ausbildungsstätten für eine ergän­
zende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im 
Rahmen eines nichtklinischen Sonderfaches aner­
kannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung 
von Universitätsinstituten hat der Bundeskanzler 
das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung herzustellen. Diese 
Ausbildungsstätten sind in das beim Bundeskanzler­
amt geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbil­
dungsstätten Österreichs aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als. Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet im Rahmen eines nichtklinischen Son­
derfaches darf nur erteilt werden, wenn nachste­
hende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Ausbildungsstätte muß unmittelbar oder 
mittelbar der Untersuchung und Behandlung 
Kranker oder der Vorbeugung von Krankhei­
ten dienen; 

2. die Ausbildungsstätte muß von einem Fach­
arzt geleitet werden, der selbst über eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf dem 
betreffenden Teilgebiet verfügt; unter 
Bedachtnahme auf die Besonderheit einzelner 
Teilgebiete im Rahmen nichtklinischer Son­
derfächer kann für diese durch Verordnung 
~.es Bundeskanzl~.rs nach Anhörung der 
Osterreichischen Arztekammer die Leitung 
der Ausbildungsstätte durch Absolventen ent­
sprechender naturwissenschaftlicher Studien­
richtungen mit der Maßgabe zugelassen wer­
den, daß mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der auszubildenden Ärzte ein Fach­
arzt des betreffenden nichtklinischen Sonder­
faches, der selbst über eine Ausbildung auf 
dem Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, 
betraut sein muß; 

3. die an der Ausbildungsstätte erbrachten medi­
zinischen Leistungen müssen nach Inhalt und 
Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbil-

dung stehenden Ärzte die erforderlichen spe­
ziellen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
gesamten Teilgebiet aneignen können; 

4. an der Ausbildungsstätte muß neben dem Lei­
ter bzw. dem mit der unmittelbaren Anleitung 
und Aufsicht der in Ausbildung stehenden 
Ärzte betrauten Facharzt mindestens ein wei­
terer zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Facharzt, der selbst über eine 
Ausbildung auf dem betreffenden Teilgebiet 
des Sonderfaches verfügt, beschäftigt sein; 

5. die Ausbildungsstätte muß über alle zur Errei­
chung des Ausbildungszieles erforderlichen 
fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie 
über das erforderliche Lehr- und Untersu­
chungsmaterial verfügen. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte für eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines nicht­
klinischen Sonderfaches - ausgenommen Univer­
sitätsinstitute - ist die Zahl der Ausbildungsstellen, 
die wegen des Ausbildungserfolges nicht über­
schritten werden darf, auch unter Berücksichtigung 
der vorhandenen fachlichen Einrichtungen und 
Geräte, des Inhaltes und Umfanges der medizini­
schen Leistungen so~ie der Zahl der ausbildenden 
Ärzte festzusetzen; für jede Ausbildungsstelle muß 
neben dem Abteilungsleiter bzw. dem mit der 
unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der in Aus­
bildung stehenden Ärzte betrauten Facharzt minde­
stens ein zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches, der 
selbst über eine Ausbildung auf dem betreffenden 
Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, beschäftigt 
sein. In Universitätsinstituten gilt die Zahl der 
jeweils in den Stellenplänen enthaltenen Assisten­
tenplanstellen und Ärzteplanstellen als Höchstzahl 
der Ausbildungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind die 
vorhandenen fachlichen Einrichtungen und Geräte 
sowie d~r Inhalt und Umfang der medizinischen 
Leistungen zu berücksichtigen. 

(4) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilge­
biet im Rahmen eines nichtklinischen Sonderfaches 
bzw. der mit der unmittelbaren Anleitung und Auf­
sicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betraute 
Facharzt ist zur Ausbildung der Turnusärzte ver­
pflichtet. Er kann hiebei von einem zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigten Facharzt, der 
gleichfalls über eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf dem betreffenden Teilgebiet des Sonder­
faches verfügt (AusbiMungsassistent), unterstützt 
werden. 

(5) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 
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(6) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet im Rahmen eines nichtklinischen Son­
derfaches ist vom Bundeskanzler nach Anhörung 
der Österreichischen Ärztekammer zurückzuneh­
men, wenn sich die für die Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte maßgeblichen Umstände geändert 
haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine 
für die Anerkennung erforderliche Voraussetzung 
schon ursprünglich nicht erfüllt war. Desgleichen 
ist die Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderun­
gen der nach Abs. 3 hiefür maßgebenden Umstände 
neu festzusetzen. Betrifft die Rücknahme der Aner-

"- kennung Universitätsinstitute, so hat der Bundes­
kanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung herzustellen." 

8. § 7 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Lehrpraxisinhaber ist zur Ausbildung 
des Turnusarztes mit dem Ziel der Vorbereitung 
auf die Tätigkeit als niedergelassener Arzt ver­
pflichtet. Im Rahmen einer Lehrpraxis darf jeweils 
nur ein Arzt ausgebildet werden. Diese praktische 
Ausbildung hat - ausgenommen die Fälle des § 6 
Abs. 3 erster Satz - im Rahmen eines Arbeitsver­
hältnisses zum Lehrpraxisinhaber zu erfolgen und 
mindestens 3 5 Wochenstunden untertags zu umfas­
sen. Dieses Arbeitsverhältnis kann mit dem bereits 
zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
als praktischer Arzt oder Facharzt berechtigten 
Arzt bis zur Dauer von sechs Monaten fortgesetzt 
werden." 

9. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt: 

"L ehr a m b u I at 0 r i e n 

§ 7 a. (1) Lehrambulatorien im Sinne der §§ 4 
Abs. 4 und 5 Abs. 2 sind jene Krankenanstalten in 
der Betriebsform selbständiger Ambulatorien, die 
vom Bundeskanzler nach Anhörung der Öster­
reichischert Ärztekammer als Lehrambulatorien für 
die Ausbildung von Ärzten zum praktischen Arzt 
oder Zum Facharzt anerkannt worden sind. Solche 
Ambulatorien sind in das beim Bundeskanzleramt 
geführte Verzeichnis anerkannter Lehrambulato­
rien aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Lehrambulatorium darf 
nur erteilt werden, wenn nachstehende V orausset­
zungen erfüllt sind: 

1. Für die Ausbildung muß ein zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt des 
betreffenden Sonderfaches zur Verfügung 
stehen (Leiter der Ausbildung); neben diesem 
muß mindestens ein weiterer zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigter Facharzt des 
betreffenden Sonderfaches beschäftigt sein; 

2. der Leiter der Ausbildung bzw. dessen Stell­
vertreter müssen in einem solchen Ausmaß 
beschäftigt sein, daß durch deren Anwesen­
heit während der Betriebszeit des Lehrambu­
latoriums eine Tätigkeit der Turnusärzte nur 

unter Anleitung und Aufsicht eines für die 
Ausbildung verantwortlichen Arztes erfolgt; 

3. die erbrachten medizinischen Leitungen müs­
sen nach Inhalt und Umfang gewährleisten, 
daß sich die in Ausbildung stehenden Ärzte 
auf 'dem jeweiligen Sonderfacherfordeiliche 
wesentliche Kenntnisse und Erfahrungen in 
ambulanten Un'tersuchungen und Behandlun­
gen aneignen können; 

4. das Lehrambulatorium muß über die zur 
Erreichung des Ausbildungszieles erforderli­
chen fachlichen Einrichtungen und Geräte 
sowie über das erforderliche Lehr- und Urtter­
suchungs~aterial verfügen; 

5. die Betriebszeit muß die Einhaltung der im 
Abs. 4 vorgesehenen wöchentlichen Ausbil­
dungszeit gewährleisten, 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Lehr­
ambulatorium ist die Zahl der Ausbildungsstellen, . 
die wegen des Ausbildungserfolges nicht über­
schritten werden darf,. unter Berücksichtigung des 
Inhaltes und Umfanges der medizinischen Leistun­
gen und der Ausbildungseinrichtungen sowie der 
Zahl der ausbildenden Ärzte festzusetzen. Für jede 

.Ausbildungsstelle muß neben dem Leiter der Aus­
bildung mindestens ein zur selbständigen Berufs­
ausübung berechtigter Facharzt des' betreffenden 
Sonderfaches beschäftigt sein. 

(4) Der Leiter der Ausbildung ist zur Ausbildung 
der Turnusärzte mit dem Ziel der selbständigen 
Berufsausübung. des ärztlichen Berufes als prakti­
scher Arzt oder Facharzt des betreffenden Sonder­
faches verpflichtet. Er kann hiebei von einem zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Fach­
arzt des betreffenden Sonderfaches (Ausbildungsas­
sistent) unterstützt werden. Die praktische Ausbil­
dung ist zur Erreichung des Ausbildungszieles 
möglichst gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit 
von 35 Wochenstunden untertags auf die Arbeits­
tage der Woche aufzuteilen. 

(5) Die in Ausbildung stehenden Ärzte sind vom 
Leiter der Ausbildung vierteljährlich der Öster­
reichischen Ärztekammer unter Angabe des 
Namens und des Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(6) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist 
vom Bundeskanzler nach Anhörung der Öster­
reichischen Ärztekammer zurückzunehmen, wenn 
sich die für die Anerkennung maßgeblichen, 
Umstände geändert haben oder nachträglich her­
vorkommt, daß eine für die Anerkennung erforder­
liche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
erfüllt war." 

10. § 8 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Die Zeugnisse sind von den ausbildenden 
Ärzten der Ausbildungsstätten, Lehrpraxen bzw. 
Lehrambulatorien auszustellen." 

11. § 10 Z 2 und 3 lautet: 
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,,2. die Anerkennung von Ausbildungsstätten, die 
Bewilligung zur Führung von Lehrpraxen 
sowie die Anerkennung von Lehrambulato­
rien (§§ 6 bis 7 a), 

3. die Festsetzung von Ausbildungsstellen in den 
Ausbildungsstätten und Lehrambulatorien 
(§§ 6 a Abs. 4, 6 b Abs. 4, 6 c Abs. 3, 6 d 
Abs.3 und § 7 a Abs. 3), sowie über" 

12. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,§ 11. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat 
die Anmeldungen für die Ausübung des ärztlichen 
Berufes entgegenzunehmen und eine Liste der zur 
Berufsausübung berechtigten Ärzte (Ärzteliste) zu 
führen. Die Ärzteliste ist hinsichtlich Namen, 
Berufsbezeichnungen, sonstiger Titel, Verträge mit 
den Sozialversicherungsträgern und Krankenfür­
sorgeanstalten sowie Berufssitz, Dienstort bzw. 
Wohnadresse bei Ärzten gemäß § 20 a öffentlich. 
Die Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der 
Ärzteliste ist jedermann gegen Entrichtung eines 
von der Österreichischen Ärztekammer festzuset­
zenden Kostenbeitrages gestattet." 

13. § 11 Abs. 6 bis 8 lautet: 

,,(6) Gegen den Bescheid der Österreichischen 
Ärztekammer steht die Berufung an den Landes­
hauptmann offen, in dessen Bereich die Ausübung 
der ärztlichen Tätigkeit beabsichtigt ist. Der Lan­
deshauptmann hat Bescheide, mit denen Berufun­
gen stattgegeben wurde, binnen zwei Wochen nach 
deren Rechtskraft unter Anschluß der Entschei­
dungsunterlagen dem Bundeskanzler vorzulegen. 
Dieser kann gegen solche Bescheide Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(7) Jede Eintragung in die Ärzteliste ist von der 
Österreichischen Ärztekammer der nach dem 
gewählten Berufssitz zuständigen Bezirksverwal­
tungsbehörde ohne Verzug mitzuteilen. 

(8) Der Österreichischen ÄrztekamIiIer sind vom 
Arzt binnen einer Woche ferrier folgende schriftli­
che Meldungen zu erstatten: 

1. jede Verlegung des Berufssitzes oder des 
Dienstortes, jeweils unter Angabe der 
Adresse, eine zeitlich befristete Verlegung nur 
dann, wenn sie voraussichtlich drei Monate 
übersteigt; 

2. jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitzes 
oder des gewöhnlichen Aufenthaltes 
(Adresse); 

3. jeder dauernde oder zeitweilige Verzicht auf 
die Berufsausübung (§ 33) sowie deren Ein­
stellung, wenn sie voraussichtlich drei Monate 
übersteigt; 

4. die Aufnahme einer ärztlichen Berufstätigkeit 
außerhalb des Berufssitzes (§ 19) sowie die 
Beendigung einer solchen Tätigkeit; 

5. die Aufnahme und Beendigung einer ärztli­
chen Nebentätigkeit; 

6. die Eröffnung, Erweiterung und Schließung 
von Ordinations- und Apparategemeinschaf-

ten sowie den Beginn und das Ende der Betei­
ligung an solchen ; 

7. die Wiederaufnahme der Berufsausübung 
gemäß § 32 Abs. 5 und 

8. die Bekanntgabe des ordentlichen Wohnsitzes 
bei Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit 
gemäß § 32 Abs. 8." 

14. § 11 Abs. 9 entfällt; die bisherigen Abs. 10 
und 11 erhalten die Bezeichnung ,,(9)" und ,,(10)", 
wobei im neuen Abs.9 die Wortfolge "derselben, 
die sich nach den Abs. 1 bis 9 ergeben," entfällt. 

15. § 13 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Fachärzte haben ihre ärztliche Berufstätig­
keit auf ihr Sonderfach zu beschränken. Dies gilt 
nicht für Tätigkeiten im Rahmen der betriebsärztli­
chen Betreuung im Sinne der §§ 22 ff des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes, BGBI. Nr. 234/1972. Fach­
ärzte für Anaesthesiologie, Chirurgie, Innere Medi­
zin und Unfallchirurgie dürfen unter den Voraus­
setzungen des § 15 a in organisierten Notfalldien­
sten fächerüberschreitend tätig werden." 

16. § 13 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Eine solche Bewilligung darf nur einem freiberuf­
lich tätigen Facharzt erteilt werden, wenn eine aus­
reichende fachärztliche Betreuung der Bevölkerung 
in dem für die Ausübung des betreffenden Sonder­
faches in Aussicht genommenen Ort und dessen 
Einzugsgebiet nicht gewährleistet ist." 

17. Nach § 15 wird folgender § 15 a eingefügt: 

,,§ 15 a. (1) Fachärzte für Anaesthesiologie, 
Chirurgie, Innere Medizin und Unfallchirurgie, die 
beabsichtigen, eine ärztliche Tätigkeit im Rahmen 
orgamslerter Notfalldienste auszuüben, haben 
einen Lehrgang gemäß Abs. 2 im Gesamtausmaß 
von 60 Stunden zu besuchen. 

(2) Der Lehrgang hat in Ergänzung zur jeweili­
gen fachlichen Ausbildung eine theoretische und 
praktische Fortbildung auf folgenden Gebieten zu 
vermitteln: 

1. Reanimation, Intubation und Schocktherapie 
sowie Therapie von Störungen des Säure-, 
Basen-, Elektrolyt- und Wasserhaushaltes; 

2. Intensivbehandlung; Infusionstherapie; 
4. Kenntnisse auf dem Gebiet der Chirurgie, der 

Unfallchirurgie einschließlich Hirn- und Rük­
kenmarksverletzungen sowie Verletzungen 
der großen Körperhöhlen, der abdominellen 
Chirurgie, Thoraxchirurgie und Gefäßchirur­
gie; 

5. Diagnose und Therapie von Frakturen und 
Verrenkungen und 

6. Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Inneren Medizin, insbesondere Kardiolo­
gie einschließlich EKG-Diagnostik. 

(3) Zusätzlich ist mindestens alle zwei Jahre eine 
zweitägige Fortbildungsveranstaltung zu besuchen. 
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(4) Der Fortbildungslehrgang gemäß Abs. 2 und 
die Fortbildungsveranstaltungen gemäß Abs. 3 sind 
von den Ärztekammern durchzuführen. Nach 
Beendigung sind hierüber Bestätigungen auszustel­
len." 

18. § 16 Abs. 1 lautet: 

,,§ 16. (1) Die im Ausland erworbenen medizini­
schen Doktorate der Professoren eines medizini­
schen Faches, die aus dem Ausland berufen und an 
der medizinischen Fakultät einer österreichischen 
Universität zu ordentlichen Universitätsprofessoren 
ernannt sind, gelten als in Österreich nostrifizierte 
Doktorate. Besitzen diese Professoren die venia 
docendi für das gesamte Gebiet eines klinischen 
oder nichtklinischen Sonderfaches, gelten sie als 
Fachärzte dieses Sonderfaches. Ist ihre venia 
docendi auf ein Teilgebiet des Sonderfaches 
beschränkt, so sind sie nur zur selbständigen Aus­
übung des ärztlichen Berufes in Universitätsklini­
ken und Universitätsinstituten auf jenem Gebiet 
berechtigt, für das sie die venia docendi besitzen." 

19. § 19 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Die Tätigkeit in einer Einrichtung zur Beratung 
der Schwangeren und Mütter von Säuglingen und 
Kleinkindern (Mutterberatungsstelle) im Sinne des 
§ 1 des Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBI. Nr.991 
1954, im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung 
gemäß §§ 22 ff des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
sowie in einer nach den Bestimmungen des Fami­
lienberatungsförderungsgesetzes, BGBI. Nr. 801 
1974, geförderten Beratungsstelle bedarf keiner 
Bewilligung. " 

20. Nach § 20 wird folgender § 20 a eingefügt: 

,,§ 20 a. (1) Praktische Ärzte oder Fachärzte, die 
ausschließlich solche wiederkehrende ärztliche 
Tätigkeiten auszuüben beabsichtigen, die weder 
eine Ordinationsstätte (§ 19 Abs. 2) erfordern noch 
in einem Anstellungsverhältnis (§ 20) ausgeübt wer­
den, haben der Österreichischen Ärztekammer den 
Wohnsitz bekanntzugeben. 

(2) Werden die im Abs. 1 genannten Tätigkeiten 
jedoch von einem niedergelassenen oder angestell­
ten Arzt ausgeübt, ist dieser als niedergelassener 
oder angestellter Arzt in die Ärzteliste einzutragen. 

.. (3) Vor der Eintragung in die Ärzteliste (§ 11) 
hat die Österreichische Ärztekammer zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 gegeben 
sind." 

21. Dem § 22 werden folgende Abs.4 und 5 
angefügt: 

,,( 4) Die in Ausbildung stehenden Studenten der 
Medizin (Famulanten und Pflichtfamulanten im 
Sinne des § 12 des Bundesgesetzes über die Stu­
dienrichtung Medizin, BGBI. Nr. 123/1973) sind 
zur unselbständigen AusÜbung der im Abs.5 
genannten Tätigkeiten unter Anleitung und Auf­
sicht der ausbildenden Ärzte berechtigt. 

(5) Tätigkeiten im Sin'ne des Abs. 4 sind: 

1. Erhebung der Anamnese, 
2. einfache physikalische Krankenuntersuchung 

einschließlich Blutdruckmessung, 
3. Blutabnahme aus der Vene, 
4. die Vornahme intramuskulärer und subkuta­

ner Injektionen und 
5. Hilfeleistung bei anderen ärztlichen Tätigkei­

ten." 

22. § 23 lautet: 

,,§ 23. (1) Die Zusammenarbeit von freiberuflich 
tätigen Ärzten im Sinne des' § 22 Abs. 2 kann bei 
Wahrung der Eigenverantwortlichkeit eines jeden 
Arztes auch in der gemeinsamen Nutzung von 
Ordinationsräumen . (Ordinationsgemeinschaft) 
und I oder von medizinischen Geräten (Apparatege­
meinschaft) bestehen. Eine solche Zusammenarbeit 
darf jedoch nach außen hin ~icht als Gesellschaft in 
Erscheinung treten. 

(2) Ordination~- und Apparategemeinschaften 
dürfen nur zwischen den im Abs. 1 genannten Ärz­
ten begründet werden. Die Tätigkeit der Gemein­
schaft muß ausschließlich als freiberufliche Tätig­
keit im Sinne des § 22 Abs. 2 anzusehen sein, und 
es muß jeder einzelne Arzt im Rahmen der 
Gemeinschaft freiberuflich im Sinne des § 22 Abs. 2 
tätig werden." 

23. Dem § 25 wird folgender Abs.4 angefügt: 

,,(4) Die Ausübung der Ärzten gemäß Abs. 1 bis 
3 verbotenen Tätigkeiten ist auch sonstigen physi­
schen und juristischen Personen untersagt." 

24. Dem § 26 wird folgender Abs.4 angefügt: 

,,(4) Die im Abs.l vorgesehene Verpflichtung 
besteht weiters dann nicht, wenn die für die Hono­
rar- bzw. Medikamentenabrechnung gegenüber 
den Krankenversicherungsträgern, Krankenanstal­
ten, sonstigen Kostenträgern oder Patienten erfor­
derlichen Uflterlagen zum Zweck der Abrechnung, 
auch im . automationsunterstützten Verfahren, 
Dienstleisturigsunternehmen überlassen werden. 
Eine allfällige Speicherung darf nur so erfolgen, 
daß Betroffene weder bestimmt werden können 
noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar 
sind. Diese anonymen Daten sind an die zuständige 
Ärztekammer über deren Verlangen weiterzuge­
ben." 

25. § 32 samt Überschrift lautet: 

"Erlöschen und Ruhen 'der Berech­
tigung 'zur Berufsausübung; Strei­

chung aus der Ärzteliste 

§ 32. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes erlischt: 

1. durch den Wegfall eines im § 3 Abs. 2 ange­
führten Erfordernisses oder 

2 
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2. wenn hervorkommt; daß eines der im § 3 
Abs. 2 bis 4 angeführten Erfordernisse nicht 
gegeben ist. 

(2) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztli­
chen Berufes ruht auf Grund 

1. eines erklärten dauernden oder zeitweiligen 
Verzichts, 

2. eines Disziplinarerkenntnisses für die Dauer 
der festgesetzten Untersagung oder 

3. einer länger als ein Jahr dauernden Einstel­
lung einer beruflichen Tätigkeit, für die eine 
Berechtigung zur selbständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes erforderlich ist. 

(3) Die Gründe für das Erlöschen bzw. für das 
Ruhen der Berechtigung nach Abs. 1 und 2 Z 2 und 
3 sind von Amts wegen wahrzunehmen. 

(4) In allen Fällen der Abs. 1 und 2 hat die Öster­
reichische Ärztekammer die Streichung aus der 
Ärzteliste durchzuführen und mit Bescheid festzu­
stellen, daß eine Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes - unbeschadet Abs. 8 - nicht 
besteht. Wird der ursprünglich bestandene Mangel 
eines der im § 3 Abs. 2 bis 4 angeführten Erforder­
nisse nachträglich offenbar, ist mit Bescheid festzu­
stellen, daß eine Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes nicht bestanden hat. Gegen den 
Bescheid der Österreichischen Ärztekammer steht 
die Berufung an den Landeshauptmann offen, in 
dessen Bereich die ärztliche Tätigkeit ausgeübt 
worden ist. 

(5) Der Landeshauptmann hat Bescheide gemäß 
Abs. 4, mit denen Berufungen stattgegeben wurde, 
binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft unter 
Anschluß der Entscheidungsunterlagen dem Bun­
deskanzler vorzulegen. Dieser kann gegen solche 
Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsgerichts­
hof erheben. 

(6) Wer die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes nicht mehr besitzt, kann, sobald 
er die Erfordernisse gemäß § 3 neuerlich nachzu­
weisen in der Lage ist, die Wiederaufnahme der 
Berufsausübung unter Einhaltung des § 11 anmel­
den. 

(7) Das Erlöschen bzw. das Ruhen der Berechti­
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufes hat auch 
das Erlöschen der Bewilligung zur Haltung einer 
ärztlichen Hausapotheke zur Folge. 

(8) In den Fällen des Abs. 2 Z 1 und 3 bleibt der 
Arzt zur Ausübung der Medizin bezüglich seiner 
eigenen Person und seines Ehegatten, der Familien­
mitglieder in auf- und absteigender Linie samt 
ihren Ehegatten sowie der sonstigen Familienmit­
glieder samt deren Ehegatten, sofern sie im gemein­
samen Haushalt leben, befugt." 

26. § 33 lautet: 

,,§ 33. Ein Arzt kann dauernd oder zeitweilig auf 
die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen 

Berufes verzichten. Der Verzicht ist der Öster­
reichischen Ärztekammer (§ 11 Abs. 8 Z 3) schrift­
lich zu melden, die davon die örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen hat. 
Der Verzicht wird frühestens im Zeitpunkt des Ein­
langens der Meldung bei der Österreichischen Ärz­
tekammer wirksam." 

27. Im § 34 entfallen die Absatzbezeichnung 
,,(1)" sowie Abs. 2. 

28. Im § 36 wird das Zitat ,,(§ 11 Abs. 9)" durch 
das Zitat ,,(§ 32 Abs. 4)" ersetzt. 

29. Dem § 38 werden folgende Abs. 4 bis 6 ange­
fügt: 

,,(4) Die Ärztekammern sind im Sinne des 
Datenschutzgesetzes, BGBI. Nr. 565/1978, in der 
jew,eils geltenden Fassung zur Ermittlung und Ver­
arbeitung von persönlichen berufsbezogenen Daten 
der Ärzte ermächtigt. 

(5) Die Ärztekammern sind berechtigt, Daten im 
Sinne des Datenschutzgesetzes in folgendem 
Umfang zu übermitteln: 

1. An die Sozialversicherungsträger und Kran­
kenfürsorgeanstalten die für die Durchfüh­
rung der Einbehalte der Kammerbeiträge und 
-umlagen vom Kassenhonorar gemäß § 41 
notwendigen Daten; 

2. an die Sozialversicherungsanstalt der. gewerb­
lichen Wirtschaft die in der Ärzteliste auf­
scheinenden Daten der Ärzte einschließlich 
der Änderungen zur Durchführung der auf 
Grund der Sozialrechtsvorschriften vorgese­
henen Maßnahmen. 

(6) Die Weitergabe von Daten durch Empfänger 
gemäß Abs. 5 ist untersagt." 

30. § 40 Abs. 1 lautet: 

,,§ 40. (1) Einer Ärztekammer gehören, unbe- . 
schadet § 61 Abs. 6, als ordentliche Kammerange­
hörige alle Ärzte an, die ihren Beruf im Bereich die­
ser Ärztekammer tatsächlich ausüben (§ 2 Abs. 3, 
§ 19 Abs. 2 und 4, § 20 und § 20 a) und in der bei 
der Österreichischen Ärztekammer geführten Ärz­
teliste (§ 11) eingetragen sind." 

31. § 40 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,,1. seinen Berufssitz (§ 19 Abs. 2), seinen Dienst­

ort (§ 20) oder seinen Wohnsitz (§ 20-a) in 
den Bereich einer anderen Ärztekammer dau­
ernd verlegt hat," 

32. § 44 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Bei Ärztekammern mit mehr als 1 000 Kam­
merangehörigen sind zwei Vizepräsidenten und bei 
Ärztekammern mit mehr als 3 000 Kammerangehö­
rigen sind drei Vizepräsidenten zu wählen. Bei 
Kammern mit weniger als 1000 Kammerangehöri­
gen ist ein, wenn es aber der Umfang der zu besor­
genden Aufgaben erfordert; sind zwei Vizepräsi­
denten zu wählen. Die Zahl der zu wählenden 
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Vizepräsidenten bestimmt sich, soweit Abs. 3 und 4 
nicht anderes bestimmen, nach der Zahl der Kam­
merangehörigen am Tag der Eröffnungssitzung 
(§ 49 Abs. 1)." 

33. Dem § 44 werden folgende Abs. 3 bis 5 ange­
fügt: 

,,(3) Übersteigt die Zahl der Kammerangehöri­
gen nach erfolgter Wahl (Abs.2) während einer 
ununterbrochenen Zeitspanne von mehr als sechs 
Monaten 1 000, so sind, sofern nicht bereits gemäß 
Abs. 2 zweiter Satz zwei Vizepräsidenten gewählt 
wurden, für den noch verbleibenden Teil der Funk­
tionsperiode bei der nächsten Vollversammlung 
zwei Vizepräsidenten zu wählen. Durch diese 
Wahl erlischt die Funktion des bisherigen Vizeprä­
sidenten. 

(4) Übersteigt die Zahl der Kammerangehörigen 
nach erfolgter Wahl (Abs. 2) während einer unun­
terbrochenen Zeitspanne von mehr als sechs Mona­
ten 3000, so sind für den noch verbleibenden Teil 
der Funktionsperiode bei der nächsten V ollver­
sammlung drei Vizepräsidenten zu wählen .. Durch 
diese Wahl erlischt die Funktion der bisherigen 
Vizepräsidenten. 

(5) Vizepräsidenten verbleiben im Amt, wenn im 
Verlauf der Funktionsperiode die Zahl der Kam­
me range hörigen unter 1 000 bzw. 3000 sinkt." 

34. § 45 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Kammerräte werden durch allgemeine 
und gleiche Wahl nach den Grundsätzen des Ver­
hä�tniswah�rechts für die Dauer von vier Jahren 
berufen. Das Wahlrecht ist durch geheime und per­
sönliche Abgabe der Stimme oder in Form eines 
eingeschriebenen Briefes auszuüben." 

35. § 47 Abs. 1 lautet: 

,,§ 47. (1) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen 
Kammerangehörigen (§ 40 Abs. 1), die am Tag der 
Wahlausschreibung das Wahlrecht zum National­
rat besitzen." 

36. § 49 Abs. 1 lautet: 

§ 49. (1) Die Vollversammlung wählt aus ihrer 
Mitte 

1. in der Eröffnungssitzung 
a) in je einem Wahlgang mit einfacher Mehr­

heit den Präsidenten und den Vizepräsi­
denten und 

b) in je einem Wahlgang nach den Grundsät­
zen des Verhältniswahlrechts die Mitglie­
der des Vorstandes sowie in den Ärzte­
kammern, die mehr als einen Vizepräsi­
denten zu wählen haben, die Vizepräsi­
denten; 

2. gemäß § 44 Abs. 3 und 4 die Vizepräsidenten 
nach den Grundsätzen des Verhältniswahl­
rechts." 

37. § 51 Abs. 4 Z 3 lautet: 

,,3. zur Bestellung des Finanzreferenten, des stell­
vertretenden Finanzreferenten sowie allfälli­
ger weiterer Referenten für bestimmte Aufga­
ben." 

38. Nach § 51 wird folgender § 51 a eingefügt: 

,,§ 51 a. (1) Als beratendes Organ des Kammer­
vorstandes kann für alle mit der Ausbildung zum 
praktischen Arzt oder Facharzt zusammenhängen­
den Fragen eine Ausbildungskommission eingerich­
tet werden. 

(2) Mitglieder dieser Kommission können nur 
ordentliche Mitglieder der Ärztekammer sein. Die 
Festsetzung der Zahl der Kommissionsmitglieder 
und ihre Auswahl erfolgt durch den Kammervor~ 
stand." 

39. § 53 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Kammeramt steht unter der Leitung 
eines Kammeramtsdirektors. Der Kammeramtsdi­
rektor muß rechtskundig sein. Der Kammeramtsdi­
rektor . sowie das erforderliche Personal werden 
vom Vorstand bestellt." 

40. § 56 lautet: 

,,§ 56. (1) Der Kammervorstand hat alljährlich 
der Vollversammlung 

1. bis längstens 15. Dezember den Jahresvoran­
schlag für das nächste Jahr und 

2. bis längstens 30. Juni den Rechnungsabschluß 
für das abgelaufene Rechnungsjahr 

vorzulegen. 

(2) Zur Bestreitung der finanziellen Erforder­
nisse für die Durchführung der im § 38 dieses Bun­
desgesetzes angeführten, den Ärztekammern über­
tragenen Aufgaben, ausgenommen jedoch für den 
im § 38 Abs.2 Z 6 genannten Wohlfahrtsfonds, 
sowie zur Erfüllung der gegenüber der Öster­
reichischen Ärztekammer bestehenden Umlagever­
pflichtung heben die Ärztekammern von sämtlichen 
Kammerangehörigen die Kammerumlage ein. 

(3) Die Umlagenordnung kann nähere Bestim­
mungen, insbesondere über die Festsetzung und 
Entrichtung der Kammerumlage und der monatli­
chen oder vierteljährlichen Vorauszahlungen, über 
die Einbehalte der Kammerumlage und Vorauszah­
lungen von Kassenhonorar durch die gesetzlichen 
Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgean­
stalten bei Vertrags ärzten, vorsehen; 

(4) Die Kammerumlage ist unter Bedachtnahme 
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und unter 
Berücksichtigung der Art der Berufsausübung der 
Kammerangehörigen festzusetzen. Die Umlagen­
ordnung kann nähere Bestimmungen vorsehen, daß 
Kammerangehörige, die den ärztlichen Beruf nicht 
ausschließlich in einem Dienstverhältnis ausüben, 
verpflichtet sind, alljährlich bis zu einem in der 
Umlagenordnung zu bestimmenden Zeitpunkt 
schriftlich alle für die Errechnung der Kammerum-
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lage erforderlichen. Angaben zu machen und auf 
Verlangen die geforderten Nachweise über die 
Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen; wenn die­
ser Verpflichtung nicht zeitgerecht und vollständig 
entsprochen wird, erfolgt die Vorschreibung auf 
Grund einer Schätzung; diese ist unter Berücksich­
tigung aller für die Errechnung der Kammerumlage 
bedeutsamen Umstände vorzunehmen. Hiebei sind 
über Verlangen der Ärztekammer vom Dienstgeber 
die zur Feststellung der Bemessungsgrundlage der 
Kammerumlage erforderlichen Daten zu übermit­
teln. Eine Weitergabe dieser Daten durch die Ärz­
tekammer an Dritte ist unzulässig. 

(5) Die Kammerumlage ist bei Kammerangehöri­
gen, die den ärztlichen Beruf ausschließlich im 
Dienstverhältnis ausüben, vom Diensigeber einzu­
behalten und spätestens bis zum 15. Tag nach 
Ablauf des Kalendermonates an die zuständige 
Ärztekammer abzuführen. Dies gilt sinngemäß für 
Teilnehmer an zahnärztlichen Lehrgängen gemäß 
der Verordnung betreffend Regelung der Ausbil­
dung zum Zahnarzt in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBI. Nr. 184/1986. 

(6) Erste Instanz für das Kammerumlageverfah- , 
ren ist der Präsident. Gegen Beschlüsse des Präsi­
denten steht den Betroffenen das Recht der 
Beschwerde an den Vorstand zu. Im übrigen ist für 
das Verfahren das Allgemeine Verwaltungsverfah­
rensgesetz (AVG 1950) in der jeweils gültigen Fas­
sung anzuwenden. 

(7) Die mit dem Betrieb des Wohlfahrtsfonds 
und der wirtschaftlichen Einrichtungen verbunde­
nen Verwaltungskosten sind aus den Mitteln dieser 
Einrichtungen aufzubringen." 

41. § 60 Abs. 1 lautet: 

,,§ 60. (1) Der Kammervorstand kann gegen 
~ammerangehörige we~en V ernachlässi~ung der 
Ihnen gegenüber der Arztekammer obhegeJ).den 
Pflichten (§ 41), sofern nicht disziplinär vorzuge­
hen ist, wegen Nichterscheinens trotz Vorladung 
oder wegen Störung der Ordnung in der Kammer 
Ordnungsstrafen bis zu 20000 S verhängen." 

42. § 64 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Erreichen im Einzelfall die Beiträge nach 
§ 75 Abs. 3 nicht das zur finanziellen Sicherstellung 
der vorgesehenen Leistungen erforderliche Aus­
maß, kann die Satzung bestimmen, ob und in wei­
chem Umfang diese Leistungen dem tatsächlich 
geleisteten Beitrag angepaßt werden. Dies gilt auch 
für die Grundleistung." 

43. § 67 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,,1. für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und selbst Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 
des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG 
1972) - ausgenommen die durch das Gesetz 
als einkommensteuerfrei erklärten Einkünfte 

und Entschädigungen aus elllem gesetzlich 
anerkannten Lehrverhältnis beziehen, 
sofern diese den im § 5 des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, jeweils 
festgesetzten monatlichen Betrag überstei­
gen;" 

44. § 68 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Witwen(Witwer)versorgung gebührt, sofern 
, nicht ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2 vorliegt, 
auf Antrag auch dem Gatten, dessen Ehe mit dem 
Kammerangehörigen für nichtig erklärt, aufgeho-' 
ben oder geschieden /worden ist, wenn ihm der 
Kammerangehörige zur Zeit seines Todes Unter­
halt (einen· Up.terhaltsbeitrag) auf Grund eines 
gerichtlichen Urteils, eines gerichtlichen Verglei­
ches oder einer durch Auflösung (Nichtigerklä­
rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen Ver­
pf�ichtung zu leisten hatte. Hat der frühere Ehe­
gatte gegen den verstorbenen Kammerangehörigen 
·nur einen befristeten Anspruch auf Unterhaltslei­
stungen gehabt, so besteht der Anspruch auf Wit­
wen(Witwer)versorgung längstens bis zum Ablauf 
der Frist. Die Witwen(Witwer)versorgung darf die 
Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf die der 
frühere Ehegatte gegen den verstorbenen KaIpmer­
angehörigen an seinem Sterbetag Anspruch gehabt 
hat, es sei denn, 

1. das auf Scheidung lautende Urteil enthält den 
Ausspruch nach § 61 Abs.3 Ehegesetz, 
dRGBI. I S 807, 

2. die Ehe hat mindestens 15 Jahre gedauert und 
3. der frühere Ehegatte hat im Zeitpunkt des 

Eintritts der Rechtskraft des Scheidungsur­
\ teils das 40. Lebensjahr vollendet. 

Die Voraussetzung nach Z 3 entfällt, wenn 
a) der frühere Ehegatte seit dem Zeitpunkt 

des Eintritts der Rechtskraft des Schei­
dungsurteils erwerbsunfähig ist oder 

b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind her­
vorgegangen oder durch diese :Ehe ein 
Kind legitimiert worden ist oder die Ehe­
g~ten ein gemeinsames Wahlkind ange­
nommen haben und das Kind am Sterbe­
tag des Kammerangehörigen dem Haus-, 
halt des früheren Ehegatten angehört und 
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß 
hat; das Erfordernis der Haushaltszuge­
hörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kin­
dern. 

Die Witwen(Witwer)versorgung und die Versor­
gung des früheren Ehegatten dürfen zusammen 
jenen Betrag nicht übersteigen, auf den der verstor­
bene Kammerangehörige Anspruch gehabt hat. Die 
Versorgung des früheren Ehegatten ist erforderli­
chenfalls entsprechend zu kürzen. Die Wit­
wen(Witwer)versorgung mehrerer früherer Ehegat­
ten ist im gleichen Verhältnis zu kürzen. Ist kein(e) 
anspruchsberechtigte(r) Witwe(r) vorhanden, dann 
ist die Versorgung des früheren Ehegatten so zu 
bemessen, als ob der Kammerangehörige eine(n) 
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anspruchsberechtigte(n) Witwe(r) hinterlassen 
hätte." 

45. § 68 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Witwen(Witwer)versorgung beträgt 
- 60 vH der Alters- oder Invaliditätsversorgung, die 

dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens 
gebühn hat oder gebührt hätte. Je nach der gemäß 
§ 57 festzustellenden finanziellen Sicherstellung der 
Leistungen kann diese bis 75 vH erhöht werden." 

46. § 70 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Ist eine anspruchsberechtigte Person im 
Sinne des Abs. 3 nicht vorhanden und werden die 
Kosten der Bestattung von einer anderen Person als 
dem namhafi gemachten Zahlungsempfänger 
getragen, so gebühn dieser auf Antrag der Ersatz 
der nachgewiesenen Kosten bis zu einem in der 
Satzung festgesetzten Höchstbetrag, der das Sechs­
fache der Grundleistung nicht übersteigen darf." 

47. § 72 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Bei weiblichen Kammerangehörigen, die 
den ärztlichen Beruf nicht in einem Anstellungsver­
hältnis ausüben (§ 19 Abs. 2 und § 20 a Abs. 1), ist 
die Zeit des Beschäftigungsverbotes gemäß den 
§§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBI. 
Nr.22111979, bis Zur Höchstdauer von 
20 Wochen einer Berufsunfähigkeit im Sinne des 
Abs. 1 gleichzuhalten." 

48. § 73 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Aus dem Wohlfahrtsfonds können ~eiters 
im Falle eines wirtschaftlich bedingten Notstandes 
Kammerangehörigen oder Hinterbliebenen nach 
Ärzten, die mit diesen in Hausgemeinschaft gelebt 
haben, sowie dem geschiedenen Ehegatten (der 
geschiedenen Ehegattin) einmalige oder wieder­
kehrende Leistungen gewähn werden. Das gleiche 
gilt für Ärzte, die aus dem Wohlfahrtsfonds eine 
Alters- oder Invaliditatsversorgung beziehen." 

49. § 75 Abs. 5 bis 7 lautet: 

,,(5) Die Beitragsordnung kann nähere Bestim­
mungen" insbesondere über die Festsetzung und 
Entrichtung der Kammerbeiträge und der monatli­
chen oder viertelj ährlichen Vorauszahlungen, über 
die Einbehalte der Kammerbeiträge und Voraus­
zahlungen von Kassenhonorar durch die gesetzli­
chen Sozialversicherungsträger und Krankenfür­
sorgeanstalten bei Venragsärzten, vorsehen. Dar­
über hinaus kann die Beitragsordnung nähere 
Bestimmungen vorsehen, daß Kammerangehörige, 
die den ärztlichen Beruf nicht ausschließlich in 
einem Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, 
alljährlich bis zu einem in der Beitragsordnung zu 
bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für die 
Errechnung der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds 
erforderlichen Angaben zu machen und auf Ver­
langen die geforderten Nachweise über die Richtig­
keit dieser Erklärung vorzulegen; wenn dieser Ver-

pflichtung nicht zeitgerecht und vollständig ent­
sprochen wird, erfolgt die Vorschreibung auf 
Grund einer Schätzung; diese ist unter Berücksich­
tigung aller für die Errechnung der Beiträge 
bedeutsamen Umstände vorzunehmen. 

(6) Bei Festsetzung des Beitrages für Kammeran­
gehörige, die den ärztlichen Beruf ausschließlich in 
einem Dienstverhältnis ausüben, dient als Bemes­
sungsgrundlage jedenfalls der monatliche Brutto­
grundgehalt. Zu diesem gehören nicht die Beihil­
fen, Zulagen und Zuschläge im Sinne des § 68 
EStG 1972 und die sonstigen Bezüge nach § 67 
EStG 1972. 

(7) Die Beiträge nach Abs. 6 sind vom Dienstge­
ber einzubehalten und spätestens bis zum 15. Tag 
nach Ablauf des Kalendermonates an die zustän­
dige Ärztekammer abzuführen. Hiebei sind über 
Verlangen der Ärztekammer vom Dienstgeber die 
zur Feststellung der Bemessungsgrundlage des 
Kammerbeitrages erforderlichen Daten zu übermit­
teln. Eine Weitergabe dieser Daten durch die Ärz­
tekammer an Dritte ist unzulässig." 

50. § 76 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Beiträge für die im Abs. 1 angefühnen 
Kammerangehörigen sind in der Beitragsordnung 
bis zur Höhe des durchschnittlichen Jahresbeitra­
ges vorzuschreiben, den ein freiberuflich tätiger 
Arzt (§ 19 Abs. 2) zu entrichten hat, der in keinem 
Venragsverhältnis zu emem ,Krankenversiche­
rungsträger steht." 

51. § 79 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Verwaltungsausschuß besteht aus dem 
Präsidenten, dem Finanzreferenten (stellvenreten­
den Finanzreferenten) sowie aus mindestens zwei 
weiteren Kammerräten. Die Zahl der weiteren 
Kammerräte wird vom Kammervorstand festge­
setzt. Die Kammerräte werden von der V olIver­
sammlung für die Dauer ihrer Funktionsperiode 

'nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts 
gewählt." 

52. § 79 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Beschwerdeausschuß besteht aus einem 
Vorsitzenden und vier weiieren Mitgliedern. Für 
den Vorsitzenden und die Mitglieder' sind Stellver­
treter zu bestellen. Von der Vollversammlung sind 
für die Dauer ihrer Funktionsperiode der V orsit­
zende und sein Stellvertreter mit einfacher Stim­
menmehrheit, die weiteren Mitglieder und deren 
Stellvertreter in je einem Wahlgang nach den 
Grundsätzen des Verhältniswahlrechts, jeweils aus 
dem Kreis der Kammerangehörigen, zu wählen. 
Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen 
dem Kammervorstand, dem Verwaltungsausschuß 
und dem Überprüfungsausschuß nicht angehören." 

53. § 81 Abs. 1 lautet: 

,,§ 81. (1) Verlegt ein Kammerangehöriger sei­
nen Berufssitz (Dienston) dauernd in den Bereich 
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einer anderen Ärztekammer, ist ein Betrag in der 
Höhe von mindestens 70 vH der von ihm zum 
Wohlfahrtsfonds der bisher zuständigen Ärztekam­
mer entrichteten Beiträge der nunmehr zuständigen 
Ärztekammer zu übenveisen. Die für bestimmte 
Zwecke (Todesfallbeihilfe, Krankenunterstützung 
usw.) satzungsgemäß vorgesehenen Beitragsteile 
bleiben bei der Berechnung des Übenveisungsbetra­
ges außer Betracht. Bei Streichung eines Kammer­
angehörigen aus der Ärzteliste (§ 32 Abs.4) 
gebührt ihm der Rückersatz in' sinngemäßer 
Anwendung der vorstehenden Bestimmungen in 
Höhe von mindestens 50 vH; erfolgt die Streichung 
gemäß § 32 Abs. 2 Z 1 oder 3, gebührt dieser Rück­
ersatz nach Ablauf von drei Jahren ab dem Ver­
zicht bzw. der Einstellung der Berufsausübung, 
sofern nicht zwischenzeitig eine neuerliche Eintra­
gung in die Ärzteliste erfolgt oder ein Anspruch auf 
Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds besteht." 

54. Dem § 83 wird folgender Abs.6 angefügt: 

,,(6) Die Österreichische Ärztekammer ist im 
Sinne des Datenschutzgesetzes in der jeweils gel­
tenden Fassung zur Ermittlung und Verarbeitung 
von persönlichen berufsbezogenen Daten der Ärzte 
ermächtigt." . 

55. § 87 Z 1 lautet: 

,,1. die Wahl des Präsidenten, der Vizepräsiden­
ten, des Finanzreferenten und des stellvertre­
tenden Finanzreferenten;" 

56. § 89 Abs. 1 lautet: 

,,§ 89. (1) Der Präsident vertritt die Öster­
reichische Ärztekammer nach außen. Ihm obliegt 
die Durchführung der Beschlüsse der V ollver­
sammlung und des Vorstandes. Der Präsident leitet 
die Geschäfte und fertigt -alle Geschäftsstücke in 
den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs­
bereiches unter Mitzeichnung des Kammeramtsdi­
rektors. Ausfertigungen von Geschäftsstücken, die 
eine finanzielle Angelegenheit der Österreichischen 
Ärztekammer betreffen, sind überdies vom Finanz­
referenten (stellvertretenden Finanzreferenten) 
unter Beisetzung der Funktionsbezeichnung 
"Finanzreferent" ("stellvertretender Finanzrefe­
rent") mitzuzeichnen." 

57. § 89 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

58. Im § 89 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3 a 
eingefügt: 

,,(3 a) Endet die Funktion des Präsidenten bzw. 
Finanzreferenten oder stellvertretenden Finanzrefe­
renten der Österreichischen Ärztekammer als Prä­
sident oder Vizepräsident einer Ärztekammer (§ 86 
Abs. 1), so hat die Vollversammlung aus ihrer Mitte 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

_ vor Ablauf der Funktionsdauer von vier Jahren 
(Abs. 2) für die restliche Dauer erneut einen Präsi­
dentenbzw. Finanzreferenten oder stellvertreten­
den Finanzreferenten zu wählen. Endet die Funk-

ti on eines Vizepräsidenten der Österreichischen 
Ärztekammer als Präsident oder Vizepräsident 
einer Ärztekammer (§ 86 Abs. 1), so tritt an seine 
Stelle für die restliche Funktionsdauer der in der 
jeweiligen Ärztekammer folgende Präsident oder 
Vizepräsident. " 

59. § 98 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Berufung, die begründet sein muß, ist 
beim Disziplinarrat in zweifacher Ausfertigung ein­
zubringen. Sie ist dem Disziplinaranwalt bzw. dem 
Beschuldigten mit dem Hinweis mitzuteilen, daß er 
binnen 14 Tagen seine Gegenausführungen über­
reichen kann. Nach Überreichung dieser Gegen­
ausführungen oder nach Ablauf der hiezu bestimm­
ten Frist sind die Akten dem Disziplinarsenat zu 
übersenden. Der Vollzug der Disziplinarstrafe ist 
bis zur Entscheidung des Disziplinarsenates auszu­
setzen." 

60. § 98 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Über die Berufung erkennt in oberster 
Instanz der Disziplinarsenat der Österreichischen 
Ärztekammer beim Bundeskanzleramt." 

61. § 103 Abs. 1 lautet: 

,,§ 103. (1) Der Vorstand der Österreichischen 
Ärztekammer kann gegen Kammerangehörige der 
Ärztekammern in den Bundesländern wegen Ver­
nachlässigung der ihnen gegenüber der Öster­
reichischen Ärztekammer obliegenden Pflichten 
Ordnungsstrafen bis zur Höhe von 20 000 S ver­
hängen. Die Strafgelder fließen der Öster­
reichischen Ärztekammer zu." 

62. § 103 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Gegen die Verhängung einer Ordnungs­
strafe kann der Betroffene beim Disziplinarsenat 
binnen zwei Wochen schriftlich Berufung erheben. 
Die Berufung muß begründet sein. Der Disziplinar­
senat entscheidet endgültig. Der Vollzug der Ord~ 
nungsstrafe ist bis zur Entscheidung des Diszipli­
narsenates auszusetzen." 

63. (Grundsatzbestimmung) § 105 Abs.2 lautet: 

,,(2) In Krankenanstalten, die als Ausbildungs­
stätten zum praktischen ArZt anerkannt sind, ist auf 
je 15 Spitalsbetten mindestens ein sowie für verblei­
bende Restzahlen ein weiterer in Ausbildung zum 
praktischen Arzt stehender Arzt zu beschäftigen." 

64. § 108 lautet: 

,,§ 108. (1) Wer eine im § 1 Abs.2 und 3 
umschriebene Tätigkeit ausübt, ohne hiezu nach 
diesem Bundesgesetz oder nach anderen gesetzli­
chen Vorschriften berechtigt zu sein, begeht, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän­
digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet, eine Venvaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. Der Ver­
such ist strafbar. 
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(2) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen 
den im 
§ 2 Abs. 1 und 3, 
§ 3, 
§11 
§13 
§ 16 
§ 18 
§ 19 
§ 20, 

Abs. 2 und 8, 
Abs.2, 
Abs. 5 dritter Satz, 
Abs. 2, 3, 4 und 6, 
Abs.3, 

§ 20 a Abs. 1, 
§ 21, 
§ 22 Abs.l, 
§ 25, 
§ 26 Abs. 1, 
§28, 
§ 29 Abs. 1, 
§ 33 zweiter Satz oder 
§ 36 
enthaltenen Anordnungen und Verboten zuwider­
handelt, macht sich, sofern die Tat nicht den Tatbe­
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal­
lenden strafbaren Handlung bildet, einer Verwal­
tungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe 
bis zu 30 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist straf­
bar. 

(3) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die 
in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 30 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist straf­
bar." 

65. § 109 Abs. 1 lautet: 

,,§ 109. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist 

1. hinsichtlich des § 22 Abs. 4 und 5 der"Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, 

2. im übrigen der Bundeskanzler, 
a) hinsichtlich der Anerkennung von Univer­

sitätskliniken bzw. Universitätsinstituten 
als Ausbildungsstätten sowie der Rück­
nahme oder Einschränkung solcher Aner­
kennungen (§§ 6 Abs. 1 und 7, 6 a Abs. 1 
und 8, 6 b Abs. 1 und 8, 6 c Abs.l und 6 
sowie 6 d Abs. 1 und 6) im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung, 

b) hinsichtlich des § 15 Abs. 2 im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales 

betraut." 

Artikel II 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 158/1987, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der 
Z 10 durch einen Strichpunkt ersetzt; als Z 11 wird 
angefügt: 
,,11. Personen hinsichtlich ärztlicher Tätigkeiten 

im Sinne des § 20 ades Ärztegesetzes 1984, 
BGBl. Nr. 373." 

2. Im § 10 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,§ 4 Abs. 3 
Z 3 und 6 und § 8 Abs. 1 Z 1 lit. c, Z 3 lit. f, hund i 
sowie Z 4 und 5 bezeichneten Personen" durch den 
Ausdruck ,,§ 4 Abs. 3 Z 3, 6 und 11 und § 8 Abs. 1 
Z 1 lit. c, Z 3 lit. f, hund i sowie Z 4 und 5 bezeich­
neten Personen" ersetzt. 

3. § 14 Abs.l Z 5 lautet: 

,,5. wenn sie gemäß § 4 Abs. 3 Z 1, 2, 3, 8, 10 und 
11 den Dienstnehmern gleichgestellt sindj" 

4. Im § 30 Abs. 3 wird der Ausdruck "für die im 
§ 4 Abs. 3 Z 2 bis 4 und 6 bis 9" durch den Aus­
druck "für die im § 4 Abs. 3 Z 2 bis 4, 6 bis 9 und 
11" ersetzt. 

5. Im § 51 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,§ 4 Abs. 3 
Z 10" durch den Ausdruck ,,§ 4 Abs. 3 Z-10 und 
11" ersetzt. 

. Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, unbeschadet der 
Art. N und V, mit 1. Jänner 1988 in Kraft. 

(2) § 7 Abs. 3 Schlußsatz des Ärztegesetzes 1984 
in der Fassung des Art. I Z 8 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1990 außer Kraft. 

Artikel IV 

(Übergangsbestimmungen zu Art. I Z 6 und 7) 

(1) Universitätskliniken, Universitätsinstitute und 
. Untersuchungsanstalten der bundesstaatlichen 
Sanitätsverwaltung, die nach den bisherigen V or­
schriften ohne behördliche Bewilligung als aner­
kannte AusbildungsStätten galten, haben innerhalb 
von sechs Monaten beim Bundeskanzleramt die 
entsprechende Anerkennung als Ausbildungsstätte 

. zu beantragen. Bis zur Entscheidung hierüber darf 
die Ausbildung im gleichen Umfang wie bisher wei­
ter erfolgen. Wird kein Antrag gestellt, erlischt die 
Berechtigung als Ausbildungsstätte mit Ablauf der 
sechsmonatigen Antragsfrist. 

(2) Ausbildungsstätten, die nicht dem Erforder­
nis des § 6 a Abs.2 Z 4, § 6 b Abs.2 Z 4, § 6 c 
Abs. 2 Z 4 oder § 6 d Abs. 2 Z 4 entsprechen, verlie­
ren mit 1. Jänner 1989 ihre Anerkennung als Aus­
bildungsstätte. Dies gilt nicht im HInblick auf 
Ärzte, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes die Ausbildung auf einer genehmigten Aus­
bildungsstelle der betreffenden Ausbildungsstätte 
begonnen haben. 
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(3) Die §§ 6 a Abs. 4 erster Satz, 6 b Abs. 4 erster 
Satz, 6 c Abs. 3 erster Satz und 6 d Abs. 3 erster 
Satz idF Art. I Z 7 treten mit der Maßgabe in Kraft, 
daß erst mit 1. Jänner 1992 

1. für jede Ausbildungsstelle neben dem Abtei­
lungsleiter bzw. dem mit der unmittelbaren 

, Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung ste­
henden Ärzte betrauten Facharzt mindestens 
ein zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigter Facharzt des betreffenden Sonderfa­
ches, 

2. für jede Ausbildungsstelle neben' dem Abtei­
lungsleiter bzw. dem mit der unmittelbaren 
Anleitung- und Aufsicht der in Ausbildung ste­
henden Arzte betrauten Facharzt mindestens 
ein zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigter Facharzt des betreffenden Sonderfa­
ches, der selbst über eine Ausbildung auf dem 
betreffenden Teilgebiet des Sonderfaches ver­
fügt, 

beschäftigt sein muß. 

Artikel V 

(Übergangsbestimmungen zu Art. I Z 15 und 17) 

(1) Innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes können Fachärzte für An" 
aesthesiologie, Chirurgie, Innere Medizin und 
Unfallchirurgie in organisierten Notfalldiensten 

auch ohne Besuch eines Lehrganges gemäß § 15 a 
Abs.2 in der durch Art. I Z 17 gegebenen Fassung 
fächerüberschreitend tätig werden. 

(2) Innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes können auch Turnusärzte, 
die in Ausbildung zum Facharzt für Anaesthesiolo­
gie, Chirurgie, Innere Medizin und Unfallchirurgie 
stehen, in organisierten Notfalldiensten tätig wer­
den, wenn sie bereits das letzte Jahr der Facharzt­
ausbildung im Hauptfach absolvieren und darüber 
hinaus der Leiter der Abteilung, in deren Bereich 
die Ausbildung erfolgt, bestätigt, daß der Turnus­
arzt über die zur Ausübung notfallmedizinischer 
Tätigkeiten erforderlichen Kenntnisse und Erfah­
rungen verfügt. 

Artikel VI 

(1) Mit der Vollziehung der Art. I Z 1 bis 28, 54 
bis 62 und 64 und 65 sowie der Art. III bis V ist der 
Bundeskanzler, mit der Vollziehung des Art. I Z 29 
bis 53 ist die zuständige Landesregierung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. 11 ist der Bun­
desminister für Arbeit und Soziales betraut. 

(3) Die Länder haben die Ausführungsgesetze zu 
Art. I Z 63 binnen sechs Monaten ab dem Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes zu erlassen. Mit der 
Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß 
Art. 15 Abs. 8 B-VG ist der Bundeskanzler betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Das aus dem Jahr 1949 stammende, 1984 unter BGBI. NI. 373 als Ärztegesetz 1984 wiederverlaut­
barte Ärztegesetz wurde zuletzt 1983 novelliert. Nunmehr gilt es, zahlreichen Änderungsvorschlägen, die 
zueinander in keinem Zusammenhang stehen, Rechnung zu tragen sowie legistische Klarstellungen zu 
treffen, um derzeit bestehende Schwierigkeiten bei der Vollziehung in Hinkunft zu vermeiden. 

Ziel: 

Verwirklichung der oben genannten Vorschläge und Durchführung legistischer Verbesserungen. 

Inhalt: 

Die Novelle enthält im wesentlichen folgende Punkte: 
1. Sicherung einer qualitativ hochwertigen postpromotiondIen Ausbildung, insbesondere 

Schaffung von Ausbildungskommissionen bei den (Landes)Ärztekammern, 
Verankerung von Ausbildungsassistenten, 
umfassende Neuregelung d~r Anerkennung von Ausbildungsstätten und der Festsetzung der 
Zahl von Ausbildungsstellen; 

2. Regelung ärztlicher Tätigkeiten in Notfalldiensten; 
3. Determinierung der Tätigkeiten von Famulanten; 
4. Regelung ärztlicher Tätigkeiten, die weder eine Ordinationsstätte erfordern, noch in einem 

Anstellungsverhältnis ausgeübt werden (Erstellung von Gutachten, Vertretertätigkeit, Notdienst 
usw.), "Wohnsitzärzte" ; _.". 

5. Ermöglichung ärztlicher Behandlung von Familienangehörigen durch Ärzte, die ihre Berufsaus­
übung eingestellt haben; 

6. Verbot unlauterer Werbung durch Nichtärzte ; 
7 . Verbesserung der rechtsstaatlichen Vollziehung des Ärztegesetzes im Rahmen der mittelbaren 

Bundesverwaltung; 
8. Organisationsrechtliche Bestimmungen im Bereich der (Landes)Ärztekammern und der Öster­

reichischen Ärztekammer; 
9. Sicherstellung der Briefwahl; 

10. Senkung des Bettenschlüssels. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf entstehen dem Bund und den übrigen Gebietskörperschaf­
ten kein zusätzlicher Personal- und Sachaufwand. 

3 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Ärztegesetz des Jahres 1949 wurde vor sei­
ner Wiederverlautbarung im Jahre 1984 (Kundma­
chung unter BGBI. Nr. 373) zuletzt im Jahre 1983 
novelliert (vgl. die Bundesgesetze BGBI. Nr. 140 
und 660). Die Realisierung einer Reihe von Ände­
rungsvorschlägen sowie von Anpassungen an 
andere, zwischenzeitig geänderte Rechtsvorschrif­
ten, Klarstellungen und die Schließung von Rechts­
lücken mußten einer weiteren Novellierung vorbe­
halten bleiben. 

Durch die vorliegende Novelle sollen die oben 
genannten Änderungen nunmehr vorgenommen 
werden; hiebe i wurden Anregungen der Öster­
reichischen Ärztekammer im größtmöglichen Maß 
berücksichtigt. Im wesentlichen weist die Novelle 
folgenden Inhalt auf: 

1. Sicherung einer qualitativ hochwertigen 
postpromotionellen Ausbildung, insbeson­
dere 

Schaffung von Ausbildungskommissio­
nen bei den (Landes)Ärztekammern, 
Verankerung von Ausbildungsassisten­
ten, 
umfassende Neuregelung der Anerken­
nung von Ausbildungsstätten und der 
Festsetzung der Zahl von Ausbildungs­
stellen; 

2. Regelung ärztlicher Tätigkeiten in Notfall­
diensten; 

3. Determinierung der Tätigkeiten von Famu­
lanten; 

4. Regelung ärztlicher Tätigkeiten, die weder 
eine Ordinationsstätte erfordern, noch in 
einem Anstellungsverhältnis ausgeübt wer­
den (Erstellung von Gutachten, Vertretertä­
tigkeit, Notdienst usw.), "Wohnsitzärzte" ; 

5. Ermöglichung ärztlicher Behandlung von 
Familienangehörigen durch Ärzte, die ihre 
Berufsausübung eingestellt haben; 

·6. Verbot unlauterer Werbung durch Nicht~ 
ärzte; 

7 . Verbesserung der rechtsstaatlichen V ollzie­
hung des Ärztegesetzes im Rahmen der mit­
telbaren Bundesverwaltung ; 

8. Organisationsrechtliche Bestimmungen im 
Bereich der (Landes)Ärztekammern und der 
Österreichischen Ärztekammer; 

9. Sicherstellung der Briefwahl; 
10. Senkung des Bettenschlüssels. 

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf ent­
steht dem Bund und den übrigen Gebietskörper­
schaften kein zusätzlicher Personal- und Sachauf­
wand. 

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen dieses 
Gesetzes ergeben sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 12 sowie 
Art. 10 Abs. 1 Z 8, Art. 11 Abs. 1 Z 2 und Art. 12 
Abs.1 Z 1 B-VG. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (§ 2 Abs. 3): 

Anpassung von Zitaten an die neuen §§ 6 abis 
6 d und? a. 

Zu Art. I Z 2 (§ 3 Abs.6): 

Das Ärztegesetz 1949 sah in seinem durch die 
Novelle BGBI. Ne. 50/1964 geschaffenen § 2 k 
Abs.4 vor, daß Universitätsprofessoren und Uni­
versitätsdozenten Fachärzte jenes ärztlichen Son­
derfaches sind, für das ihnen die venia docendi ver­
liehen worden ist. Diese Bestimmung wurde durch 
die Novelle BGBI. Nr.660/1983 mit Ablauf des 
Jahres 1983 ersatzlos aufgehoben. 

Es gibt nun allerdings Ärzte, die zur Zeit der 
Geltung des erwähnten § 2 k Abs. 4 eine Ausbil­
dung in einer von der sonst vorgesehenen Facharzt­
ausbildung abweichenden Form in der Meinung 
begonnen haben, auf Grund des § 2 k Abs. 4 durch 
die Erwerbung der venia docendi die Facharztbe­
rechtigung zu erlangen. 

Zur Vermeidung der sich aus dieser Änderung 
der Rechtslage zu Ende des Jahres 1983 ergeben­
den Härtefälle sieht nun der dem § 3 neu anzufü­
gende Abs. 6 vor, daß Ärzte, die ihre Facharztaus­
bildung vor dem 1. Jänner 1984 in Österreich 
begonnen haben und denen bis 31. Dezember 1989 
die venia docendi für ein Sonderfach bzw. den Teil 
eines Sonderfaches verliehen worden ist, als Fach­
ärzte des jeweiligen Sonderfaches bzw. des jeweili­
gen Teilgebietes gelten. 
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Zu Art. I Z 3 (§ 4 Ahs. 1): 

KlarsteIlung, daß die postpromotionelle Ausbil­
dung im Rahmen von Arbeitsverhältnissen erfolgt 
sowie präzise Unterscheidung zwischen einer post­
promotionellen Ausbildung als Turnus zum prakti­
schen ArZt bzw. zum Facharzt (vgl. auch Art. I 
Z 5). 

Zu Art. I Z 4 (§ 4 Abs. 4): 

Anpassung an die zusätzliche postpromotionelle 
Ausbildung in Lehrambulatorien. 

Zu Art. I Z 5 (§ 5 Abs. 1 und 2): 

Gemäß § 6 Abs. 5 Ärztegesetz 1984 ist gleichzei­
tig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte 
die Zahl der auszubildenden Ärzte, die wegen des 
Ausbildungserfolges nicht überschritten werden 
darf, unter Berücksichtigung der Bettenzahl bzw. 
in Instituten unter Berücksichtigung der Zahl der 
Ausbildungsplätze, des Umfanges der Ausbildungs­
einrichtungen und der Anzahl der ausbildenden 
Ärzte vom Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz festzusetzen. 

Durch den neuen vorletzten Satz ·des § 5 Abs. 1 
soll nun die Rechtslage klargestellt und eindeutig 
angeordnet werden, daß die Ausbildung bei Festset­
zung einer Höchstzahl der an einer als Ausbil­
dungsStätte anerkannten Krankenanstalt auszubil­
denden Ärzte (Festsetzung der Zahl an Ausbil­
dungsstellen) nur auf einer derart genehmigten 
Ausbildungsstelle erfolgen darf. Der neue Schluß­
satz sieht die gleiche Regelung für eine ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rah­
men eines Sonderfaches vor. 

Darüber hinaus sind auch im Zusammenhang mit 
§ 5 Abs. 1 die schon zu Art. I Z 3 beschriebenen 
Klarstellungen zu treffen. 

§ 5 Abs. 2 ist gleich dem § 4 Abs. 4 an die zusätz­
liche postpromotionelle Ausbildung in Lehrambula­
torien anzupassen. 

Zu Art. I Z 6 und 7 (§§ 6 bis 6 d): 

Die Neufassung der Regelung über die Anerken­
nung von Ausbildungsstätten verfolgt verschiedene 
Ziele. So soll zum einen durch eine neue systemati­
sche Gliederung eine Trennung der die Ausbil­
dungsstätten für den praktischen Arzt, für den 
Facharzt eines klinischen bzw. nichtklinischen Son­
derfaches sowie für eine ergänzende spezielle Aus­
bildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines Son­
derfaches betreffenden Vorschriften erfolgen und 
durch die dadurch bewirkte bessere Übersicht die 
Verständlichkeit dieser Gesetzesstelle gehoben 
werden, zum anderen. werden durch einzelne neue 
Bestimmungen auch Lücken der bisherigen Rege­
lungen geschlossen und Klarstellungen getroffen. 

. Zur besseren Verständlichkeit der einzelnen 
Bestimmungen wurde davon Abstand genommen, 

auf einzelne Vorschriften, die für sämtliche Arten 
von Ausbildungssiätten Anwendung finden sollen, 
zu verweisen; derartige Bestimmungen werden viel­
mehr an jeder einzelnen Stelle normiert. 

Besonders hervorzuheben ist weiters, daß nach 
der neuen Rechtslage auch Universitätskliniken 
und Universitätsinstitute einer ausdrücklichen 
Anerkennung als Ausbildungsstätte bedürfen. Die 
bisherige "ex lege Anerkennung" bei offener Zahl 
von Ausbildungsstellen konnte nicht beibehalten 
werden, da der rasante Fortschritt der Medizin mit 
einer weitreichenden Spezialisierung auf den ein­
zelnen Fächern immer mehr dazu geführt hat, daß 
die genannten Einrichtungen nicht mehr ein gesam­
tes Sonderfach umfassen. 

Weitere Neuerungen stellen klar, daß 
.1. der L~iter der Abteilung einer Krankenanstalt, 

an der die Ausbildung erfolgt, bzw. der Leiter 
der Ausbildungsstätte zum Facharzt für nicht­
klinische Medizin zur Ausbildung verpflichtet 
ist und dabei von einern Ausbildungsassisten­
ten, der ein zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Arzt bzw. Facharzt des entspre­
chenden Sonderfaches zu sein hat, unterstützt 
werden kann, 

2. Anerkennungen von Ausbildungsstätten ein­
geschränkt erteilt und bei Vorliegen der vorn 
Gesetz hiefür genannten Voraussetzungen 
wieder zurückgenommen bzw. eingeschränkt 
werden können. Gleiches gilt auch hinsicht­
lich einer allfälligen Neufestsetzung der Zahl 
an Ausbildungsstellen, 

3. sämtliche in Ausbildung stehende Ärzte -
somit auch die an Universitätskliniken - der 
Österreichischen Ärztekammer unter Angabe 
von Namen und Geburtsdatum bekanntzuge­
ben sind, was insbesondere der nach Abschluß 
der postpromotionellen Ausbildung zur Ein­
tragung in die Ärzteliste berufenen Öster­
reichischen Ärztekammer eine Kontrolle 
ermöglicht, daß die Ausbildung an einer aner­
kannten Ausbildungsstätte bzw. auf einer 
anerkannten Ausbildungsstelle erfolgte. 

Schließlich wird neu bestimmt, daß den in Aus­
bildung zum Facharzt stehenden Ärzten nach 
absolvierter Hälfte der Ausbildungszeit im Haupt­
fach eine Bestätigung über die bis dahin vermittel­
ten Kenntnisse und Erfahrungen auszustellen ist. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten ist auf die 
Textgegenüberstellung zu verweisen. 

Zu Art. IZ 8 (§ 7 Abs. 3): 

Auch für die Ausbildung in Lehrpraxen ist vorzu­
sehen, daß die Ausbildung im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses erfolgt, wobei Arbeitgeber der 
jeweilige Inhaber der als Lehrpraxis anerkannten 
Ordinationsstätte ist. Zur Sicherstellung des erfor­
derlichen Ausbildungserfolges ist weiters vorzuse-
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hen, daß die praktische Ausbildung mindestens 
35 Wochenstunden untertags zu umfassen hat. 

Im Sinne eines Anreizes für freiberufli~h tätige 
Ärzte, eine Anerkennung ihrer Ordinationsstätte 
als Lehrpraxis zu beantragen, wird darüber hinaus 
angeordnet, daß nach Abschluß der Ausbildung 
und dem damit gegebenen Recht zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen· Berufes das Arbeitsver­
hältnis zwischen dem zuvor in Ausbildung gestan­
denen Arzt und dem Lehrpraxisinhaber für die 
Dauer von sechs Monaten fortgesetzt werden 
kann. 

Die von der Österreichischen Ärztekammer 
'zuletzt allgemein vertretene Auffassung, es sei 
schon auf dem Boden der g~ltenden Rechtslage 
eine Anstellung von Ärzten mit ius practicandi bei 
freiberuflich tätigen Ärzten zulässig, fand keine all­
gemeine Zustimmung, sodaß im gegebenen Zusam­
menhang eine ausdrückliche Rechtsgrundlage 
geschaffen werden soll. 

Zu Art. I Z 9 (§ 7 a): 

Neben dem schon im Allgemeinen Teil der 
Erläuterungen erwähnten Ziel dieser Novelle, für 
die postpromotionelle Ausbildung von Ärzten die 
gebotene hohe Qualität sicherzustellen, ist es auch 
erforderlich, sämtliche Möglichkeiten für die Tur­
nusausbildung von Ärzten zu nutzen. 

Nachdem durch die Novelle BGBI. 
Nr.660/1983 zum Ärztegesetz des Jahres 1949 
bereits eine zeitlich begrenzte Ausbildung in Ordi­
nationen freiberuflich tätiger Ärzte vorgesehen 
wurde (Lehrpraxen), so kommt in gleicher Weise 
auch eine postpromotionelle Ausbildung in jenen 
Krankenanstalten in Betracht, die als selbständige 
Ambulatorien zwar nicht über bettenführende 
Abteilungen verfügen, durch den Umfang und 
Inhalt ihrer ambulanten Leistungen, die vorhande­
nen fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie 
eine entsprechende Zahl qualifizierter ausbildender 
Ärzte bei ausreichenden Betriebszeiten aber den­
noch gewährleisten, daß die in Ausbildung stehen­
den Ärzte ein ausreichendes Maß an Kenntnissen 

- und Erfahrungen auf dem jeweiligen Sonderfach 
erwerben können. 

Welche Anforderungen an diese, als sogenannte 
"Lehrambulatorien" zu bezeichnenden Krankenan­
stalten (§ 2 Abs. 1 Z 7 KAG) im einzelnen zu stel­
len sind, ist dem genauen Gesetzeswortlaut zu ent­
nehmen. 

Zu Art. I Z 10 (§ 8 Abs. 3): 

Anpassung des Gesetzestextes an die neuen 
Lehrambulatorien. 

ZuArt.IZll (§10Z2und3): 

Anpassung an die neugefaßten §§ 6 ff. sowie 7 a. 

Zu Art. I Z 12 (§ 11 Abs. 1): 

Um dem vorhandenen und zweifellos auch 
berechtigten Interesse der Bevölkerung an 
bestimmten Informationen über die zur Verfügung 
stehenden Ärzte Rechnung zu tragen, wird die 
Ärzteliste im Hinblick auf Name, Berufsbezeich­
nung, sonstige Titel, Verträge mit Sozialversiche­
rungsträgern und Krankenfürsorgeanstalten sowie 
Berufssitz bzw. Wohnadresse bei sogenannten 
"Wohnsitzärzten" ausdrücklich für öffentlich 
erklärt. 

Darüber hinaus erweisen sich bestimmte erfor­
derliche Datenübermtttlungen auf dem Boden der 
geltenden Rechtslage aus datenschutzrechtlichen 
Gründen zumindest problematisch, weshalb auch 
aus diesem Grund die Ärzteliste hinsichtlich der 
genannten Daten, die ohnehin großteils aus ande­
ren Unterlagen, wie zB Telefonbüchern, für jeder­
mann zur Verfügung stehen, für öffentlich zu 
erklären ist. 

Die mit der Einsichtnahme der Österreichischen 
Ärztekammer entstehenden Spesen sollen durch 
einen Unkostenbeitrag abgegolten werden. 

Zu Art. I Z 13 (§ 11 Abs. 6 bis 8): 

Durch die vorliegende Erweiterung des § 11 
Abs. 6 soll dem wiederholt geäußerten Verlangen 
entsprochen werden, bei Berufungsentscheidungen 
der Landeshauptmänner eine objektive Kontrolle 
nach deren Gesetzmäßigkeit zu ermöglichen. Die­
sem Anliegen wird am zweckmäßigsten durch die 
Einführung eines Beschwerderechts des Bundes­
kanzlers an den Verwaltungsgerichtshof gemäß 
Art. 131 Abs.2 B-VG entsprochen, ähnlich den in 
anderen Rechtsvorschriften bewährten Regelun­
gen_ 

Die bisherige Anordnung des § 11 Abs. 7, 
wonach sich jeder Arzt nach seiner Eintragung in 
die Ärzteliste binnen einer Woche bei der nach dem 
Berufssitz zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
zu melden hat, soll aus Gründen der Verwaltungs­
vereinfachung entfallen. Es ist vielmehr ausrei­
chend, wenn die Österreichische Ärztekammer jede 
Eintragung der nach dem Berufssitz des Arztes 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde unverzüg­
lich mitteilt. 

Im Abs. 8 des § 11 sind schließlich auf Grund 
praktischer Notwendigkeiten für die Wahrneh­
mung ihrer Aufgaben durch die Österreichische 
Ärztekammer Ergänzungen der in diesem Zusam­
menhang für Ärzte vorgesehenen Meldepflichten 
vorzunehmen. 

Im Hinblick auf jene Ärzte, die ihren Beruf in 
nichtselbständiger Stellung ausüben, wird die Ver­
pflichtung der Ärzte nach Z 1 dahin erweitert, daß 
auch jede drei Monate übersteigende Verlegung 
des Dienstortes zu melden ist. 
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Entsprechend der bereits nach der geltenden 
Rechtslage bestehenden Verpflichtung zur Mel-. 
dung einer Einstellung der Berufsausübung, wenn 
sie voraussichtlich drei Monate übersteigt, soll 
durch Erweiterung der Z 3 in Hinkunft auch jeder 
dauernde oder zeitweilige Verzicht auf die Berufs­
ausübung der Österreichischen Ärztekammer zu 
melden sein. 

Die in den neuen Z 5 bis 8 vorgesehenen Melde­
pflichten sind gleichfalls dazu bestimmt, der Öster­
reichischen Ärztekammer die zur Besorgung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse im Zusam­
menhang mit der Ausübung des ärztlichen Berufes 
zu verschaffen. Unter ärztlicher Nebentätigkeit 
(Z 5) ist beispielsweise die Mitarbeit in Notfalldien­
sten oder auch im Bereich der Arbeitsmedizin zu 
verstehen. Sofern ohne Vorliegen eines Anstel­
lungsverhältnisses .ausschließlich derartige Tätigkei­
ten vOrgenommen werden, erfolgt eine Ausübung 
des Berufes gemäß § 20 a (Art. I Z 20). 

Zu Art. I Z 14 (§ 11 Abs.9): 

Gemäß § 32 Abs. 1 Z 2 erlischt die Berechtigung 
zur Ausübung des ärztlichen Berufes, wenn hervor­
kommt, daß eines der im § 3 Abs. 2 bis 4 angeführ­
ten Erfordernisse nicht mehr gegeben ist. Gemäß 
§ 32 Abs. 4 hat die Österreichische Ärztekammer in 
diesem Fall die Streichung in der Ärzteliste durch­
zuführen. 

Es ist daher aus systematischen Gründen ange­
bracht, den inhaltsgleichen § 11 Abs. 9 ersatzlos zu 
streichen und den in dieser Gesetzesstelle vorgese­
henen Rechtszuggleichfalls in § 32 zu überneh­
men. 

Durch den Entfall des Abs.9 sind die Abs. 10 
und 11 als Abs. 9 und 10 zu bezeichnen, zugleich 
hat das im geltenden § 11 Abs. 10 enthaltene Zitat 
der Abs. 1 bis 9 dieser Gesetzesstelle zu entfallen. 

Zu Art. I Z 15 und 16 (§ 13 Abs. 2 und 3): 

Im Hinblick auf die Ausübung des ärztlichen 
_ Berufes als Betriebsarzt ist es erforderlich, derartige 
Tätigkeiten von der für Fachärzte bestehenden 
Beschränkung der Ausübung ihrer ärztlichen Tätig­
keit auf das jeweilige Sonderfach auszunehmen. 

Weiters ist im Zusammenhalt mit der Regelung 
für ärztliche Tätigkeiten in organisierten Notfall­
diensten (vgl. Art. I Z 17) vorzusehen, daß das Ver­
bot einer fächerüberschreitenden Tätigkeit von 
Fachärzten in diesen Fällen nicht zum Tragen 
kommt. 

Darüber hinaus soll durch Neufassung des zwei­
ten Satzes des § 13 Abs. 3 klargestellt werden, daß 
die Bewilligung für eine Tätigkeit als Facharzt auf 
mehr als einem Sonderfach nur im Zusammenhang 
mit der freiberuflichen Ausübung ärztlicher Tätig­
keiten in Betracht kommt. 

Zu Art. I Z 17 (§ 15 a) und Art. V: 

Die geltende Rechtslage mit ihrem strengen 
Gebot einer Beschränkung der ärztlichen Berufstä­
tigkeit von Fachärzten auf das jeweilige Sonderfach 
(vgl. § 13 Abs. 2 idgF) schließt es aus, daß Fach­
ärzte eines bestimmten Sonderfaches auf medizini­
schen Gebieten, die zum Bereich eines anderen 
Sonderfaches zählen, tätig werden können. Dies 
gilt auch für den fächerübergreifenden Bereich der 
Notfallmedizin, in deren Rahmen unter einge­
schränkten Bedingungen, mit einer begrenzten 
Ausstattung an Geräten und Medikamenten, insbe­
sondere eingeschränkten Möglichkeiten der Dia­
gnostik sowie einer personellen Beschränkung ein 
weites Spektrum von Notfällen nach Erkrankungen 
und Verletzungen kurzfristig zu ana~ysieren und zu 
versorgen ist (vgl. zur Definition Osterreichische 
Ärztezeitung, Heft 10/1986, S 32 f.). 

Diese Konsequenz ist unbefriedigend, da jeden­
falls Fachärzte bestimmter klinischer Sonderfächer 
besonders für Tätigkeiten auf dem Gebiet der Not­
fallmedizin geeignet sind, selbst wenn dies fächer­
übergreifend erfolgt. Darüber hinaus ist es sowohl 
aus personellen als auch aus finanziellen Gründen 
ausgeschlossen, in organisierten Notarztdiensten 
Fachärzte aller in Betracht kommenden klinischen 
Sonderfächer zu beschäftigen, um im konkreten 
Einzelfall den der Art des Einsatzes entsprechen­
den Facharzt einzusetzen. 

Zur Lösung dieses Problems sieht ein neuer 
§ 15 a (in Verbindung mit einer entsprechenden 
Änderung des § 13 Abs. 2 durch Art. I Z 15) vor, 
daß Fachärzte für Anaesthesiologie, Chirurgie; 
Innere Medizin und Unfallchirurgie, die eine 
Tätigkeit in organisierten Notfalldiensten. auszu­
üben beabsichtigen, zum Zweck der Auffrischung 
und Erweiterung des notwendigen Wissens auf 
dem Gebiet der Notfallmedizin einen Fortbildungs­
lehrgang im Gesamtausmaß von 60 Stunden zu 
besuchen haben. 

Dieser Lehrgang trägt der bereits erwähnten 
fächerübergreifenden Tätigkeit Rechnung und hat 
daher die theoretische und praktische Fortbildung 
auf jenen für die Notfallmedizin bedeutenden 
Gebieten zu vermitteln, die im Rahmen der vom 
jeweiligen Facharzt bereits ·absolvierten Facharzt­
ausbildung nicht bzw. nicht im erforderlichen Aus­
maß vorgesehen sind (vgl. im einzelnen Abs. 2). 

Schließlich ist es erforderlich, daß durch eine 
zumindest ·alle zwei Jahre zu besuchende Fortbil­
dungsveranstaltung auch die laufende Entwicklung 
der medizinischen Wissenschaft auf dem Gebiet der 
Notfallmedizin vermittelt wird. 

Entsprechend dem bereits im geltenden Recht 
allgemein verankerten Grundsatz, daß sowohl die 
Ärztekammern in den Bundesländern als auch die 
Österreichische Ärztekammer zur Durchführung 
ärztlicher Fortbildungsveranstaltungen b~!'llfen 
sind (vgl. § 38 Abs. 2 Z 2.und § 83 Abs. 2 Z 4 Arzte-
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gesetz 1984), sieht § 15 a in seinem Abs. 4 vor, daß 
es Aufgabe der Ärztekammern ist, die Fortbil­
dungslehrgänge gemäß Abs. 2 und die Fortbil­
dungsveranstaltungen gemäß Abs. 3 durchzuführen 
und hierüber zum Nachweis der Teilnahme Bestäti­
gungen auszustellen. Der Wortlaut des Abs.4 
schließt es dabei nicht aus, daß die Organisation 
und Durchführung von Lehrgängen und Veranstal­
tungen durch eine Ärztekammer gemeinsam mit 
einer anderen Institution erfolgt. 

Ein weiterer Kreis an Ärzten, die für die Aus­
übung ärztlicher Tätigkeiten im Rahmen organi­
sierter Notfalldienste in Betracht kommen, sind die 
praktischen Ärzte, deren Berufsberechtigung ohne 
Beschränkung auf ein bestimmtes Fach in der Aus­
übung einer allgemeinärztlichen Berufstätigkeit 
besteht (vgl. § 12 Ärztegesetz 1984). Es ist daher 
nicht erforderlich, auch für diese Gruppe von Ärz­
ten eine ausdrückliche Regelung zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings 
auch die Frage einer speziellen notfallmedizini­
schen Fortbildung für praktische Ärzte, die in orga­
nisierten Notfalldiensten tätig sind. 

Hiezu ist festzuhalten, daß § 22 Abs. 1 des Ärzte­
gesetzes 1984 in seiner geltenden Fassung eine all­
gemeine Fortbildungspflicht für Ärzte schon 
dadurch normiert, als diese verpflichtet sind, ihre 
Patienten nach Maßgabe der ärztlichen Wissen­
schaft und Erfahrung zu behandeln. Praktische 
Ärzte trifft daher schon nach dieser Gesetzesstelle 
eine allgemeine Verpflichtung zu regelmäßiger 
Fort- und Weiterbildung auf dem Gebiet der 
gesamten Medizin, somit auch der Notfallmedizin, 
zählt dieser Bereich der Medizin doch nach dem 
zuvor erwähnten § 12 des Ärztegesetzes 1984 zum 
Berufsumfang des praktischen Arztes. Diese Pflicht 
zurFortbildung auf dem Gebiet der Notfallmedizin 
gilt für praktische Ärzte umso mehr dann, wenn sie 
durch Mitarbeit in organisierten Notfalldiensten 
einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf das Gebiet 
der Notfallmedizin legen. 

Es ist daher gerechtfertigt, von einer speziellen 
notfallmedizinischen Fortbildungspflicht für prakti­
sche Ärzte in diesem Zusammenhang abzusehen, 
während wegen der fächerübergreifenden Tätigkeit 
von Fachärzten, die im übrigen auf ihr Sonderfach 
beschränkt sind und daher grundsätzlich auch nur 
in diesem Umfang die erwähnte Fort- und Weiter­
bildungspflicht gemäß § 22 Abs. 1 Ärztegesetz 1984 
zum Tragen kommt, eine ausdrückliche Verpflich­
tung dieser Ärzte zur Fort- und Weiterbildung auf 
dem Gebiet der Notfallmedizin zu verankern ist. 

Die Praxis zeigt allerdings, daß Ärzte, die den 
Anforderungen des § 15 a entsprechen, derzeit 
nicht in jener Zahl vorhanden sind, die für einen 
gesicherten Bestand bzw. einen mit der Rechtslage 
in Einklang stehenden Betrieb organisierter Not­
falldienste erforderlich ist. 

Aus diesem Grund sieht Art. V des Gesetzesent­
wurfes als Übergangsbestimmung einerseits vor, 
daß in einem Zeitraum von drei Jahren ab Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes auch noch solche 
Fachärzte für Anaesthesiologie, Chirurgie, Innere 
Medizin und Unfallchirurgie in organisierten Not­
falldiensten ärztliche Tätigkeiten ausüben dürfen, 
die keinen Lehrgang gemäß § 15 a Abs. 2 besucht 
haben. 

Aus dem gleichen Grund ist vorzusehen, daß 
innerhalb des gleichen Zeitraumes Turnusärzte, die 
die Ausbildung zu einem der erwähnten Fachärzte 
im Hauptfach schon fast zur Gänze absolviert 
haben und denen der Leiter der Abteilung, in deren 
Bereich die Ausbildung erfolgt, entsprechende 
Kenntnisse und Erfahrungen bestätigt, in organi­
sierten Notfalldiensten ärztliche Tätigkeiten aus­
üben dürfen. 

Zu Art. I Z 18 (§ 16 Abs. 1): 

Durch die Ärztegesetznovelle BGBI. 
Nr. 660/1983 wurde jene Bestimmung aufgehoben, 
wonach Professoren der Medizin ex lege Fachärzte 
jenes Gebietes sind, für das sie die venia docendi 
besitzen (vgl. schon die Erläuterungen zu Art. I 
Z 2). Eine Facharztanerkennung ist daher nur mehr 
dann möglich, wenn sie eine den Ausbildungsvor­
schriften für das jeweilige Sonderfach entspre­
chende Ausbildung nachweisen können. 

Es ist aber geboten, aus dem Ausland, berufenen 
ordentlichen Universitätsprofessoren der Medizin, 
die gerade wegen ihrer besonderen Qualifikation 
an eine österreichische Universität berufen wurden, 
eine selbständige ärztliche Tätigkeit in Krankenan­
stalten auf jenem Gebiet, für das sie die venia 
docendi besitzen, auch dann zu ermöglichen, wenn 
ihre Ausbildung mit dem in Österreich bestehenden 
Ausbildungsschema nicht völlig ident ist. 

Bezüglich einer' freiberuflichen Ausübung des 
ärztlichen Berufes sollen jene aus dem Ausland 
berufenen Professoren aber ebenso wie öster­
reichische Professoren sämtliche österreichische 
Ausbildungserfordernisse für das betreffende Son­
derfach erfüllen. 

Zu Art. I Z 19 (§ 19 Abs. 4): 

Ergänzung, daß auch die Tätigkeit im Rahmen 
der betriebsärztlichen Betreuung gemäß §§ 22 H. 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes keiner Bewilligung 
der Österreichischen Ärztekammer für die freibe­
rufliche Ausübung der ärztlichen Tätigkeit an 
einem zweiten Berufssitz bedarf. 

Zu Art. I Z 20 (§ 20 a): 

Nach der geltenden Fassung des Ärztegesetzes 
1984 kommen zwei Arten der selbständigen Berufs­
ausübung durch Ärzte in Betracht, nämlich freibe­
ruflich im Rahmen einer Ordinationsstätte (vgl. 
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§ 19 Abs. 2) oder in emem Anstellungsverhältnis 
(vgl. § 20). 

Daneben kommen aber auch ärztliche Tätigkei­
ten in Betracht, die weder im Rahmen eines Anstel­
lungsverhältnisses ausgeübt werden, noch das V or­
handensein einer Ordinationsstätte erfordern. Dies 
ist beispielsweise bei Ärzten, die ausschließlich als 
Gutachter oder als Praxisvertreter tätig werden, der 
Fall. Allenfalls käme auch eine Tätigkeit als Schul­
arzt bzw. Betriebsarzt in Frage, sofern kein Anstel­
lungsverhitltnis vorliegt, sondern die Basis für diese 
Tätigkeiten ein Werkvertrag darstellt. 

Sofern nun ausschließlich derartige ärztliche 
Tätigkeiten entfaltet werden, soll der Öster­
reichischen Ärztekammer der Wohnsitz bekanntge­
geben werden, der auch für die Eintragung in die 
Arzteliste maßgeblich sein wird. 

Zu Art. I Z 21 (§ 22 Abs.4 und 5): 

Gemäß § 3 Abs.1 in Verbindung mit § 12 des 
Bundesgesetzes über die Studienrichtung Medizin, 
BGBL Nr.123/1973, idF BGBL Nr. 224/1980, 
um faßt das Studium der Medizin auch als Vorbe­
reitung auf die praktisch-ärztliche Tätigkeit die 
Absolvierung einer Pflichtfamulatur im Ausmaß 
von 16 Wochen an Universitätskliniken oder an 
bestimmten, im § 12 Abs. 1 und 2 leg. cit. näher 
bezeichneten Krankenanstalten. Die Pflichtfamula­
tur ist gemäß § 12 Abs. 1 leg. cit. unter ärztlicher 
Aufsicht abzuleisten. 

Dieser Regelung steht jedoch § 2 Abs. 4 Ärztege­
setz 1984. gegenüber, wonach anderen Personen als 
den in den Abs. 1 und 3 dieser Gesetzesstelle 
genannten Ärzte~ (praktische Ärzte, Fachärzte und 
in Ausbildung stehende Ärzte) jede Ausübung des 
ärztlichen Berufes verboten ist. 

Aus Gründen einer Verbesserung von Rechts­
klarheit und Rechtssicherheit soll diese im Bundes­
gesetz über die Studienrichtung Medizin enthaltene 
lex specialis nunmehr durch eine ausdrückliche 
Bestimmung im Ärztegesetz ergänzt und dabei 
auch abschließend geregelt werden, welche Tätig­
keiten Studenten der Medizin im Rahmen der 
Pflichtfamulatur ausüben dürfen. Die im Abs. 5 Z 5 
erwähnten Hilfeleistungen werden zB auch bei 
Maßnahmen zur cardiopulmonalen Wiederbele­
bung verrichtet werden köimen. 

Zu Art. I Z 22 (§23): 

KlarsteIlung, daß eine Zusammenarbeit im Sinne 
dieser Gesetzesstelle auch bei gleichzeitiger 
Begründung sowohl einer Ordinations- als auch 
einer Apparategemeinschaft erfolgen kann. 

Zu Art. I Z 23 (§ 25 Abs. 4): 

Wenngleich schon bisher Umgehungen des für 
Ärzte statuierten Werbeverbotes wenigstens teil­
weise mit Klagen nach dem UWG verfolgt werden 

konnten, so ist es dennoch geboten, diese nach dem 
Ärztegesetz bestehende Lücke' im Verwaltungs­
strafrecht zu schließen. 

Vorschriften über Werbung im Zusammenhang 
mit Krankenanstalten bzw. auch Kureinrichtungen 
und HeilvOrkommen sind in den diese Materien 
regelnden Bundesgesetzen (vgl. BGBL Nr. 1/1957 
und BGBL Nr.272/1958 jeweils idgF) enthalten 
und bleiben durch die Bestimmungen des Ärztege­
setzes unberührt. 

Die Strafbestimmung des § 108 Abs.2 bedarf 
keiner Ergänzung. 

Zu Art. I Z 24 (§ 26 Abs. 4): 

Datenschutzrechtliche sowie im Zusammenhang 
mit dem ärztlichen Berufsgeheimnis gebotene K1ar­
stellung: Als Dienstleister im Sinne dieser Bestim­
mung sind auch die Abrechnungsstellen der Ärzte­
kammern sowie allfällige von diesen beauftragte 
Subunternehmer zu betrachten. Sämtliche Dienst­
leister unterliegen den Verpflichtungen des § 19 
Datenschutzgesetz. 

Das Interesse und die Berechtigung der örtlich 
zuständigen Ärztekammern auf Weitergabe anony­
mer Daten, ~ie dies im letzten Satz des Abs. 4 vor­
&.esehen ist, gründet sich auf § 38 Abs. 2 Z 6 bis 8 
Arztegesetz 1984, die §§ 341 und 342 ASVG, den 
Gesamtvertrag, die Honorarordnung sowie die 
Zusatzvereinbarung zur Honorarordnung, abge­
schlossen zwischen den Landesärztekammern und 
den örtlichen Gebietskrankenkassen bzw. bundes­
einheitlich zwischen der Österreichischen Ärzte­
kammer und den Sozialversicherungsträgern. 

Zu Art. I Z 25 (§ 32): 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung sollen 
systematische Verbesserungen erzielt werden: 

1. Schon aus der Überschrift soll hervorgehen, 
daß diese Bestimmung die Grundlage für eine 
Streichung aus der Ärzteliste bildet (vgl. 
Abs.4). 

2. Im Falle einer länger als ein Jahr dauernden 
Einstellung der Berufsausübung soll gleich­
falls die Berechtigung zur Ausübung des ärzt­
lichen Berufes ruhen. Die neue Z 3 des Abs. 2 
ist dabei so zu fassen, -daß Amtsärzte, deren 
Tätigkeit gleichfalls als ärztliche Tätigkeit zu 
werten ist, nicht von dieser Gesetzesstelle 
erfaßt und daher auch nicht aus der Ärzteliste 
gestrichen werden. 

3. Durch die Abs. 4 und 5 soll ein weitestgehen­
der Rechtsschutz ermöglicht werden, hin­
sichtlich der durch den Verwaltungsgerichts­
hof auszuübenden Kontrolle der Gesetzmä­
ßigkeit von Berufungsbescheiden darf auf die 
Erläuterungen zu Art. I Z 13 (§ 11 Abs.6) 
verwiesen werden. 
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4. Es soll aber auch bei dauerndem oder zeitwei­
ligem Verzicht des Arztes zur Ausübung sei­
nes Berufes die Möglichkeit einer Behandlung 
naher Angehöriger und diesen gleichzuhalten­
den Ehepartnern bestehen (vgl. den neuen 
Abs.8). 

Zu Art. I Z 26 (§ 33): 

Sprachliche Verbesserungen und Klarstellungen. 

Zu Art. I Z 27 (§ 34 Abs. 2): 

Berichtigung einer Ungereimtheit, da der gel~ 
tende § 32 Abs. 6 (§ 32 Abs.7 idF dieser Novelle) 
im Falle des Ruhens der Berechtigung zur Aus­
übung des ärztlichen Berufes das Erlöschen der 
Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapo­
theke vorsieht. Die Bestimmung des § 34 Abs. 21st 
auch nicht als lex specialis aufrechtzuerhalten, da in 
jenen gravierenden Fällen eines die Berufsausübung , 
untersagenden Disziplinarerkenntnisses jedenfalls 
auch die Berechtigung zur Haltung einer ärztlichen 
Hausapotheke einer neuen behördlichen Entschei­
dung vorbehalten sein soll. 

Zu Art. I Z 28 (§ 36): 

Anpassung an den Entfall des § 11 Abs. 9. 

Zu Art. I Z 29 (§ 38 Abs. 4 bis 6): 

Die Ergänzung ist auf Grund de~ Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes geboten, um für die 
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 
Daten durch die Ärztekammern eine ausreichende 
Rechtsgrundlage zu schaffen. 

Die Regelung des Abs. 4 erfaßt dabei nicht die 
Ermittlung oder Verarbeitung von Patientendaten. 
Nebst den persönlichen berufsbezogenen Daten 
der Ärzte sind aber auch "abgeleitete" Daten, 
deren Ermittlung und Verarbeitung schon nach 
dem Ärztegesetz erforderlich ist (vgl. insbesondere 
Leistungen des Wohlfahrts fonds für Angehörige 
von Ärzten), umfaßt. 

Abs. 5 ergänzt jene zulässige Datenübermittlun­
gen, die sich bereits aus der Öffentlichkeit der Ärz­
teliste (vgl. Art. I Z 12) ergeben. 

Zu Art. I Z 30 (§ 40 Jtbs. 1): 

Anpassung an den neugeschaffenen § 20 a (Art. I 
Z 20): Es ist durch Erweiterung des in Klammern 
stehenden Zitates von Bestimmungen des Ärztege­
setzes zum Ausdruck zu bringen, daß auch die 
ihren Beruf ausschließlich im Sinne des § 20 a aus­
übenden Ärzte ordentliche Kammerangehörige 
sind. Amtsärzte können nach § 61 Abs. 6 einer Ärz­
tekammer' freiwillig als außerordentlicher Angehö­
riger beitreten, worauf durch entsprechenden Ver- . 
weis Bedacht zu nehmen ist. 

Zu Art. I Z 31 (§ 40 Abs. 3 Z 1): 

Ergänzung, daß die Zugehörigkeit zu einer Ärz­
tekammer auch bei dauernder Verlegung des 
Dienstortes des Arztes in den Bereich einer anderen 
Ärztekammer sowie bei Ärzten, die ihren Beruf 
ausschließlich im Sinne des § 20 a ausüben, bei Ver­
legung des Wohnsitzes in den Bereich einer ande­
ren Ärztekammer erlischt. 

Zu Art. I Z 32 (§ 44 Abs. 2): 

KlarsteIlung, daß für die Anzahl der zu wählen­
den Vizepräsidenten die Zahl der Kammerangehö­
rigen am Tag der Eröffnungssitzung der Vollver­
sammlung maßgeblich ist. 

Zu Art. I Z 33 (§ 44 Abs. 3 bis 5): 

Anordnung, daß durch einen entsprechenden 
Anstieg der Zahl der Kammerangehörigen im Ver­
lauf einer Funktionsperiode für den noch verblei­
benden Teil zwei bzw. drei Vizepräsidenten zu 
wählen sind. 

Zu Art. I Z 34 (§ 45 Abs. 2): 

In seinem Erkenntnis vom 16. März 1985, 
G 18/85, hat der Verfassungsgerichtshof zu Recht 
erkannt, daß das in den Art. 26, 95 und 117 B-VG 
normierte Prinzip geheimer und persönlicher Wah­
len die Form der Stimmabgabe mittels Briefwahl 
ausschließt. Zugleich hat der Verfassungsgerichts" 
hof aber auch zum Ausdruck gebracht, daß diese 
verfassungsrechtlich vorgesehenen Wahlprinzipien 
nur für bestimmte Wahlen vorgeschrieben sind. Es 
ist dem einfachen Gesetzgeber daher freigestellt, im 
Zusammenhang mit anderen als den in den Art. 26, 
95 und 117 B-VG geregelten Wahlen auch die 
Stimmabgabe durch Briefwahl vorzusehen. 

Durch die Neufassung des § 45 Abs. 2 soll diese, 
in der Ärztekammer-Wahlordnung, BGBI. Nr.64/ 
1950, idgF, im § 18 Abs, 2 und 4 bereits vorgese­
hene Briefwahl eine ausdrückliche und mit der 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes im Ein­
klang stehende gesetzliche Grundlage erhalten. 

Zu Art. I Z 35 (§ 47 Abs. 1): 

. Anpassung an § 4i Abs. 1, wonach die ordentli­
chen Kammerangehörigen zur Wahl der Mitglieder 
der Vollversammlung (Kammerräte ) berechtigt 
sind. Ordentliche Kammerangehörige sind Ärzte, 
die im Bereich der jeweiligen Ärztekammer ihren 
Beruf tatsächlich ausüben und in der Ärzteliste 
gemäß § 11 eingetragen sind (vgl. § 40 Abs. 1). 

Zu Art. I Z 36 (§ 49 Abs. 1): 

Präzisierungen, um bei der Vollziehung aufge­
tretene Schwierigkeiten in Hinkunft zu vermeiden. 
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Zu Art. I Z 37 (§ 51 Abs. 4): 

Erweiterung der Zuständigkeit des Kammervor­
standes auch zur Bestellung des stellvertretenden 
Finanzreferenten. 

Zu Art. I Z 38 (§ 51 a): 

Bereits derzeit bestehen in· den einzelnen Ärzte­
kammern Kommissionen, die den Kammervorstand 
in Fragen der Ausbildung zum praktischen Arzt 
oder zum Facharzt beraten. Durch den neuen 
§ 51 a soll diese bewährte Praxis auf eine gesetzli­
che Grundlage gestellt werden. 

Zu Art. I Z 39 (§ 53 Abs. 2): 

. Die Leitung eines Kammeramtes ist mit einer 
Vielzahl von Aufgaben verbunden, die Kenntnisse 
auf den verschiedensten Gebieten der Rechtsord­
nung erfordern. Es ist daher geboten, im Gesetz 
ausdrücklich vorzusehen, daß der Abschluß des 
Studiums der Rechtswissenschaften Voraussetzung 
für die Bestellung als Kammeramtsdirektor ist. In 
diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß auch 
derzeit sämtliche Kammerämter von rechtskundi­
gen Personen als Kammeramtsdirektoren geleitet 
werden. Im übrigen sehen beispielsweise auch das 
Handelskammergesetz, BGBI. Nr. 18211946, idgF, 
im § 17 Abs. 1 und das Ingenieurkammergesetz, 
BGBI. Nr. 71/1969, idgF, im § 15 Abs.2 vor, daß 
der zur Leitung des Kammeramtes zu bestellende 
Kammeramtsdirektor rechtskundig sein muß. 

Zu Art. I Z 40 (§ 56): 

Ergänzung des Abs. 2 dahin, daß die von den 
Ärztekammern einzuhebenden Kammerumlagen 
auch zur Erfüllung der gegenüber der Öster­
reichischen Ärztekammer bestehenden Umlagever­
pflichtung dient. 

Ein neuer Abs. 3 präzisiert über den schon gel­
tenden Gesetzestext hinaus, welche weiteren 
Bestimmungen in der Umlagenordnung enthalten 
sein können. 

Abs. 4 (Abs. 3 der geltenden Fassung) ist zu 
ergänzen, daß vom Dienstgeber der Ärztekammer 
die zur Feststellung der Bemessungsgrundlage der 
Kammerumlage erforderlichen Daten zu übermit­
teln sind. Diese Daten sind insbesondere Brutto­
grundgehalt, Zulagen, Nebengebühren u. dgl. Erst 
durch diese Datenübermittlung wird eine Prüfungs­
möglichkeit über die Richtigkeit der Bemessungs­
grundlage geschaffen. 

Schließlich ist es geboten, ausdrückliche Bestim­
mungen über die Instanzen des Kammerumlagever­
fahrens und das dabei anzuwendende Verfahrens­
recht zu treffen, was durch einen neuen Abs. 6 
erfolgt. 

Zu Art. I Z 41 (§ 60 Abs. 1): 

Anpassung der Höhe der Ordnungsstrafe an den 
geänderten Geldwert. 

Zu Art. I Z 42 (§ 64 Abs. 4): 

KlarsteIlung, daß die. Regelung des § 64 Abs. 4 
auch für die Sicherstellung der Grundleistungen 
aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds Anwendung 
finden soll. 

Zu Art. I Z 43 (§ 67 Abs. 3 Z 1): 

Anpassung der Altersgrenze an die geltende Fas­
sung des § 5 Abs. 1 des Familienlastenausgleichsge­
setzes. 

Zu Art. I Z 44 (§ 68 Abs. 3): 

Anläßlich der Beschlußfassung über das Bundes­
~esetz vom 15. Juni 1978, BGBI. Nr.280, über 
Anderungen des Ehegattenerbrechts, des Ehegüter­
rechts und des Ehescheidungsrechts hat der Natio­
nalrat die Entschließung gefaßt, die Bundesregie­
rung möge bei allen in Betracht kommenden 
Rechtsträgern darauf hinwirken, in ihrem jeweili­
gen Bereich eine Absicherung der pensions- und 
versorgungsrechtlichen Ansprüche des schuldlos 
gegen seinen Willen geschiedenen Ehegatten nach 
dem Vorbild der Art. XIV bis XXI des oben 
genannten Bundesgesetzes zu treffen. 

Durch die vorliegende Neufassung des § 68 
Abs. 3 soll dieser Entschließung Rechnung getra­
gen werden. 

Im einzelnen ist auf den Bericht des Justizaus­
schusses, 916 der Beilagen zu den Stenographi­
schen Protokollen des Nationalrates, XIV. GP, zu 
verweisen. 

Zu Art. I Z 45 (§ 68 Abs. 5): 

Die Erhöhung der Witwen(Witwer)versorgung 
von derzeit 50 vH auf 60 vH entspricht dem Aus­
maß der durch § 264 Abs. 1 ASVG geregelten Wit­
wen(Witwer)pension. 

Zu Art. I Z 46 (§ 70 Abs. 5): 

Eine andere Person als die im Abs. 3 genannten 
anspruchs berechtigten Personen soll Bestattungs­
kosten durch den Wohlfahrtsfonds nur dann erhal­
ten, wenn eine anspruchsberechtigte Person nicht 
vorhanden ist und durch sie die Kosten der Bestat­
tung getragen werden. Das Wort "oder" ist daher 
durch das Wort "und" zu ersetzen. 

Zu Art. I Z 47 (§ 72 Abs. 5): 

Im Hinblick _ auf die §§ 3 und 5 des Mutter­
ßchutzgesetzes 1979, BGBI. Nr.221, ist eine ent­
sprechende Angleichung des Wortlautes des § 72 
Abs. 5 vorzunehmen. 

4 
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Zu Art. I Z 48 (§ 73 Abs. 2): 

Durch die Anfügung des zweiten Satzes sollen 
auch pensionierte Ärzte die Möglichkeit erhalten, 
Unterstützungen aus dem Wohlfahrtsfonds zu 
bekommen. 

Zu Art. I Z 49 (§ 75 Abs. 5 bis 7): 

Abs. 5 ist in gleicher Weise wie § 56 Abs. 3 im 
Zusammenhang mit dem Inhalt der Beitragsord­
nung zu präzisieren. 

Der im Abs.6 des geltenden Gesetzestextes 
zitierte § 3 EStG 1972 beinhaltet nicht mehr die 
Überstunden-, Schmutz-, Erschwernis- und Gefah­
renzulagen; diese Zulagen sind nunmehr vielmehr 
im § 68 leg. cit. enthalten. Würde die Zitierung 
unverändert belassen bleiben, brächte dies das 
Ergebnis, daß diese Zulagen nunmehr beitrags­
pflichtig werden. 

Dies würde jedoch eine inhaltliche Änderung des 
§ 75 Abs. 6 darstellen, da in sämtlichen Wohlfahrts­
fonds nicht nur die Schmutz-, Erschwernis- und 
Gefahrenzulagen, sondern auch die Überstunden­
zulagen (ebenso Zuschläge für Sonntags-, Feier­
tags- und Nachtarbeit) nicht Beitragsgrundlage 
sind. 

Die Beibehaltung der bisherigen Praxis, derzu­
folge alle diese Zulagen nicht Beitragsgrundlage 
sind, macht daher das Zitat des § 68 EStG 1972 im 
§ 75 Abs. 6 Ärztegesetz 1984 erforderlich. 

Hinsichtlich des neuen Abs. 7 ist auf die Erläute­
rungen zu Art. I Z 40 (§ 56 Abs. 4) zu verweisen. 

Zu Art. I Z 50 (§ 76 Abs. 2): 

Durch' diese Änderung soll ermöglicht werden, 
die Beiträge für die freiwilligen Fondsteilnehmer 
bis zur Höhe festzusetzen, die für angestellte Ärzte 
gilt. Dies entspricht einem Bedürfnis der Praxis. 

Zu Art. I Z 51 (§ 79 Abs. 2): 

Das bisher bestehende Vorschlagsrecht des Kam­
mervorstandes, das mit den Grundsätzen des Ver­
hä�tniswah�rechts unvereinbar ist, wird beseitigt. 
Weiters wird durch entsprechenden Klammeraus­
druck vorgesehen, daß - im Falle der Verhinde­
rung des Finanzreferenten - der stellvertretende 
Finanzreferent dem Verwaltungsausschuß ange­
hört. 

Zu Art. I Z 52 (§ 79 Abs. 5): 

. Präzisierung der dies bisher nicht regelnden 
Rechtslage, daß der Vorsitzende des Beschwerde­
ausschusses und sein Stellvertreter von der V olIver­
sammlung mit einfacher Mehrheit, die übrigen Mit­
glieder nach den Grundsätzen des Verhältniswahl­
rechts zu wählen sind. 

Zu Art. I Z 53 (§ 81 Abs. 1): 

Anpassung an die Neufassung des § 32 über 
Erlöschen und Ruhen der Berechtigung zur Berufs­
ausübung sowie der Streichung aus der Ärzteliste. 

Zu Art. I Z 54 (§ 83 Abs. 6): 

Gleich dem neuen § 38 Abs. 4 (vgl. Art. I Z 29) 
im Zusammenhang mit den Landesärztekammern 
ist es auch im Hinblick auf die Tätigkeit der Öster­
reichischen Ärztekammer geboten, für die Ermitt­
lung und Verarbeitung persönlicher berufsbezoge­
ner Ärztedaten eine ausreichende gesetzliche 
Grundlage zu schaffen. 

Zu Art. I Z 55 (§ 87 Z 1): 

Ergänzung durch Nennung des stellvertretenden 
Finanzreferenten. 

Zu Art. I Z 56 (§ 89 Abs. 1): 

N eben sprachlichen Verbesserungen sieht die 
Neufassung des § 89 Abs. 1 eine Mitzeichnung der 
Geschäftsstücke der Österreichischen Ärztekam­
mer durch den Kammeramtsdirektor in jenen Fäl­
len vor, die Angelegenheiten des übertragenen Wir­
kungsbereiches betreffen. Die Besorgung von Auf­
gaben der staatlichen Hoheitsverwaltung im über­
tragenen Wirkungsbereich, somit von Angelegen­
heiten, die nicht im ausschließlichen oder überwie­
genden Standesinteresse der Ärzteschaft gelegen 
sind, läßt eine Mitunterfertigung durch einen 
rechtskundigen Bediensteten der Österreichischen 
Ärztekammer geboten erscheinen. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß im Arbei­
terkammergesetz (vgl. § 24 Abs. 3 leg. cit.) und im 
Handelskammergesetz (vgl. § 17 Abs.2 leg. cit.) 
sogar jeweils eine generelle Mitzeichnungspflicht 
des Kammeramtsdirektors vorgesehen ist. 

Schließlich ist im Wortlaut dieser Bestimmung 
auch auf die Funktion des stellvertretenden Finanz­
referenten Bedacht zu nehmen. 

Zu Art. I Z 57 (§ 89 Abs. 2): 

Der Gesetzgeber der Ärztegesetz-Novelle 1964, 
BGBl. Nr. 50, ist bei der Konzeption der §§ 88 und 
89 offenbar von der Annahme ausgegangen, daß 
die einzelnen Ärztekammern zumindest zu annä­
hernd gleichen Zeitpunkten Neuwahlen durchfüh: 
ren. Es hat sich indes ergeben, daß die einzelnen 
Ärztekammern zu überaus verschiedenen Zeiten 
Neuwahlen durchführen. 

Aus diesem Grund erweist sich die Bestimmung 
des § 89 Abs. 2 letzter Satz mangels der dort vorge­
sehenen allgemeinen Kammerwahlen als unan­
wendbar, sie ist daher ersatzlos zu streichen. 

Im übrigen wird auf den mit dieser Änderung in 
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Art. I 
Z 58 (§ 89 Abs. 3 a neu) verwiesen. 
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Zu Art. I Z 58 (§ 89 Abs. 3 a): 

Gemäß § 89 Abs.2 werden der Präsident, die 
Vizepräsidentenund der Finanzreferent der Öster­
reichischen Ärztekammer von der nach § 86 Abs. 1 
aus den Präsidenten und Vizepräsidenten aller Lan­
desärztekammern bestehenden Vollversammlung 
aus ihrer Mitte für die Dauer von vier Jahren 
gewählt. 

Gemäß § 88 Abs. 1 erster Satz besteht der Vor­
stand der Österreichischen Ärztekammer ua. aus 
deren Präsident und Vizepräsidenten. Nach dem 
vierten Satz dieser Gesetzesstelle müssen die Mit­
glieder des Vorstandes der Österreichischen Ärzte­
kammer angehören. 

Verliert nun - etwa durch Neuwahlen der Lan­
desärztekammer ,- während des Laufes seiner 
Bestellung zum Präsident oder einem Vizepräsi­
denten der Österreichischen Ärztekammer dieser 
seine Funktion als Präsident oder Vize präside nt 
einer Landesärztekammer, was zugleich auch das 
Ausscheiden aus der Vollversammlung der Öster­
reichischen Ärztekammer bedeutet (vgl. § 86 
Abs. 1), so ergibt sich aus den oben genannten 
BestimmUngen auch die Notwendigkeit einer Neu­
besetzung der Funktion des Präsidenten oder eines 
Vizepräsidenten der Österreichischen Ärztekam­
mer, sind diese doch Mitglieder deren Vorstandes, 
was seinerseits aber die Zugehörigkeit zur Vollver­
sammlung der Österreichischen Ärztekammer vor­
aussetzt. Gerade diese Qualifikation ist durch den 
Verlust der Funktion als Präsident oder Vizepräsi­
dent einer Landesärztekammer jedoch erloschen. 

Im Gegensatz zu dieser Regelung enthält das 
Ärztegesetz 1984 keine Bestimmungen dahin, daß 
auch der Finanzreferent der Österreichischen Ärz­
tekammer während seiner gesamten Funktionspe­
riode der Vollversammlung der Österreichischen 
Ärztekammer angehören muß. Im Zusammenhang 
mit dieser Funktion ist bloß für die Wählbarkeit, 
somit allein für den Zeitpunkt der Wahl, die Zuge­
hörigkeit zur Vollversammlung der Öster­
reichischen Ärztekammer vorgesehen (siehe oben 
§ 89 Abs. 2: " ... aus ihrer Mitte ... "). 

Das Ausscheiden eines Finanzreferenten der 
Österreichischen Ärztekammer aus deren V olIver­
sammlung infolge Erlöschens seines Amtes als Prä­
sident oder Vizepräsident einer Landesärztekam­
mer bewirkt daher nicht ex lege auch die Beendi­
gung der Funktion des Betreffenden als Finanzrefe­
rent der Österreichischen Ärztekammer. 

Der neue Abs. 3 a verfolgt nun das Ziel, die sich 
aus dem Ausscheiden als Präsident oder Vizepräsi­
dent einer Landesärztekammer für die Ausübung 
der Funktion als Präsident, Vizepräsident oder 
Finanzreferent bzw. stellvertretenden Finanzrefe­
rent der Österreichischen Ärztekammer ergeben­
den Konsequenzen dahin zu vereinheitlichen, daß 
durch den Amtsverlust im Bereich einer Landesärz-

te kammer auch das Erlöschen der in Rede stehen­
den Funktionen im Bereich der Österreichischen 
Ärztekammer verbunden ist und diese Ämter für 
den noch offenen Bestellungszeitraum neu zu 
besetzen sind. 

Zu Art. I Z 59 (§ 98 Abs. 2): 

Mit dengenauen Bestimmungen soll den Erfah­
rungen der Praxis entsprochen werden. 

Zu Art. I Z 60 (§ 98 Abs. 3): 

Zur deutlichen Unterscheidung gegenüber schon 
bisher im Bereich des Bundeskanzleramtes beste­
henden Disziplinarbehörden ist es angebracht, den 
in Disziplinarberufungsangelegenheiten zuständi­
gen Disziplinarsenat als "Disziplinarsenat der 
Österreichischen Ärztekammer" beim Bundeskanz­
leramt zu bezeichnen. 

Zu Art. I Z 61 (§ 103 Abs. 1): 

Anpassung der Strafhöhe der Ordnungsstrafe im 
Bereich der Östetreichischen Ärztekammer an die 
Höhe der Ordnungsstrafen im Bereich der Landes­
ärztekammern unter gleichzeitiger Berüc,ksichti­
gung des geänderten Geldwertes (vgl. § 60 Abs. 1). 
Überdies wird angeordnet, daß die verhängten 
Geldstrafen der Österreichischen Ärztekammer 
zufließen, 

Zu Art. I Z 62 (§ 103 Abs. 4): 

Die Neufassung des § 98 Abs. 2 macht es erför­
derlich, den bisherigen, im Zusammenhang mit 
Ordnungsstrafen im § 103 Abs, 4 enthaltenen pau­
schalen Hinweis auf die generelle Anwendbarkeit 
des § 98 Abs. 2 durch eine genaue Angabe (noch­
malige wörtliche Wiedergabe) jener Bestimmungen 
zu ersetzen, die im § 98 Abs. 2 enthalten sind und 
die auch im Verfahren zu Berufungen gegen Ord­
nungsstrafen Anwendung, finden sollen. 

Zu Art. I Z 63 (§ 105 Abs. 2): 

Junge Ärzte, die nach dem Abschluß ihres Stu­
diums die weitere postpromotionelle Ausbildung 
anstreben, sehen sich nach wie vor mit der Tatsache 
konfrontiert, daß doch ein beträchtlicher Zeitraum 
verstreicht, ehe sie ihre Ausbildung auf einer Aus­
bildungsstelle in einer Krankenanstalt beginnen 
können. 

Nachdem bereits 1983 durch die Novelle BGBI. 
Nr. 660/1983 der Bettenschlüssel für die Anstel­
lung von Ärzten zur Ausbildung zum praktischen 
Arzt auf 1 : 20 gesenkt wurde, soll nunmehr eine 
weitere Senkung auf 1 : 15 erfolgen. 

Zugleich sind sprachliche Verbesserungen vorzu­
nehmen, durch die bisherige Auslegungsschwierig­
keiten vermieden werden. 
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Zu Art. I Z 64 (§ 108): 

1. Der bisherige Wortlaut der Absätze 1 bis 3 
stellt keine präzise Abgrenzung gegenüber den in 
die Zuständigkeit der Strafgerichte fallenden 
Delikten dar, kommt es doch nach dem Text dar­
auf an, ob eine Handlung gerichtlich strafbar ist. 
Dieses Kriterium kann allerdings keine Abgren­
zung bilden, führt der Wortlaut doch zu dem 
Ergebnis, daß bei bloßer Erfüllung der objektiven 
Tatseite mangels Erfüllung der subjektiven Tatseite 
keine gerichtlich strafbare Handlung gegeben ist, 
obzwar die gesetzte Handlung tatbildmäßig jeden­
falls den Tatbestand eines in die Zuständigkeit der 

-Strafgerichte fallenden Deliktes erfüllt. 

Es soll daher durch die Wendung "sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet" 
nunmehr im Sinne einer präzisen Abgrenzung dar­
auf abgestellt werden, ob die gesetzte Handlung 
tatbildmäßig eine in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallende Tat darstellt, wobei es unmaßgeblich ist, 
ob die Handlung auch tatsächlich gerichtlich 
bestraft werden kann. 

2. Im Hinblick auf den Unrechtsgehalt der· durch 
den Abs. 1 mit Strafe bedrohten Handlungen soll 
der Strafrahmen dieser Bestimmung auf 50 000 S 
erhöht werden. 

3. Schließlich ist im Zusammenhang mit Abs. 2 
eine Präzisierung dahin vorzunehmen, als mangels 
jeglicher Anordnungen bzw. Verbote im § 2 Abs. 2 
die entsprechende Strafbestimmung statt wie bisher 
,,§ 2 Abs. 1 bis 3" richtig ,,§ 2 Abs. 1 -und 3" zu lau­
ten hat. 

Weiters ist im Abs. 2 bei Verstößen gegen § 18 
eine bisher bestehende Lücke zu schließen, .als 
durch zusätzliche Zitierung auch des Abs. 3 des 
§ 18 auch die Führung einer Bezeichnung oder 
eines Titels, die die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes vortäuschen, als Verwaltungs­
übertretung zu bestrafen ist. 

Zu Art. I Z 65 (§ 109 Abs. 1): 

Anpassung der Vollzugsbestimmungen an die 
§§ 6 bis 6 d und § 22 Abs. 4 und 5. 

Zu Art. 11: 

Mit den im vorliegenden Novellenentwurf ent­
haltenen Vorschlägen einer Erfassung jener Ärzte, 
die ihre Tätigkeit weder in einer Ordinationsstätte 
noch in einem Anstellungsverhältnis . ausüben (vgl. 
~en durch Art. I Z 20 vorgesehenen neuen § 20 a 
Arztegesetz 1984), sind auch sozialversicherungs­
rechtliche Konsequenzen verbunden. 

.. Mit dem gegenständlichen Vorschlag sollen 
Arzte hinsichtlich ihrer Tätigkeit im -Sinne des 

§ 20 ades Ärztegesetzes (Wohnsitzärzte) in die 
Kranken-, Unfa11- und Pensionsversicherung (V 011-
versicherung) auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 6 ASVG 
einbezogen werden. 

Es sprechen wesentliche Kriterien dafür, die 
"Wohnsitzärzte" als den Dienstnehmern gleichge­
stellte Personen im Sinne des § 4 Abs. 3 ASVG zu 
betrachten und nicht der Gruppe der freiberuflich 
selbständig Erwerbstätigen zuzurechnen. 

Obwohl es sich bei den "Wohnsitzärzten" um 
Selbständige handelt, verfügen sie über keinen 
"Betrieb" zur Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit. Es 
fehlen ihnen mangels einer eigenen Ordination alle 
für einen eigenen Betrieb wesentlichen Einrichtun­
gen und Betriebsmittel; dies gilt nach der Judikatur 
des Verwaltungs gerichtshofes als Merkmal der 
wirtschaftlichen Abhängigkeit. "Wohnsitzärzte" 
sind in der Regel in ihrer Disposition über ihre 
Arbeitszeit nicht frei (zB Schulärzte, Betriebsärzte). 
Darüber hinaus werden sie sich grundsätzlich nicht 
vertreten lassen können. Im allgemeinen werden sie 
bezüglich ihres arbeitsbezogenen Verhaltens den 
Weisungen der Stellen, die sie bestellt haben, unter­
liegen. Dies trifft insbesondere auf die Wahl des 
Patientenkreises zu. Der "Wohnsitzarzt" kann sei­
nen Patientenkreis nicht selbst wählen, sondern er 
wird ihm von seinem Auftraggeber vorgegeben. 
Alles das sind Merkmale persönlicher Abhängig­
keit. Dieses Berufsbild der "Wohnsitzärzte" spricht 
dafür, daß es sich hiebei um Personen handelt, die 
sich in ihren wirtschaftlichen und sozialen Verhält­
nissen von Dienstnehmern nicht wesentlich unter­
scheiden und daß ihre Tätigkeit daher auch nicht 
als freiberuflich betrachtet werden kann. 

Da es sich auf Grund der vorstehenden Ausfüh­
rungen bei der Tätigkeit des "Wohnsitzarztes'~ um 
keine freiberufliche handelt, kommt trotz Mitglied­
schaft der betroffenen Ärzte bei den zuständigen 
Ärztekammern eine Pflichtversicherung hinsicht­
lich der im § 20 a Ärztegesetz genannten Tätigkeit 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 FSVG nicht in Frage. 

Neben der Einbeziehung der "Wohnsitzärzte" in 
die Pflichtversicherun~ gemäß § 4 Abs. 3 ASVG 
sind noch folgende Anderungen im ASVG von 
Bedeutung: 

• Beginn der Pflichtversicherung (§ 10 Abs. 5 
ASVG); 

• Zugehörigkeit der "Wohnsitzärzte" zur Pen­
sionsversicherung der Angestellten (§ 14 Abs. 1 
ASVG); 

• örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkasse 
nach dem Wohnsitz des Pflichtversicherten 
(§ 30 Abs. 3 ASVG); 

• Anspruch auf Erstellung der Hälfte der Beiträge 
gegenüber den Unternehmungen, bei denen die 
"Wochensitzärzte" tätig sind (§ 51 Abs. 5 
ASVG). 

137 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 64

www.parlament.gv.at



137 der Beilagen 29 

Zu Art. 111. IV und VI: 

Art. III sieht neben dem Zeitpunkt des Inkraft­
tretens der Novelle auch vor, daß der neue Schluß­
satz des § 7 Abs. 3 des Ärztegesetzes mit Ablauf des 
Jahres 1990 wieder außer Kraft treten soll. 
Dadurch wird sichergestellt, nach einem Zeitraum 
von drei Jahren qen gewonnenen Erfahrungen ent­
sprechend Rechnung zu tragen. 

, Art. IV trifft die erforderlichen Übergangsbe­
stimmungen für die neuen Regelungen betreffend 
die Anerkennung von Ausbildungsstätten. Durch 
entsprechende Fristsetzungen sollen Schwierigkei­
ten und Hänen in der Praxis vermieden werden. 

Art. VI enthält die Vollzugsregelung, sein Abs. 3 
betraut den Bundeskanzler mit der Wahrnehmung 
der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG 
im I::Iinblick auf An. I Z 63 des Gesetzesentwurfes. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

(3) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt oder zum Facharzt befindlichen 
Ärzte (Turnus ärzte) sind lediglich zur unselbständigen Ausübung der im § 1 
Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten in Krankenanstalten (§ 6) oder im Rah­
men von Lehrpraxen (§ 7) unterAnleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte 
berechtigt. 

Derzeit nicht enthalten. 

§ 4. (1) Personen, die die im § 3 Abs. 2 angeführten allgemeinen Erfordernisse 
erfüllen und beabsichtigen, sich einer selbStändigen ärztlichen Betätigung als 
praktischer Arzt zuzuwenden, haben sich einer mindestens dreijährigen prakti­
schen Ausbildung (Turnus) zu unterziehen und den Erfolg dieser Ausbildung 
nachzuweisen (§ 8). 

(4) Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungszweckes auf den einzelnen 
Gebieten vereinbar ist, kann ein Teil der praktischen Ausbildung (Turnus), ins­
gesamt bis zur Höchstdauer eines Jahres, bei freiberuflich tätigen Fachärzten 
oder praktischen Ärzten im Rahmen anerkannter Lehrpraxen (§ 7) absolviert 
werden. 

§ 5. (1) Personen, die die im § 3 Abs. 2 angeführten Erfordernisse erfüllen und 
beabsichtigen, sich einem Teilgebiet der Heilkunde als Sonderfach zur selbstän-

Fassung des Entwurfes 

1. § 2 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt oder zum Facharzt befindlichen 
Ärzte (Turnusärzte) sind lediglich zur unselbständigen Ausübung der im§ 1 
Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten in gemäß §§ 6 bis 6 d als Ausbildungs­
stätten anerkannten Krankenanstalten oder im Rahmen von Lehrpraxen (§ 7) 
bzw. in Lehrambulatorien (§ 7 a) unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden 
Ärzte berechtigt." 

2. Nach § 3 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Ärzte, deren Doktorat der gesamten Heilkunde vor dem 1. Jänner 1984 
in Österreich erworben bzw. nostrifiziert wurde und denen die venia docendi für 
das gesamte Gebiet eines Sonderfaches oder für ein Teilgebiet desselben läng­
stens bis 31. Dezember 1989 verliehen wurde bzw. verliehen werden wird, gelten 
als Fachärzte für dieses Sonderfach bzw. des jeweiligen Teilgebietes." 

3. § 4 Abs. 1 lautet: 

,,§ 4. (1) Personen, die die im § 3 Abs. 2 angeführten allgemeinen Erforder- . 
nisse erfüllen und beabsichtigen, sich einer selbständigen ärztlichen Betätigung 
als praktischer Arzt zuzuwenden, haben sich einer mindestens dreijährigen prak­
tischen Ausbildung (Turnus zum praktischen Arzt) im Rahmen von Arbeitsver­
hältnissen zu unterziehen und den Erfolg dieser Ausbildung nachzuweisen 
(§ 8)." 

4. § 4 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungszweckes auf den einzelnen 
Gebieten vereinbar ist, kann ein Teil der praktischen Ausbildung (Turnus), ins­
gesamt bis zur Höchstdauer eines Jahres, bei freiberuflich tätigen Fachärzten 
oder praktischen Ärzten im Rahmen anerkannter Lehrpraxen (§ 7) oder in Lehr­
ambulatorien (§ 7 a) absolviert werden." 

s. § 5 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,§ 5. (1) Personen, die die im § 3 Abs. 2 angeführten Erfordernisse erfüllen 
und beabsichtigen, sich einem Teilgebiet der Heilkunde als Sonderfach zur selb-
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Geltende Fassung 

digen Betätigung als Facharzt zuzuwenden, haben sich einer mindestens sechs­
jährigen praktischen Ausbildung in dem betreffenden klinischen oder nichtklini­
schen Sonderfach sowie in den hiefür einschlägigen klinischen und nichtklini­
schen Nebenfächern zu unterziehen. Die Ausbildung ist, soweit Abs.2 nicht 
anderes bestimmt, in Krankenanstalten oder Instituten, die als Ausbildungsstät­
ten für das betreffende Sonderfach anerkannt sind (§ 6), zu absolvieren. Das 
gleiche gilt, ausgenommen die vorgesehene Mindestzeit, für eine ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines Sonderfaches. 

(2) Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungszweckes vereinbar i$t, kann 
ein Teil der Facharztausbildung, insgesamt bis zur Höchstdauer eines Jahres, bei 
freiberuflich tätigen Fachärzten im Rahmen anerkannter Lehrpraxen (§ 7) absol-
vien werden. . 

§ 6. (1) Ausbildungsstätten im Sinne der §§ 4 Abs. 3 und 5 Abs. 1 sind die Uni­
versitätskliniken und die Abteilungen von Krankenanstalten, die vom Bundesmi­
nister für Gesundheit und Umweltschutz nach Anhörung der Österreichischen 
Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum praktischen Arzt 
beziehungsweise zum Facharzt eines bestimmten klinischen Sonderfaches aner­
kannt worden sind. Solche Krankenanstalten sind in das beim Bundesministe­
"rium für Gesundheit und Umweltschutz gefühne Verzeichnis der anerkannten 
Ausbildungsstätten Österreichs aufzunehmen. 

(2) Ausbildungsstätten im Sinne des § 5 Abs. 1, soweit es sich um die Ausbii­
dung in einem nichtklinischen Sonderfach handelt, sind die medizinischen Uni­
versitätsinstitute und die Untersuchungs anstalten der bundesstaatlichen Sanitäts­
verwaltung, ferner die medizinisch-wissenschaftlichen Anstalten und gleichar­
tige, organisatorisch mit Kranken~nstalten verbundene Einrichtungen, die vom 

F ass u n g des E nt w u r fes 

ständigen Betätigung als Facharzt zuzuwenden, haben sich einer mindestens 
sechsjährigen praktischen Ausbildung in dem betreffenden klinischen oder nicht­
klinischen Sonderfach sowie in den hiefür einschlägigen klinischen und nichtkli­
nischen Nebenfächern (Turnus zum Facharzt) im Rahmen von Arbeitsverhält­
nissen zu unterziehen. Die Ausbildung ist, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, 
in den für das jeweilige Sonderfach anerkannten Ausbildungsstätten (§§ 6 a und 
6 b) zu absolvieren. Die Ausbildung hat auf einer genehmigten Ausbildungsstelle 
zu erfolgen. Dies gilt sinngemäß auch für Fachärzte, die eine ergänzende spe­
zielle Ausbildung auf einem Teilgebiet des betreffenden Sonderfaches absolvie­
ren. 

(2) Soweit es' mit der Erreichung des Ausbildungszweckes vereinbar ist, kann 
ein Teil der Facharztausbildung, insgesamt bis zur Höchstdauer eines Jahres, bei 
freiberuflich tätigen Fachärzten im Rahmen anerkannter Lehrpraxen (§ 7) bzw. 
in Lehrambulatorien (§ 7 a) absolvien werden." 

6. § 6 lautet: 

,,A u s b i I dun g s s t ä t t e n für die Ausbildung z ~ mp r akt i -
schen Arzt 

§ 6. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 4 Abs. 3 sind Krankenanstalten ein­
schließlich der Universitätskliniken, die vom Bundeskanzler nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
praktischen Arzt anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung von 
Universitätskliniken hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung herzustellen. Solche Krankenanstalten 
sind in das beim Bundeskanzleramt gefühne Verzeichnis der anerkannten Aus­
bildungsstätten Österreichs aufzunehmen. Soweit es sich um die Ausbildung in 
klinischen oder nichtklinischen Wahlfächern handelt, gelten auch die für die 
Ausbildung zum Facharzt anerkannten Ausbildungsstätten als Ausbildungsstät­
ten für die Ausbildung zum praktischen Arzt. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt im Sinne des Abs. 1 darf, unbeschadet Abs. 3 und 4, nur eneilt wer­
den, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Krankenanstalt hat der Untersuchung und Behandlung bettlägeriger 
Kranker sowie der Vor- und Nachsorge zu dienen; 
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Geltende Fassung 

Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz nach Anhörung der Öster­
reichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Fach­
arzt eines nichtklinischen Sonderfaches anerkannt worden sind. Solche Anstal­
ten und Einrichtungen sind in das beim Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten Öster­
reichs aufzunehmen. 

(3) Die Anerkennung von Krankenanstalten als Ausbildungsstätten für die 
Ausbildung zum praktischen Arzt oder zum Facharzt eines klinischen Sonderfa­
ches im Sinne des Abs. 1 darf nur bei Erfüllung der nachfolgenden Bedingungen 
ausgesprochen werden: 

1. Die Krankenanstalt hat der Behandlung bettlägeriger Kranker zu dienen; 
2. in der Krankenanstalt müssen Krankenabteilungen für die Behandlung 

bestimmter Krankheiten geführt werden und mit deren Leitung Fachärzte 
betraut sein, in deren Fachgebiet die Behandlung solcher Krankheiten fällt; 

3. die Krankenanstalt muß über alle zur Erreichung des Ausbildungszweckes 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie über das erfor­
derliche Lehr- und Untersuchungs material verfügen. 

(4) Medizinisch-wissenschaftliche Anstalten und gleichartige, organisatorisch 
mit Krankenanstalten verbundene Einrichtungen dürfen als Ausbildungsstätten 
für die Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen Sonderfaches im Sinne 
des Abs. 2 nur bei Erfüllung der nachfolgenden Bedingungen anerkannt werden: 

1. Sie müssen unmittelbar oder mittelbar der Untersuchung, Behandlung und 
Heilung Kranker oder der Vorbeugung von Krankheiten dienen; 

2. sie müssen von einem Facharzt geleitet sein, in dessen Fachgebiet die in 
diesen Anstalten auszuführenden ärztlichen Tätigkeiten fallen; 

3. sie müssen über alle zur Erreichung des Ausbildungszweckes erforderli­
chen fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie über das erforderliche 
Lehr- und Untersuchungsmaterial verfügen. 

(5) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte im Sinne der 
Abs. 1 und 2 ist die Zahl der Auszubildenden, die wegen des Ausbildungserfol­
ges nicht überschritten werden darf, unter Berücksichtigung der Bettenzahl bzw. 
in Instituten unter Berücksichtigung der Zahl der Ausbildungsplätze, des 

Fassung des Entwurfes 

2. die Krankenanstalt muß für alle Gebiete, auf denen die Turnusausbildung 
zu erfolgen hat (§ 4 Abs. 2), über Krankenabteilungen verfügen, die von 
Fachärzten der betreffenden Sonderfächer geleitet werden; 

3. die an den Krankenabteilungen erbrachten medizinischen Leistungen müs­
sen nach Inhalt und Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbildung ste­
henden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf 
dem gesamten Gebiet aneignen können; 

4. die Krankenanstalt muß über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie über das erfor­
derliche Lehr- und Untersuchungsmaterial verfügen. 

(3) Die Anerkennung einer Krankenanstalt als Ausbildungsstätte für die Aus­
bildung zum praktischen Arzt kann auch bei Fehlen von Krankenabteilungen auf 
den Gebieten Kinderheilkunde, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten sowie 
Haut- und Geschlechtskrankheiten erteilt werden, sofern eine praktische Ausbil­
dung auf diesen Gebieten durch Fachärzte als Konsiliarärzte (§ 2 a Abs. 1 lit. a 
des Krankenanstaltengesetzes, BGB!. Nr. 1/1957) sowohl im Rahmen der Kran­
kenanstalt als auch, unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses zur Kran­
kenanstalt, im Rahmen von anerkannten Lehrpraxen dieser Fachärzte (§ 7) 
gewährleistet ist. In allen anderen Fällen, in denen die Krankenanstalt nicht über 
Krankenabteilungenauf allen der im § 4 Abs. 2 genannten Gebiete verfügt, ist 
eine entsprechende eingeschränkte Anerkennung zu erteilen. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt kann hinsichtlich eines Gebietes (§ 4 Abs. 2) die Anrechenbarkeit der 
Ausbildungsdauer entsprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die Kran­
kenanstalt nicht das gesamte Gebiet umfaßt oder die erbrachten medizinischen 
Leistungen nicht gewährleisten, daß sich die in Ausbildung stehenden Ärzte die 
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem gesamten Gebiet aneignen 
können. 

(5) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags auf die 
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Geltende Fassung 

Umfanges der Ausbildungseinrichtungen und der Anzahl der ausbildenden Ärzte 
vorn Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz festzusetzen. 

(6) Bei Erfüllung der in den Abs. 3 und 4 aufgezählten Bedingungen ist die 
Anerkennung als Ausbildungsstätte zu erteilen. Die Anerkennung einer Kran­
kenanstalt als Ausbildungsstätte zum praktischen Arzt hinsichtlich der Gebiete 
Kinderheilkunde, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten sowie Haut- und 
Geschlechtskrankheiten kann auch bei Fehlen entsprechender Krankenabteilun­
gen (Abs.3 Z 2) erteilt werderr, sofern eine praktische Ausbildung iin diesen 
Fächern durch Fachärzte als Konsiliarärzte (§ 2 a Abs. 1 lit. ades Krankenan­
staltengesetzes, BGBI. Nr. 1/1957) sowohl im Rapmen der Krankenanstalt als 
auch im Rahmen von anerkannten Lehrpraxen dieser Fachärzte (§ 7) gewährlei­
stet ist. 

Derzeit nicht enthalten. 

Fassung des Entwurfes 

Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätzlich sind Nachtdienste sowie Wochen­
end- und Feiertagsdienste zu absolvieren. 

(6) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt stehenden Ärzte sind vorn Leiter 
der Ausbildungsstätte vierteljährlich der Österreichischen Ärztekammer unter 
Angabe des Namens und des Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(7) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt ist vorn Bundeskanzler· nach Anhörung der Österreichischen Ärzte­
kammer zurückzunehmen bzw. einzuschränken (Abs. 3 und 4), wenn sich die 
für die Anerkennung als Ausbildungsstätte maßgeblichen Umstände geändert 
haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine für die Anerkennung erforderli­
che Voraussetzung schon ursprünglich nicht erfüllt war. Betrifft die Entschei­
dung Universitätskliniken, so hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung herzustellen. 

(8) Der Leiter jener Abteilung, in deren Bereich die in Ausbildung zum prakti­
schen Arzt stehenden Ärzte ihre Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbildung die­
ser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 
praktischer ArZt verpflichtet. Er kann hiebei von einem zur selbständigen Berufs­
ausübung berechtigten Arzt (Ausbildungsassistent) unterstützt werden." 

7. Nach § 6 werden folgende §§ 6 abis 6 deingefügt: 

,,A u s b i 1 dun g s s t ä t i e n für die Aus bild u n g zum F ach a r z t 
eines klinischen Sonderfaches 

§6 a. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 5 Abs. 1 sind, soweit es sich um 
die Ausbildung in einem klinischen Sonderfach handelt, jene Abteilungen von 
Krankenanstalten einschließlich der Universitätskliniken, die vorn Bundeskanz­
ler nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten 
für die Ausbildung zum Facharzt eines bestimmten klinischen Sonderfaches 
anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung von Universitätskliniken 
hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung herzustellen. Diese Ausbildungsstätten sind in das beim 
Bundeskanzleramt geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten 
Österreichs aufzunehmen. Die Ausbildung in einern klinischen oder nichtklini­
schen Wahlfach kann auch an einer für die Ausbildung zum praktischen Arzt 
anerkannten Ausbildungsstätte erfolgen. 
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Gel t end e Fa s s u n g Fassung des Entwurfes 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines klinischen Sonderfaches im Sinne des Abs. 1 darf, unbeschadet Abs. 3, nur 
erteilt werden, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Abteilung bzw. Universitätsklinik hat der Untersuchung und Behand­
lung bettlägeriger bzw. sonstiger stationärer Behandlungseinrichtungen 
bedürftiger Kranker sowie der Vor- und Nachsorge zu dienen; 

2. die Abteilung bzw. Universitätsklinik muß jeweils das gesamte Gebiet des 
betreffenden klinischen Sonderfaches umfassen und von Fachärzten dieses 
Sonderfaches geleitet werden; 

3. die an den Abteilungen erbrachten medizinischen Leistungen müssen nach 
Inhalt und Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbildung stehenden 
Ärzte die erforderlichen" Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem 
gesamten Gebiet aneignen können; 

4. in den Abteilungen muß neben dem Abteilungsleiter mindestens ein weite­
rer zu selbständigen Berufsausbübung berechtigter Facharzt des betreffen-
den Sonderfaches beschäftigt sein; • 

5. die Abteilung bzw. Universitätsklinik muß über alle zur Erreichung des 
Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte 
sowie über das erforderliche Lehr- und Untersuchungsmaterial verfugen. 

(3) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Fach­
arzt eines klinischen Sonderfaches kann die Anrechenbarkeit entsprechend zeit­
lich eingeschränkt werden, wenn die Abteilung bzw. Universitätsklinik nicht das 
gesamte Gebiet des betreffenden klinischen Sonderfaches umfaßt oder die 
erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, daß sich die in Ausbil­
dung stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
gesamten Gebiet aneignen können. 

(4) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte für die Ausbil­
dung zum Facharzt eines klinischen Sonderfaches - ausgenommen Universi­
tätskliniken - ist die Zahl der Ausbildungsstellen für die Ausbildung im Haupt­
fach, die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten werden darf, auch 
unter Berücksichtigung der Bettenzahl, des Inhaltes und Umfanges der medizini­
schen Leistungen und der Ausbildungseinrichtungen sowie der Zahl der ausbil­
denden Ärzte festzusetzen; für jede Ausbildungsstelle muß neben dem Abtei­
lungsleiter mindestens ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Fach­
arzt des betreffenden Sonderfaches beschäftigt sein. In Universitätskliniken gilt 
die Zahl der jeweils in den Stellenplänen enthaltenen Assistentenplanstellen und 
Ärzteplanstellen als Höchstzahl der Ausbildungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

die Bettenzahl, der Inhalt'und Umfang der medizinischen Leistungen und der 
Ausbildungseinrichtungen zu berücksichtigen. 

(5) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt eines 
klinischen Sonderfaches ist zur Ausbildung der Turnusärzte mit dem Ziel der 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt dieses Sonderfaches 
verpflichtet. Er kann hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigten Facharzt des betreffenden Sonderfaches (Ausbildungsassistent) unterstützt 
werden. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner dieWochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags auf die' 
Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätzlich sind Nachtdienste sowie Wochen-
end- und Feiertagsdienste zu absolvieren. ' 

(7) Die in Ausbildung zum Facharzt eines klinischen Sonderfaches stehenden 
Ärzte sind vom Leiter der Ausbildungsstätte vierteljährlich der Österreichischen 
Ärztekammer unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums bekanntzuge­
ben. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines klinischen Sonderfaches ist vom Bundeskanzler nach Anhörung der Öster­
reichischen Ärztekammer zurückzunehmen bzw. einzuschränken (Abs. 3), wenn, 
sich die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte maßgeblichen Umstände 
geändert haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine für die Anerkennung 
erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht erfüllt war. Desgleichen 
ist die Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderungen der nach Abs. 4 hiefür 
maßgebenden Umstände neu festzusetzen. Betrifft die Rücknahme bzw. Ein­
schränkung der Anerkennung Universitätskliniken, so hat der Bundeskanzler 
das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung her­
zustellen. 

(9) Den in Ausbildung zum Facharzt eines klinischen Sonderfaches stehenden 
Ärzten ist auf Verlangen nach der Hälfte der Ausbildungszeit im Hauptfach eine 
Bestätigung über die bis dahin vermittelten Kenntnisse und Erfahrungen auszu­
stellen. 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt 
ein es n ich t k I i n ischen Sonderfache s 

§ 6 b. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 5 Abs. 1 sind, soweit es sich um 
die Ausbildung in einem nichtklinischen Sonderfach handelt, die medizinischen 
Einrichtungen von Krankenanstalten einschließlich der medizinischen Universi­
tätsinstitute und die Untersuchungsanstalten der bundesstaatlichen Sanitätsver­
waltung, die vom Bundeskanzler nach Anhörung der Österreichischen Ärzte­
kammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt eines nichtkli­
nischen Sonderfaches anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung 
von Universitätsinstituten hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung herzustellen. Diese Ausbil­
dungsstätten sind in das beim Bundeskanzleramt geführte Verzeichnis der aner­
kannten Ausbildungsstätten Österreichs aufzunehmen. Die Ausbildung in einem 
klinischen oder nichtklinischen Nebenfach kann auch an einer für die Ausbil­
dung zum praktischen Arzt anerkannten Ausbildungsstätte erfolgen. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines nichtklinischen Sonderfaches im Sinne des Abs. 1 darf, unbeschadet Abs. 3, 
nur erteilt werden, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Einrichtung bzw. Untersuchungs anstalt muß unmittelbar oder mittel­
bar der Untersuchung und Behandlung Kranker oder der Vorbeugung von 
Krankheiten dienen; 

2. die Einrichtung bzw. Untersuchungs anstalt muß das gesamte Gebiet des 
jeweiligen nichtklinischen Sonderfaches umfassen und von einem Facharzt 
des betreffenden Sonderfaches geleitet werden; unter Bedachtnahme auf 
die Besonderheit einzelner nichtklinischer Sonderfächer kann für diese 
durch Verordnung des Bundeskanzlers nach Anhörung der Öster­
reichischenÄrztekammer die Leitung der Ausbildungsstätte durch Absol­
venten entsprechender naturwissenschaftlicher Swdienrichtungen mit der 
Maßgabe zugelassen werden, daß mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der auszubildenden Ärzte ein Facharzt des betreffenden nichtkli­
nischen Sonderfaches betraut sein muß; 

3. die an der Einrichtung bzw. Untersuchungsanstalt erbrachten medizini­
schen Leiswngen müssen nach Inhalt und Umfang gewährleisten, daß sich 
die in Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Gebiet aneignen kÖnnen; 

4. neben dem Leiter der Ausbildungsstätte bzw. dem mit der unmittelbaren 
. Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten Fach-
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

arzt (Z 2 zweiter Halbsatz) muß mindestens ein weiterer zur selbstlindigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden· Sonderfaches 
beschäftigt sein; 

5. die Einrichtung bzw. Untersuchungsanstalt muß über alle zur Erreichung 
des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte 
sowie über das erforderliche Lehr- und Untersuchungsmaterial verfügen. 

(3) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Fach­
arzt eines nichtklinischen Sonderfaches kann die Anrechenbarkeit entsprechend 
zeitlich eingeschränkt werden, wenn die Einrichtung bzw. Untersuchungs anstalt 
nicht das gesamte Gebiet des betreffenden nichtklinischen Sonderfaches umfaßt 
oder die erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, daß sich die 
in Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
auf dem gesamten Gebiet aneignen können. 

(4) Gleichzeitig mit der Anerkennung ein~rAusbildungsstätte für die Ausbil­
dung zum Facharzt eines ,nichtklinischen Sonderfaches - ausgenommen Uni­
versitätsinstitute - ist die Zahl der Ausbildungsstellen, die wegen des Ausbil­
dungserfolges nicht überschritten werden darf, auch unter Berücksichtigung der 
vorhandenen fachlichen Einrichtungen und Geräte, des Inhaltes und Umfanges 
der medizinischen Leistungen sowie der Zahl der ausbildenden Ärzte festzuset­
zen; für jede Ausbildungsstelle muß neben dem Abteilungsleiter bzw .. dem mit 
der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte 
betrauten Facharzt (Abs. 2 Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens ein zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches 
beschäftigt sein. In Universitätsinstituten gilt die Zahl der jeweils in den· SteIlen­
plänen enthaltenen Assistentenplanstellen und Ärzteplanstellen als Höchstzahl 
der Ausbildungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind der Inhalt und Umfang der 
medizinischen Leistungen und der Ausbildungseinrichtungen zu berücksichti­
gen. 

(5) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt eines 
nichtklinischen SonJ1erfaches bzw. der mit der unmittelbaren Anleitung und Auf­
sicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betraute Facharzt (Abs. 2 Z 2 zweiter 
Halbsatz) ist zur Ausbildung der Turnusärzte mit dem Ziel der selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt dieses Sonderfaches verpflichtet. 
Er kann hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Fach­
arzt des betreffenden Sonderfaches (Ausbildungsassistent) unterstützt werden. 
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Geltende Fassung 
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Fassung des Entwurfes 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags auf die 
Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

(7) Die in Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen Sonderfaches ste­
henden Ärzte sind vom Leiter der Ausbildungsstätte vierteljährlich der Öster­
reichischen Ärztekammer unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums 
bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines nichtklinischen Sonderfaches ist vom Bundeskanzler nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen bzw. einzuschränken (Abs. 3), 
wenn sich die für die Allerkennung als Ausbildungsstätte maßgeblichen 
Umstände geändert haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine für die 
Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht erfüllt war. 
Desgleichen ist die Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderungen der nach 
Abs.4 hiefür maßgebenden Umstände neu festzusetzen. Betrifft die Rücknahme 
bzw. Einschränkung der Anerkennung Universitäts institute, so hat der Bundes­
kanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung herzustellen. 

(9) Den in Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen Sonderfaches ste­
henden Ärzten ist auf Verlangen nach der Hälfte der Ausbildungszeit im Haupt­
fach eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten Kenntnisse und Erfahrun­
g,en auszustellen. 

Ausbildungsstätten für eine ergänzende spezielle Aus­
bildung im Rahmen eines klinischen Sonderfaches 

§ 6 c. (1) Ausbildungsstätten für eine ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgebiet im Rahmen eines klinischen Sonderfaches sind jene Abteilun­
gen von Krankenanstalten einschließlich der Universitätskliniken, die vom Bun­
deskanzler nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als' Ausbildungs­
stätten für eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rah­
men eines klinischen Sonderfaches anerkannt worden sind. Hinsichtlich der 
Anerkennung von Universitätskliniken hat der Bundeskanzler das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung herzustellen. Diese 
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Geltende Fassung Fass un g l e sEn t wurf e s 

Ausbildungsstätten sind in das beim Bundeskanzleramt geführte Verz-eichnis der 
anerkannten Ausbildungsstätten Österreichs aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für eine ergänzende spezielle Aus­
bildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines klinischen Sonderfaches darf nur 
erteilt werden, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind; 

1. Die Ausbildungsstätte hat der Untersuchung und Behandlung bettlägeriger 
Kranker sowie der Vor- und Nachsorge zu dienen; 

2. die Ausbildungsstätte muß von einem Facharzt geleitet werden, der selbst 
über eine ergänzende spezielle Ausbildung auf dem betreffenden Teilgebiet 
verfügt; 

3. die an der Ausbildungsstätte erbrachten medizinischen Leistungen müssen 
nach Inhalt und Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbildung stehen­
den Ärzte die erforderlichen speziellen Kenntnisse und Erfahrungen auf 
dem gesamten Teilgebiet aneignen können; . 

4. an der Ausbildungsstätte muß neben dem Leiter mindestens ein weiterer 
zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt, der selbst über 
eine Ausbildung auf dem betreffenden Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, 
beschäftigt sein; 

5. die Ausbildungsstätte muß über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie über das erfor­
derliche Lehr- und Untersuchungsmaterial verfügen. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Ausbildungsstätte für eine ergän­
zende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines klinischen 
Sonderfaches - ausgenommen Universitätskliniken - ist die Zahl der Ausbil­
dungsstellen, die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten werden 
darf, auch unter Berücksichtigung der Bettenzahl bzw. der vorhandenen fachli­
chen Einrichtungen und Geräte, des Inhaltes und Umfanges der medizinischen 
Leistungen sowie der Zahl der ausbildenden Ärzte festzusetzen; für jede Ausbil­
dungsstelle muß neben dem Abteilungsleiter mindestens ein zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches, der selbst 
über eine Ausbildung auf dem betreffenden Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, 
beschäftigt sein. In Universitätskliniken gilt die Zahl der jeweils in den Stellen­
plänen enthaltenen Assistentenplanstellen und Ärzteplanstellen als Höchstzahl 
der Ausbildungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind die Bettenzahl, die vorhandenen 
fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie der Inhalt und Umfang der medizi­
nischen Leistungen zu berücksichtigen. 

-VJ 
'-J 

0-o .... 
b:i 
~. 

of 
::I 

VJ 
\0 

137 der B
eilagen X

V
II. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
39 von 64

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

(4) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines klinischen Sonderfaches ist zur Aus­
bildung der Turnusärzteverpflichtet. Er kann hiebei von einem zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigten Facharzt, der gleichfalls über eine ergänzende 
spezielle Ausbildung auf dem betreffenden Teilgebiet des Sonderfaches verfügt 
(Ausbildungsassistent), unterstützt werden. 

(5) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags auf die 
Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätzlich sind Nachtdienste sowie Wochen­
end- und Feiertagsdienste zu absolvieren. 

(6) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für eine ergänzende spezielle Aus­
bildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines klinischen Sonderfaches ist vom 
Bundeskanzler nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer zurückzu­
nehmen, wenn sich die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte maßgeblichen 
Umstände geändert haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine für die 
Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht erfüllt war. 
Desgleichen ist die Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderungen der nach 
Abs.3 hiefür maßgebenden Umstände neu festzusetzen. Betrifft die Rücknahme 
der Anerkennung Universitätskliniken, so hat der Bundeskanzler das Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung herzustellen. 

Ausbildungsstätten für eine ergänzende spezielle Aus -
bi I dun g im Rah me nein e s nie h t k li n i s ehe n So n d e rf ach e s 

§ 6 d. (1) Ausbildungsstätten für eine ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgeb\iet im Rahmen eines nichtklinischen Sonderfaches sind jene medi­
zinischen Einrichtungen von Krankenanstalten einschließlich der medizinischen 
Universitätsinstitute und die Untersuchungs anstalten der bundesstaatlichen Sani­
tätsverwaltung, die vom Bundeskanzler nach Anhörung der Österreichischen 
Ärztekammer als Ausbildungsstätten für eine ergänzende spezielle Ausbildung 
auf einem Teilgebiet im Rahmen eines nichtklinischen Sonderfaches anerkannt 
worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung von Universitätsinstituten hat der 
Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung herzustellen. Diese Ausbildungsstätten sind in das beim Bundeskanz­
leramt geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten Österreichs 
aufzunehmen. 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für eine ergänzende spezielle Aus­
bildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines nichtklinischen Sonderfaches 
darf nur erteilt werden, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Ausbildungsstätte muß unmittelbar oder mittelbar der Untersuchung 
und Behandlung Kranker oder der Vorbeugung von Krankheiten dienen; 

2. die Ausbildungsstätte muß von einem Facharzt geleitet werden, der selbst 
über eine ergänzende spezielle Ausbildung auf dem betreffenden Teilgebiet 
verfügt; unter Bedachtnahme auf die Besonderheit einzelner Teilgebiete im 
Rahmen nichtklinischer Sonderfächer kann für diese durch Verordnung 
des Bundeskanzlers nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer die 
Leitung der Ausbildungsstätte durch Absolventen entsprechender naturwis­
senschaftlicher Studienrichtungen mit der Maßgabe zugelassen werden, 
daß mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der auszubildenden 
Ärzte ein Facharzt des betreffenden nichtklinischen Sonderfaches, der 
selbst über eine Ausbildung auf dem Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, 
betraut sein muß; 

3. die an der Ausbildungsstätte erbrachten medizinischen Leistungen müssen 
nach Inhalt und Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbildung stehen­
den Ärzte die erforderlichen speziellen Kenntnisse und Erfahrungen auf 
dem gesamten Teilgebiet aneignen können; 

4. an der Ausbildungsstätte muß neben dem Leiter bzw. dem mit der unmittel­
baren Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten 
Facharzt mindestens ein weiterer zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Facharzt, der selbst über eine Ausbildung auf dem betreffen­
den Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, beschäftigt sein; 

5. die Ausbildungsstätte muß über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie über das erfor­
derliche Lehr- und Untersuchungsmaterial verfügen. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Ausbildungsstätte für eine ergän­
zende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines nichtklini­
schen Sonderfaches - ausgenommen UniversitätSinstitute - ist die Zahl der 
Ausbildungsstellen, die wegen' des Ausbildungserfolges nicht überschritten,-wer~ 
den darf, auch unter Berücksichtigung der vorhandenen fachlichen Einrichtun­
gen und Geräte, des Inhaltes und Umfanges der medizinischen Leistungen sowie 
der Zahl der ausbildenden Ärzte festzusetzen; für jede Ausbildungsstelle muß 
neben dem Abteilungsleiter bzw. dem mit der unmittelbaren Anleitung und Auf­
sicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten Facharzt mindestens ein zur 
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Geltende Fassung 

(3) Im Rahmen einer Lehrpraxis darf jeweils nur ein Arzt ausgebildet werden. 

Fassung des Entwurfes 

selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfa­
ches, der selbst über eine Ausbildung auf dem betreffenden Teilgebiet des Son­
derfaches verfügt, beschäftigt sein. In Universitätsinstituten gilt die Zahl der 
jeweils in den Stellenplänen enthaltenen Assistentenplanstellen und Ärzteplan­
stellen als Höchstzahl der Ausbildungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind die vor­
handenen fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie der Inhalt und Umfang 
der medizinischen Leistungen zu berücksichtigen. 

(4) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines nichtklinischen Sonderfaches bzw. 
der mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden 
Ärzte betraute Facharzt ist zur Ausbildung der Turnusärzte verpflichtet. Er kann 
hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt, der 
gleichfalls über eine ergänzende spezielle Ausbildung auf dem betreffenden Teil­
gebiet des Sonderfaches verfügt (Ausbildungsassistent), unterstützt werden. 

(5) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags auf die 
Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

(6) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für eine ergänzende spezielle Aus­
bildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines nichtklinischen Sonderfaches ist 
vom Bundeskanzler nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer zurück­
zunehmen, wenn sich die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte maßgebli­
chen Umstände geändert haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine für 
die Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht erfüllt 
war. Desgleichen ist die Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderungen der 
nach Abs. 3 hiefür maßgebenden Umstände neu festzusetzen. Betrifft die Rück­
nahme der Anerkennung Universitätsinstitute, so hat der Bundeskanzler das Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung herzustel­
len." 

8. § 7 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Lehrpraxisinhaber ist zUr Ausbildung des Turnusarztes mit dem Ziel 
der Vorbereitung auf die Tätigkeit als niedergelassener Arzt verpflichtet. Im 
Rahmen einer Lehrpraxis darf jeweils nur ein Arzt ausgebildet werden. Diese 
praktische Ausbildung hat - ausgenommen die Fälle des § 6 Abs. 3 erster Satz 
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Geltende Fassung 

Derzeit nicht enthalten. 

Fassung des Entwurfes 

- im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zum Lehrpraxisinhaber zu erfolgen und 
mindestens 35 Wochenstunden untertags zu umfassen. Dieses Arbeitsverhältnis 
kann mit dem bereits zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 
praktischer Arzt oder Facharzt berechtigten Arzt bis zur Dauer von sechs Mona­
ten fortgesetzt werden." 

9. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt: 

"L ehr a m b u I a tor i e n 

§ 7 a. (1) Lehrambulatorien im Sinne der §§ 4 Abs. 4 und 5 Abs. 2 sind jene 
Krankenanstalten in der Betriebsform selbständiger Ambulatorien, die vom Bun­
deskanzler nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als Lehrambula­
torien für die Ausbildung von Ärzten zum praktischen Arzt oder zum Facharzt 
anerkannt ~rorden sind .. Solche Ambu!atorien sind in das beim Bundeskanzler­
amt geführte Verzeichnis anerkannter Lehrambulatorien aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Lehrambulatorium darf nur erteilt werden, wenn 
nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. für die Ausbildung muß ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches zur Verfügung stehen (Leiter der 
Ausbildung); neben diesem muß mindestens ein weiterer zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches 
beschäftigt sein; 

2. der Leiter der Ausbildung bzw. dessen Stellvertreter müssen in einem sol­
chen Ausmaß beschäftigt sein, daß durch deren Anwesenheit während der 
Betriebszeit des Lehrambulatoriums eine Tätigkeit der Turnusärzte nur 
unter Anleitung und Aufsicht eines für die Ausbildung verantwortlichen 
Arztes erfolgt; 

3. die erbrachten medizinischen Leitungen müssen nach Inhalt und Umfang 
gewährleisten, daß sich die in Ausbildung stehenden Ärzte auf dem jeweili­
gen Sonderfach erforderliche wesentliche Kenntnisse und Erfahrungen in 
ambulanten Untersuchungen und Behandlungen aneignen können; 

4. das Lehrambulatorium muß über die zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie über das erfor­
derliche Lehr- und Untersuchungsmaterial verfügen; 

5. die Betriebszeit muß die Einhaltung der im Abs. 4 vorgesehenen wöchentli­
chen Ausbildungszeit gewährleisten. 
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Geltende Fassung 

(3) Die Zeugnisse sind von den ausbildenden Ärzten der Ausbildungsstätten 
bzw. Lehrpraxen auszustellen. . 

§ 10. Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz hat nach Anhö­
rung der Österreichischen Ärztekammer über 

2. die Anerkennung von Ausbildungsstätten und die Bewilligung zur Führung 
von Lehrpraxen (§§ 6 und 7), 

3. die Festsetzung von Ausbildungsstellen in den Ausbildungsstätten (§ 6 
Abs. 5), sowie über . 

unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der medizinisch-wissenschaftli­
chen Erkenntnisse Näheres durch Verordnung zu bestimmen. 

Fassung des Entwurfes 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Lehrambulatorium ist die Zahl der 
Ausbildungsstellen, die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten wer­
den darf, unter Berücksichtigung des Inhaltes und Umfanges der medizinischen 
Leistungen und der Ausbildungseinrichtungen sowie der Zahl der ausbildenden 
Ärzte festzusetzen. Für jede Ausbildungsstelle muß neben dem Leiter der Ausbil­
dung mindestens ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt 
des betreffenden Sonderfaches beschäftigt sein . 

. (4) Der Leiter der Ausbildung ist zur Ausbildung der Turnusärzte mit dem 
Ziel der selbständigen Berufsausübung des ärztlichen Berufes als praktischer 
Arzt oder Facharzt des betreffenden Sonderfaches verpflichtet. Er kann hiebei 
von einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt des betref­
fenden Sonderfaches (Ausbildungsassistent) unterstützt werden. Die praktische 
Ausbildung ist zur Erreichung des Ausbildungszieles möglichst gleichmäßig bei 
einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags auf die Arbeitstage der 
Woche aufzuteilen. 

(5) Die in Ausbildung stehenden Ärzte sind vom Leiter der Ausbildung viertel­
jährlich der Österreichischen Ärztekammer unter Angabe des Namens und des 
Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(6) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist vom Bundeskanzler nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen, wenn sich die 
für die Anerkennung maßgeblichen Umstände geändert haben oder nachträglich 
hervorkommt, daß eine für die Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon 
ursprünglich nicht erfüllt war." 

10. § 8 Abs. 3 erster Satz lautet: 
,,(3) Die Zeugnisse sind von den ausbildenden Ärzten der Ausbildungsstätten, 

Lehrpraxen bzw. Lehrambulatorien auszustellen." 

11. § 10 Z 2 und 3 lautet: 

,,2. die Anerkennung von Ausbildungsstätten, die Bewilligung zur Führung von 
Lehrpraxen sowie die Anerkennung von Lehrambulatorien (§§ 6 bis 7 a), 

3. die Festsetzung von Ausbildungsstellen in den Ausbildungsstätten und 
Lehrambulatorien (§§ 6 a Abs. 4, 6 b Abs. 4, 6 c Abs. 3, 6 d Abs. 3 und § 7 a 
Abs. 3), sowie über" 
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Geltende Fassung 

§ 11. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat die Anmeldungen für die Aus­
übung des ärztlichen Berufes entgegenzunehmen und eine Liste der zur Berufs­
ausübung berechtigten Ärzte (Ärzteliste) zu führen. 

(6) Gegen den Bescheid der Österreichischen Ärztekammer steht die Beru­
fung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich die Ausübung der ärztli­
chen Tätigkeit beabsichtigt ist. 

'(7) Jede Eintragung in die Ärzteliste ist der nach dem gewählten Berufssitz 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde ohne Verzug mitzuteilen: Der Arzt hat 
sich bei dieser Behörde längstens binnen einer Woche nach Eintragung in der 
Ärzteliste persönlich zu melden. 

(8) Der Österreichischen Ärztekammer sind vom Arzt binnen einer Woche 
ferner folgende Meldungen zu erstatten: 

1. jede Verlegung des Berufssitzes ; 
2. jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufent" 

haltes; 
3. jede Einstellung der Berufsausübung, wenn sie voraussichtlich drei Monate 

übersteigt; 
schließlich 

4. die Aufnahme einer ärztlichen Berufstätigkeit außerhalb des Berufssitzes 
(§ 19) sowie die Beendigung einer solchen Tätigkeit. 

Fassung des Entwurfes 

12. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,§ 11. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat die Anmeldungen für die 
Ausübung des ärztlichen Berufes entgegenzunehmen und eine Liste der zur 
Berufsausübung berechtigten Ärzte (Ärzteliste) zu führen. Die Ärzteliste ist hin­
sichtlich Namen, Berufsbezeichnungen, sonstiger Titel, Venräge mit den Sozial­
versicherungsträgern und Krankenfürsorgeanstalten sowie Berufssitz, Dienston 
bzw. Wohnadresse bei Ärzten gemäß § 20 a öffentlich. Die Einsichtnahme in 
den öffentlichen Teil der Ärzteliste ist jedermann gegen Entrichtung eines von 
der Österreichischen Ärztekammer festzusetzenden Kostenbeitrages gestattet." 

13. § 11 Abs. 6 bis 8 lautet: 

,,(6) Gegen den Bescheid der Österreichischen Ärztekammer steht die Beru­
fung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich die Ausübung der ärztli­
chen Tätigkeit beabsichtigt ist. Der Landeshauptmann hat Bescheide, mit denen 
Berufungen stattgegeben' wurde, binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft 
unter Anschluß der Entscheidungsunterlagen dem Bundeskanzler vorzulegen. 
Dieser kann gegen solche Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 
erheben. 

(7) Jede Eintragung in die Ärzteliste ist von der Österreichischen Ärztekam­
mer der nach dem gewählten Berufssitz zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
ohne Verzug mitzuteilen. 

(8) Der Österreichischen Ärztekammer sind vom Arzt binnen einer Woche 
ferner folgende schriftliche Meldungen zu erstatten: 

1. jede Verlegung des Berufssitzes oder des Dienstones, jeweils unter Angabe 
der Adresse, eine zeitlich befristete Verlegung nur dann, wenn sie voraus­
sichtlich drei Monate übersteigt; 

2. jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufent­
haltes (Adresse); 

3. jeder dauernde oder zeitweilige Verzicht auf die Berufsausübung (§ 33) 
sowie deren Einstellung, wenn sie voraussichtlich drei Monate übersteigt; 

4. die Aufnahme einer ärztlichen Berufstätigkeit außerhalb des Berufssitzes 
(§ 19) sowie die Beendigung einer solchen Tätigkeit; 

5. die Aufnahme und Beendigung einer ärztlichen Nebentätigkeit; 
6. die Eröffnung, Erweiterung und Schließung von Ordinations- und Appara­

tegemeinschaften sowie den Beginn und das ~nde der Beteiligung an sol-
chen; , 
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Geltende Fassung 

(9) Wird der ursprünglich bestandene Mangel eines im § 3 Abs. 2 bis 4 ange­
führten Erfordernisses nachträglich offenbar, hat die Österreichische Ärztekam­
mer die Eintragung in der Ärzteliste zu streichen und mit Bescheid festzustellen, 
daß eine Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht bestanden hat. 
Gegen den Bescheid der Österreichischen Ärztekammer steht die Berufung an 
den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich die ärztliche Tätigkeit zuletzt 
ausgeübt worden ist. 

(10) Die Österreichische Ärztekammer hat jede Eintragung in die Ärzteliste 
sowie jede Änderung und Ergänzung derselben, die sich nach den Abs. 1 bis 9 
ergeben, ohne Verzug dem zuständigen Landeshauptmann mitzuteilen. 

(11) Näheres über die Einrichtung der Ärzteliste, über das Verfahren zur Ein­
tragung in die Ärzteliste, über Inhalt und Form des Ärzteausweises und über die 
nach diesem Bundesgesetz an die Behörden und Ärztekammern ergehenden 
Mitteilungen ist nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer unter 
Bedachtnahme auf das an einer geordneten Erfassung der Ärzte bestehende 
öffentliche Interesse vom Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
durch Verordnung zu bestimmen. 

(2) Fachärzte haben ihre ärztliche Berufstätigkeit auf ihr Sonderfach zu 
beschränken. 

Eine solche Bewilligung ist zu erteilen, wenn eine ausreichende fachärztliche 
Betreuung der Bevölkerul1g in dem für die Ausübung des betreffenden Sonderfa­
ches in Aussicht genommenen Ort und dessen Einzugsgebiet nicht gewährleistet 
ist. 

Fassung des Entwurfes 

7. die Wiederaufnahme der Berufsausübung gemäß § 32 Abs. 5 und 
8. die Bekanntgabe des ordentlichen Wohnsitzes bei Ausübung einer ärztli­

chen Tätigkeit gemäß § 32 Abs. 8." 

14. § 11 Abs.9 entfällt; die bisherigen Abs. 10 und 11 erhalten die Bezeich­
nung ,,(9)" und ,,(10)", wobei im neuen Abs. 9 die Wortfolge "derselben, die 
sich nach den Abs. 1 bis 9 ergeben," entfällt. 

15. § 13 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Fachärzte haben ihre ärztliche Berufstätigkeit auf ihr Sonderfach zu 
beschränken. Dies gilt nicht für Tätigkeiten im Rahmen der betriebsärztlichen 
Betreuung im Sinne der §§ 22 ff des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBL 
Nr. 234/1972. Fachärzte für Anaesthesiologie, Chi~urgie, Innere Medizin und 
Unfallchirurgie dürfen unter den Voraussetzungen des § 15.a in organisierten 
Notfalldiensten fächerüberschreitend tätig werden." 

16. § 13 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Eine solche Bewilligung darf nur einem freiberuflich tätigen Facharzt erteilt 
werden, wenn eine ausreichende fachärztliche Betreuung der Bevölkerung in 
dem für die Ausübung des betreffenden Sonderfaches in Aussicht genommenen 
Ort und dessen Einzugsgebiet nicht gewährleistet ist." 
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Gel t ende Fa s s u n g 

Derzeit nicht enthalten. 

§ 16. (1) Die im Ausland erworbenen medizinischen Doktorate der Professo­
ren eines medizinischen Faches, die aus dem Ausland berufen und an der medizi­
nischen Fakultät einer österreichischen Universität zu Professoren ernannt sind, 
gelten als in Österreich nostrifizierte Doktorate. Solche Personen sind vom 
Nachweis der Erfordernisse nach § 3 Abs. 2 bis 4 befreit. 

Fassung des Entwurfes 

17. Nach § 15 wird folgender § 15 a eingefügt: 

,,§ 15 a. (1) Fachärzte für Anaesthesiologie, Chirurgie, Innere Medizin und 
Unfallchirurgie, die beabsichtigen, eine ärztliche Tätigkeit im Rahmen organi­
sierter Notfalldienste auszuüben, haben einen Lehrgang gemäß Abs.2 im 
Gesamtausmaß von 60 Stunden zu besuchen. 

(2) Der Lehrgang hat in Ergänzung zur jeweiligen fachlichen Ausbildung eine 
theoretische und praktische Fortbildung auf folgenden Gebieten zu vermitteln: 

1. Reanimation, Intubation und Schocktherapie sowie Therapie von Störun­
gen des Säure-, Basen-, Elektrolyt- und Wasserhaushaltes; 

2. Intensivbehandlung ; Infusionstherapie ; 
4. Kenntnisse auf dem Gebiet der Chirurgie, der Unfallchirurgie einschließ­

lich Hirn- und Rückenmarksverletzungen sowie Verletzungen der großen 
Körperhöhlen, der abdominellen Chirurgie, Thoraxchirurgie und Gefäß­
chirurgie; 

5. Diagnose und Therapie von Frakturen und Verrenkungen und 
6. Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Inneren Medizin, insbe­

sondere Kardiologie einschließlich EKG-Diagnostik. 

(3) Zusätzlich ist min.destens alle zwei Jahre eiJe zweitägige Fortbildungsver­
anstaltung zu besuchen. 

(4) Der Fortbildungslehrgang gemäß Abs. 2 und die Fortbildungsveranstaltun­
gen gemäß Abs. 3 sind von den Ärztekammern durchzuführen. Nach Beendi­
gung sind hierüber Bestätigungen auszustellen." 

18. § 16 Abs. 1 lautet: 

,,§ 16. (1) Die im Ausland erworbenen medizinischen Doktorate der Professo­
ren eines medizinischen Faches, die aus dem Ausland berufen und an der medizi­
nischen Fakultät einer österreichischen Universität zu ordentlichen Universitäts­
professoren ernannt sind, gelten als in Österreich nostrifizierte Doktorate. Besit­
zen diese Professoren die venia docendi für das gesamte Gebiet eines klinischen 
oder nichtklinischen Sonderfaches, gelten sie als Fachärzte dieses Sonderfaches. 
Ist ihre venia docendi auf ein Teilgebiet des Sonderfaches beschränkt, so sind sie 
nur zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes in Universitätskliniken 
und Universitätsinstituten auf jenem Gebiet berechtigt, für das sie die venia 
docendi besitzen." 
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Geltende Fassung 

Die Tätigkeit in einer Einrichtung zur Beratung der Schwangeren und Mütter 
von Säuglingen und Kleinkindern (Mutterberatungsstelle) im Sinne des § 1 des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBL Nr. 99/1954, sowie in einer nach dem Fami­
lienberatungsförderungsgesetz, BGBI. Nr. 80/1974, geförderten Beratungsstelle 
bedarf keiner Bewilligung. 

Derzeit nicht enthalten. 

Derzeit nicht ~nthalten. 

Fassung des Entwurfes 

19. § 19 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Die Tätigkeit in einer Einrichtung zur Beratung der Schwangeren und Mütter 
von Säuglingen und Kleinkindern (Mutterberatungsstelle) im Sinne des § 1 des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBI. Nr. 99/1954, im Rahmen der betriebsärztli­
chen Betreuung gemäß §§ 22 ff des Arbeitnehmerschutzgesetzes sowie in einer 
nach den Bestimmungen des Familienberatungsförderungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 80/1974, geförderten Beratungsstelle bedarf keiner Bewilligung." 

20. Nach § 20 wird folgender § 20 a eingefügt: 

,,§ 20 a. (1) Praktische Ärzte oder Fachärzte, die ausschließlich solche wieder­
kehrende ärztliche Tätigkeiten auszuüben beabsichtigen, die weder eine Ordina­
tionsstätte (§ 19 Abs. 2) erfordern noch in einem Anstellungsverhältnis (§ 20) 
ausgeübt werden, haben der Österreichischen Ärztekammer den Wohnsitz 
bekanntzugeben. 

(2) Werden die iJ;ll Abs. 1 genannten. Tätigkeiten jedoch von einem niederge­
lassenen oder angestellten Arzt ausgeübt, ist dieser als niedergelassener oder 
angestellter Arzt in die Ärzteliste einzutragen. 

(3) Vor der Eintragung in die Ärzteliste (§ 11) hat die Österreichische Ärzte­
kammer zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 gegeben sind." 

21. Dem § 22 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

,,(4) Die in Ausbildung stehenden Studenten der Medizin (Famulanten u~d 
Pflichtfamulanten im Sinne des § 12 des Bundesgesetzes über die Studienrich­
tung Medizin, BGBL Nr. 123/1973) sind zur unselbständigen Ausübung der im 
Abs. 5 genannten Tätigkeiten unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden 
Ärzte berechtigt. 

(5) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 4 sind: 

1. Erhebung der Anamnese, 
2. einfache physikalische Krankenuntersuchung einschließlich Blutdruckmes-

sung, 
3. Blutabnahme aus der Vene, 
4. die Vornahme intramuskulärer und subkutaner Injektionen und 
5. Hilfeleistung bei anderen ärztlichen Tätigkeiten." 
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Geltende Fassung 

§ 23. (1) Die Zusammenarbeit von freiberuflich tätigen Ärzten im Sinne des 
§ 22 Abs. 2 kann bei Wahrung der Eigenverantwortlichkeit eines jeden Arztes 
auch in der gemeinsamen Nutzung von Ordinationsräumen (Ordinationsge­
meinschaft) oder von medizinischen Geräten (Apparategemeinschaft) bestehen. 
Eine solche Zusammenarbeit darf jedoch nach außen hin nicht als Gesellschaft 
in Erscheinung treten. 

(2) Ordinationsgemeinschaften oder Apparategemeinschaften dürfen nur zwi­
schen den im Abs. 1 genannten Ärzten begründet werden. Die Tätigkeit der 
Gemeinschaft muß ausschließlich ;tls freiberufliche Tätigkeit im Sinne des § 22 
Abs.2 anzusehen sein, und es muß jeder einzelne Arzt im Rahmen der Gemein­
schaft freiberuflich im Sinne des § 22 Abs. 2 tätig werden. 

§ 25. (1) Dem Arzt ist im Zusammenhang mit der Ausübung seines ärztlichen 
Berufes jede Art der Werbung, insbesondere auch für diagnostische oder thera­
peutische Methoden sowie für die Anwendung von Arzneimitteln oder Heilbe­
helfen, ve~boten. 

(2) Unter dieses Verbot fallen: 
1. die Ankündigung unentgeltlicher oder brieflicher Behandlung (Fernbe­

handlung); 
2. die Veröffentlichung von Heilberichten in Wort, Schrift oder Bild, ausge­

nommen solche in fachwissenschaftlichen Schriften. 

(3) Dem Arzt ist verboten, für die Zuweisung von Kranken an ihn oder durch 
ihn eine Vergütung, gleich welcher Art, zu versprechen, sich oder einem anderen 
zusichern zu lassen, zu geben oder zu nehmen. Rechtsgeschäfte, die dieses Ver­
bot verletzt;n, sind nichtig; Leistungen, die entgegen diesem Verbot erbracht 
worden sind, können zurückgefordert werden. 

Derzeit nicht enthalten. 

§ 26. (1) Der Arzt ist zur Wahrung der ihm in Ausl\bung seines Berufes anver­
trauten oder bekanntgewordenen Geheimnisse verpflichtet. 

(2) Die im Abs. 1 vorgesehene Verpflichtung besteht nicht; wenn 
1. die durch die Offenbarung des Geheimnisses bedrohte Person den Arzt 

von der' Geheimhaltung entbunden hat, . 

Fassung des Entwurfes 

22. § 23 lautet: 

,,§ 23. (1) Die Zusammenarbeit von freiberuflich tätigen Ärzten im Sinne des 
§ 22 Abs. 2 kann bei Wahrung der Eigenverantwortlichkeit eines jeden Arztes 
auch in der gemeinsamen Nutzung von Ordinationsräumen (Ordinationsge­
meinschaft) und/oder von medizinischen Geräten (Apparategemeinschaft) beste­
hen. Eine solche Zusammenarbeit darf jedoch nach außen hin nicht als Gesell­
schaft in El;'scheinung treten. 

(2) Ordinations- und Apparategemeinschaften dürfen nur zwischen den im 
Abs. 1 genannten Ärzten begründet werden. Die Tätigkeit der Gemeinschaft 
muß ausschließlich als freiberufliche Tätigkeit im Sinne des § 22 Abs. 2 anzuse­
hen sein, und es muß jeder einzelne Arzt im Rahmen der Gemeinschaft freibe­
ruflich im Sinne des § 22 Abs. 2 tätig werden." 

23. Dem § 25 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die Ausübung der Ärzten gemäß Abs. 1 bis 3 verbotenen Tätigkeiten ist 
auch sonstigen physischen und juristischen Personen untersagt." 

24. Dem § 26 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
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Geltende Fassung 

2. die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt durch Interessen 
der öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege gerechtfertigt ist, 

3. nach gesetzlichen Vorschrifteri eine Meldung des Arztes über den Gesund­
heitszustand bestimmter Personen vorgeschrieben ist, 

4. Mitteilungen oder Befunde des Arztes über Krankheiten und Gebrechen 
des Versicherten an Träger der Sozialversicherung erforderlich sind. 

(3) Außer im Falle einer behördlichen Anfrage nach Abs. 2 Z 2 kann der Arzt 
eine Erklärung darüber, ob ein Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege an 
der Offenbarung des Geheimnisses vorliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde 
verlangen. 

Derzeit nicht enthalten. 

Erlöschen und Ruhen der Berechtigung zur Berufsaus -
übung 

§ 32. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen B'erufes erlischt: 
1. durch Wegfallen eines der im § 3 Abs. 2 angeführten Erfordernisse oder 
2. wenn hervorkommt, daß eines der im § 3 Abs. 2 bis 4 angeführten Erfor-

dernisse nicht gegeben ist. 

(2) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes ruht auf Grund 
1. eines dauernden oder zeitweiligen Verzichts; 
2. eines Disziplinarerkenntnisses für die Dauer der festgesetzten Untersa­

gung. 

Fassung des Entwurfes 

,,(4) Die im Abs. 1 vorgesehene Verpflichtung besteht weiters dann nicht, 
wenn die für die Honorar- bzw. Medikamentenabrechnung gegenüber den 
Krankenversicherungsträgern, Krankenanstalten, sonstigen Kostenträgern oder 
Patienten erforderlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, auch im auto­
mationsunterstützten Verfahren, Dienstleistungsunternehmen überlassen wer­
den. Eine allfällige Speicherung darf nur so erfolgen, daß Betroffene weder 
bestimmt werden können noch mit ho her Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind. 
Diese anonymen Daten sind an die zuständige Ärztekammer über deren Verlan­
gen weiterzugeben." 

25. § 32 samt Überschrift lautet: 

"E r lös c h e nun d Ruh end erB e r e c h t i gun g zur B e ruf sau s -
übung; Streichung aus der Ärzteliste 

§ 32. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes erlischt: 
1. durch den Wegfall eines im § 3 Abs. 2 angeführten Erfordernisses oder 
2. wenn hervorkommt, daß eines der im § 3 Abs. 2 bis 4 angeführten Erfor-

dernisse nicht gegeben ist. 

(2) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes ruht auf Grund 
1. eines erklärten dauernden oder zeitweiligen Verzichts, 
2. eines Disziplinarerkenntnisses für die Dauer der festgesetzten Untersagung 

oder 
3. einer länger als ein Jahr dauernden Einstellung einer beruflichen Tätigkeit, 

für die eine Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Beru­
fes erforderlich ist. 
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Geltende Fassung 

(3) Die Gründe für das Erlöschen bzw. für das Ruhen der Berechtigung nach 
Abs. 1 und 2 Z 2 sind von Amts wegen wahrzunehmen. 

(4) In allen Fällen der Abs. 1 und 2 hat die Österreichische Ärztekammer die 
Streichung in der Ärzteliste durchzuführen. 

(5) Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht mehr 
besitzt, kann, sobald er die Erfordernisse gemäß § 3 neuerlich nachzuweisen in 
der Lage ist, die Wiederaufnahme der Berufsausübung unter Einhaltung der 
Vorschrift des § 11 anmelden. 

(6) Das Erlöschen bzw. das Ruhen der Berechtigung zur Ausübung des ärztli­
chen Berufes hat auch das Erlöschen der Bewilligung zur Haltung einer ärztli­
chen Hausapotheke zur Folge. 

§ 33. Ein Arzt kann jederzeit dauernd oder zeitweilig auf die Berechtigung, 
zur Ausübung des ärztlichen Berufes verzichten. Der Verzicht ist der Öster­
reichischen Ärztekammer und der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbe­
hörde schriftlich anzuzeigen; er wird frühestens im Zeitpunkt des Einlangens 
der Anzeige bei der Österreichischen Ärztekammer wirksam. 

Fassung des Entwurfes 

(3) Die Gründe für das Erlöschen bzw. für das Ruhen der Berechtigung nach 
Abs. 1 und 2 Z 2 und 3 sind von Amts wegen wahrzunehmen. 

(4) In allen Fällen der Abs. 1 und 2 hat die Österreichische Ärztekammer die 
Streichung aus der Ärzteliste durchzuführen und mit Bescheid festzustellen, daß 
eine Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes - unbeschadet Abs. 8 
- nicht besteht. Wird der ursprünglich bestandene Mangel eines der im § 3 
Abs. 2 bis 4 angeführten Erfordernisse nachträglich offenbar, ist mit Bescheid 
festzustellen, daß eine Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht 
bestanden hat. Gegen den Bescheid der Österreichischen Ärztekammer steht die 
Berufung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich die ärztliche Tätig­
keit ausgeübt worden ist. 

(5) Der Landeshauptmann hat Bescheide gemäß Abs. 4, mit denen Berufungen 
stattgegeben wurde, binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft unter 
Anschluß der Entscheidungsunterlagen dem Bundeskanzler vorzulegen. Dieser 
kann gegen solche Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erhe­
ben. 

(6) Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht mehr 
besitzt, kann, sobald er die Erfordernisse gemäß § 3 neuerlich nachzuweisen in 
der Lage ist, die Wiederaufnahme der Berufsausübung unter Einhaltung des § 11 
anmelden. 

(7) Das Erlöschen bzw. das Ruhen der Berechtigung zur Ausübung des ärztli­
chen Berufes hat auch das Erlöschen der Bewilligung zur Haltung einer ärztli­
chen Hausapotheke zur Folge. 

(8) In den Fällen des Abs. 2 Z 1 und 3 bleibt der Arzt zur Ausübung der Medi­
zin bezüglich seiner eigenen Person und seines Ehegatten, der Familienmitglie­
der in auf- und absteigender Linie samt ihren Ehegatten sowie der sonstigen 
Familienmitglieder samt deren Ehegatten, sofern sie im gemeinsamen Haushalt 
leben, befugt." 

26. § 33 lautet: 

,,§ 33. Ein Arzt kann dauernd oder zeitweilig auf die Berechtigung zur Aus­
übung des ärztlichen Berufes verzichten. Der Verzicht ist der Österreichischen 
Ärztekammer (§ 11 Abs. 8 Z 3) schriftlich zu melden, die davon die örtlich 
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen hat. Der Verzicht wird 
frühestens im Zeitpunkt des Einlangens der Meldung bei der Österreichischen 
Ärztekammer wirksam." 
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Geltende Fassung 

§ 34. (1) Wenn einem Arzt die Ausübung des ärztlichen Berufes durch Diszi­
plinarerkenntnis mit zeitlicher Beschränkung untersagt ist, so erlangt er mit dem 
Ablauf der Zeit, auf die sich die Untersagung erstreckt, wieder diese Berechti­
~ung; er hat vor der Wiederaufnahme der Berufsausübung der Österreichischen 
Arztekammer den Ablauf der zeitlichen Beschränkung nachzuweisen. 

(2) Während der zeitlich beschränkten Untersagung der Berufsausübung ruht 
auch die durch die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke 
erlangte Befugnis. 

§ 36. Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes infolge Erlö­
schens. bzw. Ruhens dieser Berechtigung (§ 32) oder durch Untersagung der 
Berufsausübung (§§34 und 35) verloren hat, ist verpflichtet, den Ärzteausweis 
(§ 11 Abs. 3) der Österreichischen Ärztekammer unverzüglich abzuliefern. Die 
Verpflichtung zur Ablieferung des Ärzteausweises trifft weiters die Personen, bei 
denen der ursprünglich bestandene Mangel der Erfordernisse nach § 3 Abs. 2 bis 
4 nachträglich hervorgekommen ist und die daher aus der Ärzteliste gestrichen 
worden sind (§ 11 Abs. 9). Wird der Ausweis nicht abgeliefert, so hat die nach 
dem letzten Berufssitz oder Dienstort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
auf Antrag der ÖsterreichischenÄrztekammer den Ärzteausweis zwangsweise 
einzuziehen und dieser zu übersenden. 

Wirkungskreis 

§ 38. (1) Die Ärztekammern sind berufen, die gemeinsamen beruflichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Belange der Ärzte wahrzunehmen und zu fördern 
sowie für die Wahrung des ärztlichen Berufsansehens und der ärztlichen Berufs­
pflichten zu sorgen. 

(2) Die Ärztekammern sind, abgesehen von den in besonderen Vorschriften 
den Standesvertretungen übertragenen Aufgaben, insbesondere berufen: 

1. den Behörden Berichte, Gutachten und Vorschläge, betreffend das 
Gesundheitswesen, die Ausbildung und Fortbildung der Ärzte, sowie in 
allen sonstigen Angelegenheiten zu erstatten, in denen die Interessen der 
Ärzteschaft berührt werden; 

2. an den Einrichtungen der medizinischen Fakultäten der österreichischen 
Universitäten zur Fortbildung der Ärzte mitzuarbeiten und selbst Veran­
staltungen zur Fortbildung durchzuführen; 

3. an den amtlichen Gesundheitsstatistiken mitzuwirken; 

Fassung des Entwurfes 

27. Im § 34 entfallen die Absatzbezeichnung ,,(1)" sowie Abs. 2. 

28. Im § 36 wird das Zitat ,,(§ 11 Abs. 9)" durch das Zitat ,,(§ 32 Abs. 4)" 
ersetzt. 

29. Dem § 38 werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 
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Geltende Fassung 

4. auf Einladung Vertreter in andere Körperschaften und Stellen zu entsen­
den oder für solche Körperschaften und Stellen Besetzungsvorschläge zu 
erstatten, sofern dies durch besondere Gesetze oder Vorschriften vorgese­
hen ist; 

5. in Streitigkeiten zwischen Kammerangehörigen zu vermitteln; 
6. wirtschaftliche Einrichtungen sowie einen Wohlfahrtsfonds zur Versor­

gung und Unterstützung der Kammerangehörigen und deren Hinterbliebe­
nen zu errichten und zu betreiben; 

7. die für die ärztliche Leistung berechneten Vergütungen, mit Ausnahme der 
in Dienstverträgen mit öffentlich-rechtlichen Körperschaften vereinbarten 
Entgelte, zu überprüfen, ferner den Gerichten oder Verwaltungsbehörden 
Gutachten über die Angemessenheit einer geforderten Vergütung zu 
erstatten; 

8. Verträge zur Regelung der Beziehungen der Ärzte zu den Trägern der 
Sozialversicherung (Verbänden), Fürsorgeverbänden, Krankenfürsorgean­
stalten u. dgl. abzuschließen (Übergangsrecht zum Ärztegesetz 1984, 
Art. III Abs. 3). 

(3) Die Ärztekammern haben alljährlich, spätestens bis 30. Juni eines jeden 
. Jahres, dem Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz, den Landes­
regierungen und der Österreichischen Ärztekammer Berichte sowie Vorschläge 
zur Behebung wahrgenommener Mängel zu erstatten. 

Derzeit nicht enthalten. 

Fassung des Entwurfes 

,,(4) Die Ärztekammern sind im Sinne des qatenschutzgesetzes, BGBI. 
Nr. 565/1978, in der jeweils .gelt~nden Fassung zur Ermittlung und Verarbei­
tung von persönlichen berufsbezogenen Daten der Ärzte ermächtigt. 

(5) Die Ärztekammern sind berechtigt, Daten im Sinne des Datenschutzgeset­
zes in folgendem Umfang zu übermitteln: 

1. An die Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeanstalten die für die 
Durchführung der Einbehalte der Kammerbeiträge und -umlagen vom 
Kassenhonorar gemäß § 41 notwendigen Daten; 

2. an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft die in der 
Ärzteliste aufscheinenden Daten der Ärzte einschließlich der Änderungen 
zur Durchführung der auf Grund der Sozialrechtsvorschriften vorgesehe­
nen Maßnahmen. 

(6) Die Weitergabe von Daten durch Empfänger gemäß Abs. 5 ist untersagt." 
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Geltende Fassung 

§ 40. (1) Einer Ärztekammer gehören als ordentliche Kammerangehörige alle 
Ärzte an, die ihren Beruf im Bereich dieser Ärztekammer tatsächlich ausüben 
(§ 2 Abs. 3, § 19 Abs. 2 und 4, § 20) und in der bei der Österreichischen Ärzte­
kammer geführten Ärzteliste (§ 11) eingetragen sind. 

(3) Die Zugehörigkeit zu einer Ärztekammer erlischt, wenn der Arzt 
1. seinen Berufssitz (§ 19 Abs. 2) in den Bereich einer anderen Ärztekammer 

dauernd verlegt hat, 

(2) Bei Ärztekammern mit mehr als 1 000 Kammerangehörigen sind zwei 
Vizepräsidenten und bei Ärztekammern mit mehr als 3 000 Kammerangehörigen 
sind drei Vizepräsidenten zu wählen. Bei Kammern mit weniger als 1 000 Kam­
merangehörigen sind ein, wenn es aber der Umfang der zu besorgenden Aufga~ 
ben erfordert, zwei Vizepräsidenten zu wählen. 

Derzeit nicht enthalten. 

Fassung des Entwurfes 

30. § 40 Abs. 1 lautet: 

,,§ 40. (1) Einer Ärztekammer gehören, unbeschadet § 61 Abs. 6, als ordentli­
che Kammerangehörige alle Ärzte an, die ihren Beruf im Bereich dieser Ärzte­
kammer tatsächlich ausüben (§ 2 Abs. 3,§ 19 Abs. 2 und 4, § 20 und § 20 a) und 
in der bei der Österreichischen Ärztekammer geführten Ärzteliste (§ 11) einge­
tragen sind." 

3L § 40 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,,1. seinen Berufssitz (§ 19 Abs. 2), seinen Dienstort (§ 20) oder seinen Wohn­

sitz (§ 20 a) in den Bereich einer anderen Ärztekammer dauernd verlegt 
hat," 

32. § 44 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Bei Ärztekammern mit mehr als 1 000 Kammerangehörigen sind zwei 
Vizepräsidenten und bei Ärztekammern mit mehr als 3 000 Kammerangehörigen 
sind drei Vizepräsidenten zu wählen. Bei Kammern mit weniger als 1 000 Kam­
merangehörigen ist ein, wenn es aber der Umfang der zu besorgenden Aufgaben 
erfordert, sind zwei Vizepräsidenten zu wählen. Die Zahl der zu wählenden 
Vizepräsidenten bestimmt sich, soweit Abs. 3 und 4 nicht anderes bestimmen, 
nach der Zahl der Kammerangehörigen am Tag der Eröffnungssitzung (§ 49 
Abs. 1)." 

33. Dem § 44 werden folgende Abs. 3 bis 5 angefügt: 

,,(3) Übersteigt die Zahl der Kammerangehörigen nach erfolgter Wahl 
(Abs. 2) während einer ununterbrochenen Zeitspanne von mehr als sechs Mona­
ten 1 000, so sind, sofern nicht bereits gemäß Abs. 2 zweiter Satz zwei Vizepräsi­
denten gewählt wurden, für den noch verbleibenden Teil der Funktionsperiode 
bei der nächsten Vollversammlung zwei Vizepräsidenten zu wählen. Durch diese 
Wahl erlischt die Funktion des bisherigen Vizepr1j.sidenten. 

(4) Übersteigt die Zahl der Kammerangehörigen nach erfolgter Wahl (Abs. 2) 
während einer ununterbrochenen Zeitspanne von mehr als sechs Monaten 3 000, 
so sind für den noch verbleibenden Teil der Funktionsperiode bei der nächsten 
Vollversammlung drei Vizepräsidenten zu wählen. Durch diese Wahl erlischt die 
Funktion der bisherigen Vizepräsidenten. 

(5) Vizepräsidenten verbleiben im Amt, wenn im Verlauf der Funktionspe­
riode die Zahl der Kammerangehöiigen unter 1 000 bzw. 3000 sinkt." 
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Geltende Fassung 

(2) Die Kammerräte werden durch allgemeine, gleiche, geheime und persönli­
che Wahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes für die Dauer von 
vier Jahren berufen. 

§ 47. (1) Wahlberechtigt sind alle in der Ärzteliste eingetragenen Kammeran­
gehörigen, die am Tag der Wahlausschreibung das Wahlrecht zum Nationalrat 
besitzen. 

§ 49. (1) In der Eröffnungssitzung wählt die Vollversammlung in je einem 
Wahlgang aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit den Präsidenten und den 
Vizepräsidenten, in je einem Wahlgang nach den Grundsätzen des Verhältnis­
wahlrechtes die Mitglieder des Vorstandes sowie bei den Ärztekammern, die 
mehr als einen Vizepräsidenten zu wählen haben, die Vizepräsidenten. 

(4) Der Kammervorstand ist insbesondere für die Beobachtun&. der gesetzli­
chen Vorschriften, für die Einhaltung des Wirkungskreises der Arztekammer, 
für die Durchführung der Beschlüsse der Vollversammlung verantwortlich. Der 
Kammervorstand ist daher insbesondere berufen: 

3. zur Bestellung des Finanzreferenten sowie allfälliger Referenten für 
bestimmte Aufgaben. 

Derzeit nicht enthalten. 

Fassung des Entwurfes 

34. § 45 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Kammerräte werden durch allge~eine und gleiche Wahl nach den 
Grundsätzen des Verhältniswahlrechts für die Dauer von vier Jahren berufen. 
Das Wahlrecht ist durch geheime und persönliche Abgabe der Stimme oder in 
Form eines eingeschriebenen Briefes auszuüben." 

35. § 47 Abs. 1 lautet: 

,,§ 47. (1) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen Kammerangehörigen (§ 40 
Abs. 1), die am Tag der Wahlausschreibung das Wahlrecht zum Nationalrat 
besitzen." 

36. § 49 Abs. 1 lautet: 

§ 49. (1) Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte 
1. in der Eröffnungssitzung 

a) in je einem Wahlgang mit einfacher Mehrheit den Präsidenten und den 
Vizepräsidenten und 

b) in je einem Wahlgang nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts 
die Mitglieder des Vorstandes sowie in den Ärztekammern, die mehr 
als einen Vizepräsidenten zu wählen haben, die Vizepräsidenten; 

2. gemäß § 44 Abs. 3 und 4 die Vizepräsidenten nach den Grundsätzen des 
Verhältniswahlrechts. " 

37. § 51 Abs. 4 Z 3 lautet: 

,,3. Zur Bestellung des Finanzreferenten, des stellvertretenden Finanzreferen­
ten sowie allfälliger weiterer Referenten für bestimmte Aufgaben." 

38. Nach § 51 wird folgender § 51 a eingefügt: 

,,§ 51 a. (1) Als beratendes Organ des Kammervorstandes kann für alle mit 
der Ausbildung zum praktischen Arzt oder Facharzt zusammenhängenden Fra­
gen eine Ausbildungskommission eingerichtet werden. 

(2) Mitglieder dieser Kommission können nur ordentliche Mitglieder der Ärz­
tekammer sein. Die Festsetzung der Zahl der Kommissionsmitglieder und ihre 
Auswahl erfolgt durch den Kammervorstand." 
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Geltende Fassung 

(2) Das Kammeramt steht unter der Leitung eines Kammeramtsdirektors. Der 
Kammeramtsdirektor sowie das erforderliche Personal werden zum Vorstand 
bestellt. 

§ 56. (1) Der Kammervorstand hat alljährlich der Vollversammlung 
1. bis längstens 15. Dezember den Jahresvoranschlag für das nächste Jahr und 
2. bis längstens 30. Juni den Rechnungsabschluß für das abgelaufene Rech­

nungsjahr 
vorzulegen. 

(2) Zur Bestreitung der finanziellen Erfordernisse für die Durchführung der 
im § 38 dieses Bundesgesetzes angefühnen, den Ärztekammern übenragenen 
Aufgaben, ausgenommen jedoch für den im § 38 Ab.s. 2 Z 6 genannten Wohl­
fahnsfonds, heben die Ärztekammern von sämtlichen Kammerangehörigen die 
Kammerumlage ein. 

(3) Die Kammerumlage ist unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Lei­
stungsfähigkeit und unter Berücksichtigung der An der Berufsausübung der 
Kammerangehörigen festzusetzen. Die Umlagenordnung kann nähere Bestim­
mungen vorsehen, daß Kammerangehörige, die den ärztlichen Beruf nicht aus­
schließlich in einem Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, alljährlich bis zu 
einem in der Umlagenordnung zu bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für 
die Errechnung der Kammerumlage erforderlichen Angaben zu machen und auf 
Verlangen die gefordenen Nachweise über die Richtigkeit dieser Erklärung vor­
zulegen; wenn dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht und vollständig entspro­
chen wird, erfolgt die Vorschreibung auf Grund einer Schätzung; diese ist unter 
Berücksichtigung aller für die Errechnung der Kammerumlage bedeutsamen 
Umstände vorzunehmen. 

(4) Die Kammerumlage ist bei Kammerangehörigen, die den ärztlichen Beruf 
ausschließlich im Dienstverhältnis ausüben, vom Dienstgeber einzube}:talten und 
~pätestens bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonates an die zuständige 
Arztekammer abzuführen. 

(5) pie mit dem Betrieb des Wohlfahnsfonds und der winschaftlichen Ein­
richtungen verbundenen Verwaltungs kosten sind aus den Mitteln dieser Einrich­
tungen aufzubringen. 

Fassung des Entwurfes 

39. § 53 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Kammeramt steht unter der Leitung eines Kammeramtsdirektors. 
Der Kammeramtsdirektor muß rechtskundig sein. Der Kammeramtsdirektor 
sowie das erforderliche Personal werden vom Vorstand bestellt." 

40. § 56 lautet: 

,,§ 56. (1) Der Kammervorstand hat alljährlich der Vollversammlung 
1. bis längstens 15. Dezember den Jahresvoranschlag für das nächste Jahr und 
2. bis längstens 30. Juni den Rechnungsabschluß für das abgelaufene Rech­

nungsjahr 
vorzulegen. 

(2) Zur Bestreitung der finanziellen Erfordernisse für die Durch{ührung der 
im § 38 dieses Bundesgesetzes angefühnen, den Ärztekammern übenragenen 
Aufgaben, ausgenommen jedoch für den im § 38 Abs. 2 Z 6 genannten Wohl­
fahrtsfonds, sowie zur Erfüllung der gegenüber der Österreichischen Ärztekam­
mer bestehenden Umlageverpflichtung heben die Ärztekammern von sämtlichen 
Kammerangehörigen die Kammerumlage ein. 

(3) Die Umlagenordnung kann nähere Bestimmungen, insbesondere über die 
Festsetzung und Entrichtung der Kammerumlage und der monatlichen oder 
vieneljährlichen Vorauszahlungen, über die Einbehalte der Kammerumlage und 
Vorauszahlungen von Kassenhonorar durch die gesetzlichen Sozialversiche­
rungsträger und Krankenfürsorgeanstalten bei Venragsärzten, vorsehen. 

(4) Die Kammerumlage ist unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Lei­
stungsfähigkeit und unter Berücksichtigung der Art der Berufsausübung der 
Kammerangehörigen festzusetzen. Die Umlagen ordnung kann nähere Bestim­
mungen vorsehen, daß Kammerangehörige, die den ärztlichen Beruf nicht aus­
schließlich in einem Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, alljährlich bis zu 
einem in der Umlagenordnung zu bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für 
die Errechnung der Kammerumlage erforderlichen Angaben zu machen und auf 
Verlangen die gefordenen Nachweise über die Richtigkeit dieser Erklärung vor­
zulegen; wenn dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht und vollständig entspro­
chen wird, erfolgt die Vorschreibung auf Grund einer Schätzung; diese ist unter 
Berücksichtigung aller für die Errechnung der Kammerumlage bedeutsamen 
Umstände vorzunehmen. Hiebei sind über Verlangender Ärztekammer vom 
Dienstgeber die zur Feststellung der Bemessungsgrundlage der Kammerumlage 
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Geltende Fassung 

§ 60. (1) Der Kammervorstand kann ge~en Kammerangehörige wegen Ver~ 
nachlässigung der ihnen gegenüber der Arztekammer obliegenden Pflichten 
(§ 41), sofern nicht disziplinär vorzugehen ist, wegen Nichterscheinens trotz 
Vorladung oder wegen Störung der Ordnung in der Kammer Ordnungsstrafen 
bis zu 5 000 S verhängen. 

(4) Erreichen im Einzelfall die Beiträge nach § 75 Abs. 3 nicht das zur finan­
zieHen SichersteHung der vorgesehenen Leistungen erforderliche Ausmaß, kann 
die Satzung bestimmen, ob und in welchem Umfang diese Leistungen dem tat­

, sächlich geleisteten Beitrag angepaßt werden. 

(3) Ein Anspruch auf Kinderuntetstützung besteht - ausgenommen bei V or­
liegen der im Abs. 2 Z 1 'angeführten Voraussetzungen - nicht 

1. für Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und selbst Einkünfte 
gemäß § 2 Abs.3 des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG 1972) - aus­
genommen die durch das Gesetz als einkommensteuerfrei erklärten Ein­
künfte und Entschädigungen aus einem gesetzlich anerkannten Lehrver-

Fassung des Entwurfes 

erforderlichen Daten zu übermitteln. Eine Weitergabe dieser Daten durch die 
Ärztekammer an Dritte ist unzulässig. 

(5) Die Kammerumlage ist bei Kammerangehörigen, die den ärztlichen Beruf 
ausschließlich im Dienstverhältnis ausüben, vom Dienstgeber einzubehalten und 
~pätestens bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonates an die zuständige 
Arztekammer abzuführen. Dies gilt sinngemäß für Teilnehmer an zahnärztli­
chen Lehrgängen gemäß der Verordnung betreffend Regelung der Ausbildung 
zum Zahnarzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 184/1986. 

(6) Erste Instanz für das Kammerumlageverfahren ist der P~äsident. Gegen 
Beschlüsse des Präsidenten steht den Betroffenen das Recht der Beschwerde an 
den Vorstand zu. Im übrigen ist für das Verfahren das Allgemeine Verwaltungs­
verfahrensgesetz (AVG.1950) in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 

(7) Die mit dem Betrieb des Wohlfahrtsfonds und der wirtschaftlichen Ein­
richtungen verbundenen Verwaltungskosten sind aus den Mitteln dieser Einrich­
tungen aufzubringen." 

41. § 60 Abs. 1 lautet: 

,,§ 60. (1) Der Kammervorstand kann g~~en Kammerangehörige wegen Ver­
nachlässigung der ihnen gegenüber der Arztekammer obliegenden Pflichten 
(§ 41), sofern nicht disziplinär vorzugehen ist, wegen ~ichterscheinens trotz 
Vorladung oder wegen Störung der Ordnung in der Kammer Ordnungsstrafen 
bis zu 20000 S verhängen." 

42. § 64 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Erreichen im Einzelfall die Beiträge nach § 75 Abs. 3 nicht das zur finan­
ziellen Sicherstellung der vorgesehenen Leistungen erforderliche Ausmaß, kann 
die Satzung bestimmen, ob und in welchem Umfang diese Leistungen dem tat­
sächlich geleisteten Beitrag angepaßt werden. Dies gilt auch für die Grundlei­
stung," 

43. § 67 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,,1. für Kinder, die das 18: Lebensjahr vollendet haben und selbst Einkünfte 

gemäß § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG 1972) - aus­
genommen die durch das Gesetz als einkommensteuerfrei erklärten Ein­
künfte und Entschädigungen aus einem gesetzlich anerkannten Lehrver- . 
hältnis - beziehen, sofern diese den im § 5 des Familienlastenausgleichsge-
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Geltende Fassung· 

hältnis - beziehen, sofern diese den im § 5 des Familienlastenausgleichsge­
setzes 1967, BGBI. Nr. 376, jeweils festgesetzten monatlichen Betrag über­
steigen; 

(3) Witwen(Witwer)versorgung gebührt, sofern nicht ein Ausschließungs­
grund nach Abs. 2 vorliegt, auf Antrag auch der Frau, deren Ehe mit dem Kam­
merangehörigen für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, 
wenn ihr der Kammerangehörige zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen Unter­
haltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteils, eines gerichtliche Vergleiches 
oder einer durch Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertrag­
lichen Verpflichtung zu leisten hatte. Hat die frühere Ehefrau gegen den verstor­
benen Kammerangehörigen nur einen befristeten Anspruch auf Unterhaltslei­
stungen gehabt, so besteht der Anspruch auf Witwenversorgung längstens bis 
zum Ablauf der Frist. Die Witwenversorgung darf die Unterhaltsleistung nicht 
übersteigen, auf die die frühere Ehefrau gegen den verstorbenen Kammerange­
hörigen an seinem Sterbetag Anspruch gehabt hat. Die Witwenversorgung und 
die Versorgung der früheren Ehefrau dürfen zusammen jenen Betrag nicht über­
steigen, auf den der verstorbene Kammerangehörige Anspruch gehabt hat. Die 
Versorgung der früheren Ehefrau ist erforderlichenfalls entsprechend zu kürzen. 
Die Witwenversorgung mehrerer früherer Ehefrauen ist im gleichen Verhältnis 
zu kürzen. Ist keine anspruchs berechtigte Witwe vorhanden, dann ist die Ver­
sorgung der früheren Ehefrau so zu bemessen, als ob der Kammerangehörige 
eine anspruchsberechtigte Witwe hinterlassen hätte. 

Fassung des Entwurfes 

setzes 1967, BGBI. Nr. 376, jeweils festgesetzten monatlichen Betrag über­
steigen;" 

44. § 68 Abs. 3 lautet: '-

,,(3) Witwen(Witwer)versorgung gebührt, sofern nicht ein Ausschließungs­
grund nach Abs. 2 vorliegt, auf Antrag auch dem Gatten, dessen Ehe mit dem 
Kammerangehörigen für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihm der Kammerangehörige zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen 
Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteils, eines gerichtlichen 
Vergleiches oder einer durch Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegange­
nen vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte. Hat der frühere Ehegatte gegen 
den verstorbenen Kammerangehörigen nur einen befristeten Anspruch auf 
Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Anspruch auf Witwen(Witwer)ver­
sorgung längstens bis zum Ablauf der Frist. Die Witwen(Witwer)versorgung 
darf die Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf die der frühere Ehegatte gegen 
den verstorbenen Kammerangehörigen an seinem Sterbetag Anspruch gehabt 
hat, es sei denn, 

1. das auf Scheidung lautende Urteil enthält den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 
Ehegesetz, dRGBI. I S 807, 

2. die Ehe hat mindestens 15 Jahre gedauert und 
3. der frühere Ehegatte hat im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft des 

Scheidungsurteils das 40. Lebensjahr vollendet. 
Die Voraussetzung nach Z 3 entfällt, wenn 
a) der frühere Ehegatte seit dem Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft 

des Scheidungsurteils erwerbsunfähig ist oder 
b)aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese 

Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten ein gemeinsa­
mes Wahlkind angenommen haben und das Kind am Sterbetag des 
Kammerangehörigen dem Haushalt des früheren Ehegatten angehört 
und Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß hat; das Erfordernis der 
Haushaltszugehörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

Die Witwen(Witwer)versorgung und die Versorgung des früheren Ehegatten 
dürfen zusammen jenen Betrag nicht übersteigen, auf den der verstorbene Kam­
merangehörige Anspruch gehabt hat. Die Versorgung des früheren Ehegatten ist 
erforderlichenfalls entsprechend zu kürzen. Die Witwen(Witwer)versorgung 
mehrerer früherer Ehegatten ist im gleichen Verhältnis zu kürzen. Ist kein( e) 
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Geltende Fassung 

(5) Die Witwen(Witwer)versorgung beträgt 50 vH der Alters- oder Invalidi­
tätsversorgung, die dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens gebührt hat 
oder gebührt hätte. Je nach der gemäß § 57 festzustellenden finanziellen Sicher­
stellung der Leistungen kann diese bis 75 vH erhöht werden. 

(5) Ist eine anspruchsberechtigte Person im Sinne des Abs. 3 nicht vorhanden 
oder werden die Kosten der Bestattung von einer anderen Person als dem nam­
haft gemachten Zahlungsempfänger getragen, so gebührt dieser auf Antrag der 
Ersatz der nachgewiesenen Kosten bis zu einem in der Satzung festgesetzten 
Höchstbetrag, der das Sechsfache der Grundleistung nicht übersteigen darf. 

(5) Bei weiblichen Kammerangehörigen ist die Schwangerschaft und die 
Wochenbettzeit bis zur Höchstdauer von 14 Wochen einer Berufsunfähigkeit im 
Sinne des Abs. 1 gleichzuhalten. 

(2) Aus dem Wohlfahrtsfonds können weiters im Falle eines wirtschaftlich 
bedingten Notstandes Kammerangehörigen oder Hinterbliebenen nach Ärzten, 

,die mit diesen in Hausgemeinschaft gelebt haben, sowie der geschiedenen Ehe­
gattin einmalige oder wiederkehrende Leistungen gewährt werden. 

(5) Die Beitragsordnung kann nähere Bestimmungen vorsehen, daß Kammer-
. angehörige, die den ärztlichen Beruf nicht ausschließlich in einem Dienstverhält­
nis ausüben, verpflichtet sind, alljährlich bis zu einem in der Beitragsordnung zu 
bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für die Errechnung der Beiträge zum 
Wohlfahrtsfonds erforderlichen Angaben zu machen und auf Verlangen die 

Fassung des Entwurfes 

anspruchsberechtigte(r) Witwe(r) vorhanden, dann ist die Versorgung des frühe­
ren Ehegatten so zu bemessen, als ob der Kammerangehörige eine(n) anspruchs-
berechtigte(n) Witwe(r) hinterlassen hätte." . 

45. § 68 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Witwen(Witwer)versorgung beträgt 60 vH der Alters- oder Invalidi­
tätsversorgung, die dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens gebührt hat 
oder gebührt hätte. Je nach der gemäß § 57 festzustellenden finanziellen Sicher­
stellung der Leistungen kann diese bis 75 vH erhöht werden." 

46. § 70 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Ist eine anspruchs berechtigte Person im Sinne des Abs. 3 nicht vorhanden 
und werden die Kosten der Bestattung von einer anderen Person als dem nam­
haft gemachten Zahlungsempfänger getragen, so gebührt dieser auf Antrag der 
Ersatz der nachgewiesenen Kosten bis zu einem in der Satzung festgesetzten 
Höchstbetrag, der das Sechsfache der Grundleistung nicht übersteigen darf." 

47. § 72 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Bei weiblichen Kammerangehörigen, die den ärztlichen Beruf nicht in 
einem Anstellungsverhältnis ausüben (§ 19 Abs. 2 und § 20 a Abs. 1), ist die Zeit 
des Beschäftigungsverbotes gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, 
BGBI. Nr. 22111979, bis zur Höchstdauer von 20 Wochen einer Berufsunfähig­
keit im Sinne des Abs. 1 gleichzuhalten." 

48. § 73 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Aus dem Wohlfahrtsfonds können weiters im Falle eines wirtschaftlich 
bedingten Notstandes' Kammerangehörigen oder Hinterbliebenen nach Ärzten, 
die mit diesen in Hausgemeinschaft gelebt haben, sowie dem geschiedenen Ehe­
gatten (der geschiedenen Ehegattin) einmalige oder wiederkehrende Leistungen 
gewährt werden. Das gleiche gilt für Ärzte, die aus dem Wohlfahrtsfonds eine 
Alters- oder Invaliditätsversorgung beziehen." 

49. § 75 Abs. 5 bis 7 lautet: 

,,(5) Die Beitragsordnung kann nähere Bestimmungen, insbesondere über die 
Festsetzung und Entrichtung der Kammerbeiträge und der monatlichen oder 
vierteljährlichen Vorauszahlungen, über die Einbehalte der Kammerbeiträge 
und Vorauszahlungen von Kassenhonorar durch die gesetzlichen Sozialversiche­
rungsträger und Krankenfürsorgeanstalten bei Vertragsärzten, vorsehen. Dar-
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geforderten Nachweise über die Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen; wenn 
dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht und vollständig entsprochen wird, erfolgt 
die Vorschreibung auf Grund einer Schätzung; diese ist unter Berücksichtigung 
aller für die Errechnung der Beiträge bedeutsamen Umstände vorzunehmen. 

(6) Bei Festsetzung des Beitrages für Kammerangehörige, die den ärztlichen 
Beruf ausschließlich in einem Dienstverhältnis ausüben, dient als Bemessungs­
grundlage jedenfalls der monatliche Bruttogrundgehalt. Zu diesem gehören 
nicht die Beihilfen, Zulagen und Zuschläge im Sinne des § 3 EStG 1972 und die 
sonstigen Bezüge nach § 67 EStG 1972. 

(7) Die Beiträge nach Abs. 6 sind vom Dienstgeber einzubehalten und späte­
stens bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonates an die zuständige Ärz­
tekammer abzuführen. 

(2) Die Beiträge für die im Abs. 1 angeführten Kammerangehörigen sind in 
der Beitragsordnung jedenfalls in der Höhe des durchschnittlichen Jahresbeitra­
ges, den die im § 19 Abs. 2 bezeichneten Ärzte nach den vorstehenden Bestim­
mungen zu entrichten haben, festzusetzen. 

(2) Der Verwaltungsausschuß besteht aus dem Präsidenten, dem Finanzrefe­
teilten sowie aus mindestens zwei weiteren Kammerräten.Letztere werden auf 
Vorschlag des Kammervorstandes von der Vollversammlung für die Dauer ihrer 
Funktionsperiode nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes gewählt. 

Fassung des Entwurfes 

über hinaus kann die Beitragsordnung nähere Bestimmungen vorsehen, daß 
Kammerangehörige, die den ärztlichen Beruf nicht ausschließlich in einem 
Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, alljährlich bis zu einem in der Bei­
tragsordnung zu bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für die Errechnung der 
Beiträge zum Wohlfahrtsfonds erforderlichen Angaben zu machen und auf Ver­
langen die geforderten Nachweise über die Richtigkeit dieser Erklärung vorzule­
gen; wenn dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht und vollständig entsprochen 
wird, erfolgt die Vorschreibung auf Grund einer Schätzung; diese ist unter 
Berücksichtigung aller für die Errechnung der Beiträge bedeutsamen Umstände 
vorzunehmen. 

(6) Bei Festsetzung des Beitrages für Kammerangehörige, die den ärztlichen 
Beruf ausschließlich in einem Dienstverhältnis ausüben, dient als Bemessungs­
grundlage jedenfalls der monatliche Bruttogrundgehalt. Zu diesem gehören 
nicht die Beihilfen, Zulagen und Zuschläge im Sinne des § 68 EStG 1972 und die 

. sonstigen Bezüge nach § 67 EStG 1972. 

(7) Die Beiträge nach Abs. 6 sind vom Dienstgeber einzubehalten und späte­
stens bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonates an die zuständige Ärz­
tekammer abzuführen. Hiebei sind über Verlangen der Ärztekammer vom 
Dienstgeber die zur Feststellung der Bemessungsgrundlage des Kammerbeitra­
ges erforderlichen Daten zu übermitteln. Eine Weitergabe dieser Daten durch 
die Ärztekammer an Dritte ist unzulässig." 

50. § 76 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Beiträge für die im Abs. 1 angeführten Kammerangehörigen sind in 
der Beitragsordnung bis zur Höhe des durchschnittlichen Jahresbeitrages vorzu­
schreiben, den ein freiberuflich tätiger Arzt (§ 19 Abs. 2) zu entrichten hat, der 
in. keinem Vertragsverhältnis zu einem Krankenversicherungsträger steht." 

51. § 79 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Verwaltungs ausschuß besteht aus dem Präsidenten, dem Finanzrefe­
renten (stellvertretenden Finanzreferenten) sowie aus mindestens zwei weiteren 
Kammerräten. Die Zahl der weiteren Kammerräte wird vom Kammervorstand 
festgesetzt. Die Kammerräte werden von der Vollversammlung für die Dauer 
ihrer Funktionsperiode nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts 
gewählt." 
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Geltende Fassung 

(5) Der Beschwerdeausschuß besteht aus einem Vorsitzenden und vier weite­
ren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die Mitglieder sind StelJvertreter zu 
bestellen. Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen dem Kammervor­
stand, dem Verwaltungs ausschuß und dem Überprüfungsausschuß nicht angehö­
ren. 

§ 81. (1) Verlegt ein Kammeran.~ehöriger seinen Berufssitz (Dienstort) dau­
ernd in den Bereich einer anderen Arztekammer, ist ein Betrag in der Höhe von 
mindestens 70 vH der von ihm zum Wohlfahrtsfonds der bisher zuständigen 
Ärztekammer entrichteten Beiträge der nunmehr zuständigen Ärztekammer zu 
überweisen. Die für bestimmte Zwecke (Todesfallbeihilfe, Krankenunterstüt­
zung usw.) satzungsgemäß vorgesehenen Beitragsteile bleiben bei der Berech­
nung des Überweisun.~sbetrages außer Betracht. Bei Streichung eines Kammer­
angehörigen aus der Arzteliste (§ 11) gebührt ihm der Rückersatz in sinngemä­
ßer Anwendung der vorstehenden Bestimmungen in Höhe von mindestens 
50vH. 

Derzeit nicht enthalten. 

§ 87. In die Zuständigkeit der Vollversammlung fallen: 
1. die Wahl des Präsidenten, der Vizepräsidenten und des Finanzreferenten; 

Fassung des Entwurfes 

52. § 79 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Beschwerdeausschuß besteht aus einem Vorsitzenden und vier weite­
ren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die Mitglieder sind Stellvertreter zu 
bestellen. Von der Vollversammlung sind für die Dauer ihrer Funktionsperiode 
der Vorsitzende und sein Stellvertreter mit einfacher Stimmenmehrheit, die wei­
teren Mitglieder und deren Stellvertreter in je einem Wahlgang nach den Grund­
sätzen des Verhältniswahlrechts, jeweils aus dem Kreis der Kammerangehöri­
gen, zu wählen. Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen dem Kam­
mervorstand, dem Verwaltungsausschuß und dem Überprüfungsausschuß nicht 
angehören." 

53. § 81 Abs. 1 lautet: 

,,§ 81. (1) Verlegt ein Kammerangehöriger seinen Berufssitz (Dienstort) dau­
ernd in den Bereich einer anderen Ärztekammer, ist ein Betrag in der Höhe von 
mindestens 70 vH der von ihm zum Wohlfahrtsfonds der bisher zuständigen 
Ärztekammer en~richteten Beiträge der nunmehr zuständigen Ärztekammer zu 
überweisen. Die für bestimmte Zwecke (TodesfaJlbeihilfe, Krankenunterstüt­
zung usw.) satzungsgemäß vorgesehenen Beitragsteile bleiben bei der Berech­
nung des Überweisungsbetrages außer Betracht. Bei Streichung eines Kaminer­
angehörigen aus der Ärzteliste (§ 32 Abs. 4) gebührt ihm der Rückersatz in sinn­
gemäßer Anwendung der vorstehenden Bestimmungen. in Höhe von mindestens 
50 vH; erfolgt die Streichung gemäß § 32 Abs. 2 Z 1 oder 3, gebührt dieser 
Rückersatz nach Ablauf von drei Jahren ab dem Verzicht bzw. der Einstellung 
der Berufsausübung, sofern nicht zwischenzeitig eine neuerliche Eintragung in 
die Ärzteliste erfolgt oder ein Anspruch auf Leistungen aus dem Wohlfahrts­
fonds besteht." 

54. Dem § 83 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Die Österreichische Ärztekammer ist im Sinne des Datenschutzgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung zur Ermittlung und Verarbeitung von persönli­
chen berufsbezogenen Daten der Ärzte ermächtigt." 

55. § 87 Z 1 lautet: 

,,1. die Wahl des Präsidenten, der Vizepräsidenten, des Finanzreferenten und 
des stellvertretenden Finanzreferenten;" 
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Gehende Fassung 

§ 89. (1) Der Präsident vertritt die Österreichische Ärztekammer nach außen. 
Ihm obliegt die Vollziehung der Beschlüsse der Vollversammlung und des Vor­
standes. Der Präsident leitet die Geschäfte und fertigt alle Geschäftsstücke. In 
allen finanziellen Angelegenheiten der Österreichischen Ärztekammer muß jede 
Ausfertigung vom Finanzreferenten 'unter Beisetzung dieser Funktionsbezeich­
nung mitgezeichnet werden. 

Im Falle allgemei~er Kammerwahlen (§§ 45 und 46 in Verbindung mit 86 
Abs. 3) endet die Funktion des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der Refe­
renten mit der Konstituierungder neuen Vollversammlung. 

Derzeit nicht enthalten. 

(2) Die Berufung, die begründet sein muß, ist beim Disziplinarrat einzubrin­
gen. Mit dem Vollzug der Disziplinarstrafe ist bis zur Entscheidung des Diszipli­
narsenates auszusetzen. 

Fassung des Entwurfes 

56. § 89 Abs. 1 lautet: 

,,§ 89. (1) Der Präsident vertritt die Österreichische Ärztekammer nach 
außen. Ihm obliegt die Durchführung der Beschlüsse der Vollversammlung und 
des Vorstandes. Der Präsident leitet die Geschäfte und fertigt alle Geschäfts­
stücke in den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches unter Mit­
zeichnung des Kammeramtsdirektors. Ausfertigungen von Geschäftsstücken, die 
eine finanzielle Angelegenheit der Österreichischen Ärztekammer betreffen, sind 
überdies vom Finanzreferenten (stellvertretenden Finanzreferenten) unter Bei~ 
setzung der Funktionsbezeichnung "Finanzreferent" ("stellvertretender Finanz­
referent") mitzuzeichnen." 

57. § 89 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

. 58. Im § 89 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3 a eingefügt: 

,,(3 a) Endet die Funktion des Präsidenten bzw. Finanzreferenten oder stell­
vertretenden Finanzreferenten der Österreichischen Ärztekammer als Präsident 
oder Vizepräsident einer Ärztekammer (§ 86 Abs. 1), so hat die Vollversamm­
lung aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen vor 
Ablauf der Funktionsdauer von vier Jahren (Abs.2) für die restliche Dauer 
erneut einen Präsidenten bzw. Finanzreferenten oder stellvertretenden Finanzre­
ferenten zu wählen. Endet die Funktion eines Vizepräsidenten der Öster­
reichischen Ärztekammer als Präsident oder Vizepräsident einer Ärztekammer 
(§ 86 Abs. 1), so tritt an seine Stelle für die restliche Funktionsdauer der in der 
jeweiligen Ärztekammer folgende Präsident oder Vizepräsident." 

59. § 98 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Berufung, die begründet sein muß, ist beim Disziplinarrat in zweifa­
cher Ausfertigung einzubringen. Sie ist dem Disziplinaranwalt bzw. dem 
Beschuldigten mit dem Hinweis mitzuteilen, daß er binnen 14 Tagen seine 
Gegenausführungen überreichen kann. Nach Überreichung dieser Gegen­
ausführungen oder nach Ablauf der hiezu bestimmten Frist sind die Akten dem 
Disziplinarsenat zu übersenden. Der Vollzug der Disziplinarstrafe ist bis zur 
Entscheidung des Disziplinarsenates auszusetzen." 
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Geltende Fassung 

(3) Über die Berufung erkennt in oberster Instanz der Disziplinarsenat beim 
Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz. 

§ 103. (1) Der Vorstand der Österreichischen Ärztekammer kann gegen Kam­
merangehör~~e wegen Vernachlässigung der ihnen gegenüber der Öster­
reichischen Arztekammer obliegenden Pflichten Ordnungsstrafen bis zur Höhe 
von 2000 S verhängen. 

(4) Gegen die Verhängung einer Ordnungsstrafe kann der Betroffene beim 
Disziplinarsenat binnen zwei Wochen die Berufung erheben. Der Disziplinarse­
nat entscheidet endgültig. § 98 Abs. 2 ist anzuwenden. 

(2) In Krankenanstalten sind so viele Ärzte zu beschäftigen, daß höchstens auf 
je 20 Spitalsbetten ein in Ausbildung zum praktischen Arzt stehender Arzt (§ 2 
Abs. 3) entfällt. 

§ 108. (1) Wer eine im § 1 Abs. 2 und 3 umschriebene Tätigkeit ausübt, ohne 
hiezu nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
berechtigt zu sein, begeht, sofern die Handlung nicht gerichtlich strafbar ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bestrafen. 

(2) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen den im 
§ 2 Abs. 1 bis 3, 
§3, 
§ 11 Abs. 2 und 8 
§ 16 Abs. 5 dritter Satz, 
§ 18 Abs. 2 und 6, 

Fassung des Entwurfes 

60. § 98 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Über die Berufung erkennt in oberster Instanz der Disziplinarsenat der 
Österreichischen Ärztekammer beim Bundeskanzleramt." 

61. § 103 Abs. 1 lautet: 

,,§ 103. (1) Der Vorstand der Österreichischen Ärztekammer kann gegen 
Kammerangehörige der Ärztekammern in den Bundesländern wegen Vernach­
lässigung der ihnen gegenüber der Österreichischen Ärztekammer obliegenden 
Pflichten Ordnungsstrafen bis zur Höhe von 20 000 S verhängen. Die Strafgel­
der fließen der Österreichischen Ärztekammer zu." 

62. § 103 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Gegen' die Verhängung einer Ordnungsstrafe kann der Betroffene beim 
Disziplinarsenat binnen zwei Wochen schriftlich Berufung erheben. Die Beru­
fung muß begründet sein. Der Disziplinarsenat entscheidet endgültig. Der Voll­
zug der Ordnungsstrafe ist bis zur Entscheidung des Disziplinarsenates auszu­
setzen." 

63. (Grundsatzbestimmung) § 105 Abs. 2 lautet: 

,,(2) In Krankenanstalten, die als Ausbildungsstätten zum praktischen Arzt 
anerkannt sind, ist auf je 15 Spitalsbetten mindestens ein sowie für verbleibende 
Restzahlen ein weiterer in Ausbildung zum praktischen Arzt stehender Arzt zu 
beschäftigen." 

64. § 108 lautet: 

,,§ 108. (1) Wer eine im § 1 Abs. 2 und 3 umschriebene Tätigkeit ausübt, ohne 
hiezu nach diesem Bundesgesetz oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
berechtigt zu sein, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwal­
tungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. Der Ver­
such ist strafbar. 

(2) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen den im 
§ 2 Abs. 1 und 3, 
§ 3, 
§11 
§13 
§ 16 

Abs.2 und 8, 
Abs.2, 
Abs. 5 dritter Satz, 
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§ 19 Abs. 3, 
§ 20, 
§ 21, 
§ 22 Abs. 1, 
§25, 
§ 26 Abs. 1, 
§ 28, 
§ 29 Abs. 1, 
§ 33 zweiter Satz oder 
§36 

Geltende Fassung 

enthaltenen Anordnungen und Verboten zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat 
nicht gerichtlich strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 30 000 S zu ·bestrafen. 

(3) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bun­
desgesetzes erlassenen Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die Hand­
lung nicht gerichtlich strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld­
strafe bis zu 30 000 S zu bestrafen. 

§ 109. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz, hinsichtlich des § 15 Abs. 2 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. 

Fassung des Entwurfes 

§ 18 Abs. 2, 3, 4 und 6, 
§19 Abs.3, 
§ 20, 
§ 20 a Abs. 1, 
§ 21, 
§ 22 Abs.1, 
§ 25, 
§ 26 Abs. 1, 
§ 28, 
§ 29 Abs.1, 
§ 33 zweiter Satz oder 
§36 
enthaltenen Anordnungen und Verboten zuwiderhandelt, macht sich, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden straf­
baren Handlung bildet, einer Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geld­
strafe bis zu 30 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 

(3) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die in den auf Grund dieses Bun­
desgesetzes erlassenen Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba­
ren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
30 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar." 

65. § 109 Abs. 1 lautet: 

,,§ 109. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
1. hinsichtlich des § 22 Abs. 4 und 5 der Bundesminister für Wissenschaft und 

Forschung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, 
2. im übrigen der Bundeskanzler, 

a) hinsichtlich der Anerkennung von Universitätskliniken bzw. Universi­
tätsinstituten als Ausbildungsstätten sowie der Rücknahme oder Ein­
schränkung solcher Anerkennungen (§§ 6 Abs. 1 und 7,6 a Abs. 1 und 
8,6 b Abs. 1 und 8, 6 c Abs. 1 und 6 sowie 6 d Abs. 1 und 6) im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, 

b) hinsichtlich des § 15 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister' 
für Arbeit und Soziales 

betraut." 
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